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Aktuelle Rechtsprechung zum Flüchtlingsrecht 2018/19

Der Beitrag berichtet über die Entwicklung der flüchtlings-
rechtlichen Rechtsprechung im Zeitraum Herbst 2018 bis
Herbst/Ende 2019. Der Fokus liegt auf der ober- und höchst-
richterlichen nationalen Rechtsprechung sowie jener des
EuGH. Das materielle Flüchtlingsrecht ist in Bezug auf die
rechtlichen Maßstäbe weitgehend konsolidiert; hier sind Ju-
dikate zur Verfolgungsanknüpfung an eine bestimmte „so-
ziale Gruppe“ hervorzuheben. Schwerpunkte bilden weiter-
hin ua Judikate zu den Unzulässigkeitsentscheidungen des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, zu Folgeproble-
men, die sich aus den Funktionsmängeln des Gemeinsamen
Europäischen Asylsystems ergeben, sowie zu Verfahrensfra-
gen des behördlichen und gerichtlichen Asylverfahrens.
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I. Unzulässigkeitsentscheidungen

1. Unzulässigkeitsgrundübergreifendes

a) Vorrang der Unzulässigkeitsgründe. § 29 AsylG fasst die
verschiedenen Gründe, aus denen das Bundesamt keine Sach-
entscheidung über ein Asylbegehren treffen darf, zusammen.
Ein Wahlrecht zwischen der Ablehnung eines Asylantrags als
unzulässig und der Sachbescheidung räumt § 29 AsylG nicht
ein. Diese Rangfolge bindet nach einer neueren Rechtspre-
chung des BVerwG1 auch das VG. Bestehen Anhaltspunkte
für die Annahme, dass ein Asylantrag nach § 29 I Nrn. 2-5
AsylG unzulässig ist, darf das VG einer Klage auf Zuerken-
nung internationalen Schutzes nur stattgeben, wenn die Vo-
raussetzungen des in Betracht kommenden Unzulässigkeits-
grundes nicht vorliegen, und zwar auch bei so genannten
„Aufstockerklagen“, in denen das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge den Antrag in der Sache beschieden und dem
Schutzsuchenden subsidiären Schutz zugebilligt hat. Dem zu-
grunde lag der Fall eines staatenlosen Palästinensers aus Sy-
rien, der längere Zeit in der Türkei gelebt hatte, und bei dem
darum gestritten wurde, ob diesem der ipso jure-Schutz nach
§ 3 II AsylG zu gewähren ist. Wegen eines etwa ein Jahr
währenden Türkei-Aufenthalts kam in Betracht, dass der
Asylantrag deswegen unzulässig ist, weil die Türkei als Staat
der anderweitigen Sicherheit in einem sonstigen Drittstaat
(§ 29 I Nr. 4 AsylG) revisionsrechtlich jedenfalls nicht aus-
zuschließen war – soweit diese bereit wäre, den Ausländer
wieder aufzunehmen und diesem eine den Anforderungen des
§ 27 AsylG iVm Art. 35 RL 2013/32/EU entsprechende Si-
cherheit zu gewährleisten. Der systematische Vorrang der
Zulässigkeitsprüfung vor der Begründetheitsprüfung2 ver-
ändert bei so genannten Aufstockerklagen die Prüfungsrei-
hung und kann im Einzelfall zu einem Mehraufwand führen;
sie kann allerdings für den einzelnen Schutzsuchenden auch

ein gewisses Risiko bergen – jedenfalls dann, wenn im Rah-
men der „Aufstockerklage“ festgestellt wird, dass der Asyl-
antrag bereits (insgesamt) unzulässig war und mithin auch
der subsidiäre Schutz nicht hätte gewährt werden dürfen. Der
Vorrang lässt nach der Rechtsprechung des BVerwG dem
Bundesamt kein Wahlrecht, ob ein Asylantrag als unzulässig
oder unbegründet abgelehnt wird. DasBVerwG hat in seinem
Urteil vom 25.4.2019 nicht ausdrücklich über die Frage ent-
schieden, ob der Schutzsuchende wegen der Konsequenzen
für den Abschiebungszielstaat in der Abschiebungsandro-
hung/-Anordnung auch ein subjektiv-öffentliches Recht da-
rauf hat, dass die Ablehnung statt zur Sache als unzulässig
erfolgt. Die Konsequenzen beschränken sich zunächst auf die
Abschiebungsanordnung/-androhung selbst. Sind die hierbei
gegebenen Gründe falsch, ändert dies nichts an der verfah-
rensbeendenden Entscheidung. Die Prüfung der zutreffenden
Wahl des Ablehnungsgrundes dürfte daher allein inzident im
Rahmen der Abschiebungsanordnung/-androhung zu erfol-
gen haben. Der Schutzsuchende hat jedenfalls ein Rechts-
schutzinteresse, dass eine Abschiebung nicht in einen Ab-
schiebungszielstaat ermöglicht wird, in dem ihm – aus seiner
Sicht – eine Verletzung seiner subjektiven Rechte droht. Ist
tatsächlich eine Rechtsprüfung dahin erfolgt, dass dem Ein-
zelnen in dem Herkunftsstaat keine politische Verfolgung
droht (und wird dies von ihm auch in der Sache nicht an-
gegriffen), neige ich zu der Auffassung, dass er dann keinen
von Abschiebungsverboten unabhängigen Anspruch auf die
Wahl des richtigen Abschiebungszielstaates hat.

Im Rahmen der Überprüfung, die auch bei einer „Aufstocker-
klage“ vorzunehmen ist, ob ein (vorgelagerter) Unzulässig-
keitsgrund vorliegt, hat sich das Gericht die notwendige
Überzeugung vom Vorliegen/Nichtvorliegen solcher Unzuläs-
sigkeitsgründe zu verschaffen. Insoweit gelten keine Beson-
derheiten für die Sachverhaltsaufklärung, auch nicht in Bezug
auf die Wiederaufnahmebereitschaft des Staates, in dem der
Schutzsuchende anderweitige Sicherheit vor Verfolgung ge-
funden hat (§ 29 I Nr. 3 AsylG). Sie ist auf der Grundlage der
„üblichen“ Erkenntnismittel (etwa Lageberichten des Aus-
wärtigen Amtes oder Einzelauskünften) zu entscheiden. In
besonderem Maße ist dabei das Bundesamt im Rahmen seiner
prozessualen Mitwirkungspflicht (§ 86 I VwGO) gefordert,
dem Gericht seine Erkenntnisse und Informationen zu den
Abschiebungsmöglichkeiten in den jeweiligen Zielstaat und
insbesondere in Bezug auf solche Personen mitzuteilen (und
die zugrunde liegenden Quellen zu offenbaren), die hierzu
Auskunft geben können. In dem Urteil vom 25. April 2019
war dem BVerwGmangels jeglicher tatsächlicher Feststellun-
gen zu der Aufnahmebereitschaft der Türkei revisionsrecht-
lich verwehrt, den Fall durchzuentscheiden.

Das OVG Bautzen3 hat auf der Grundlage dieser Rechtspre-
chung (erwartungsgemäß) anerkannt, dass ein längerer Zwi-
schenaufenthalt in der Türkei eines syrischen Asylbewerbers
nicht zur Unzulässigkeit des Asylantrags nach § 29 I Nr. 4
AsylG führt, weil die Türkei grundsätzlich derzeit nicht be-
reit sei, syrische Flüchtlinge aus Deutschland wieder auf-
zunehmen.

b) Art. 3 EMRK/Art. 4 GRCh-widrige Umstände/Verfahren
in anderen Mitgliedstaaten der EU. Zahlreiche Eil- und

1 BVerwG v. 25.4.2019 – 1 C 28/18, NVwZ 2019, 1360.
2 Dazu auch BVerwG v. 15.4.2019 – 1 C 46/18, NVwZ 2019, 1532 Ls.

= BeckRS 2019, 11017 (isolierte Anfechtungsklage bei zu Unrecht nach
Aktenlage ergangener Sachentscheidung [§ 25 V AsylG] bei Antrags-
rücknahmefiktion nach § 33 AsylG).

3 OVG Bautzen v. 21.8.2019 – 5 A 50/17.A; sa VGMagdeburg v. 18.11.
2019 – 8 A 60/19.
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Hauptsacheverfahren ranken sich um die Frage, ob ein Zu-
ständigkeitsübergang auf die Bundesrepublik Deutschland
oder zumindest eine Verpflichtung zur Rückkehr im Bundes-
gebiet Schutzsuchender in einen anderen Mitgliedstaat des-
wegen ausscheidet, weil dort Art. 4 GRCh-widrige Zustände
im Asylverfahren oder nach bewirkter Schutzanerkennung
herrschen. Neben der Maßstabsfrage, unter welchen Voraus-
setzungen ein Überstellungsverbot wegen humanitär grenz-
wertiger Umstände anzunehmen ist, stellen sich hier auch
zahlreiche tatsächliche Probleme in der Bewertung der Ver-
hältnisse in einem anderen EU-Mitgliedstaat durch deutsche
Gerichte. Denn der Sache nach führt bereits die N. S.-Recht-
sprechung des EuGH4 dazu, dass „die systematische Verlet-
zung von Grundrechten und rechtsstaatlichen Standards
durch einzelne EU-Mitgliedstaaten zu einer präventiven Ver-
lagerung der Grundrechtsverantwortlichkeit auf andere Mit-
gliedstaaten führt, die nicht Urheber dieses Problems sind“.5

Dies verpflichtet deutsche Gerichte zu der mit Blick auf den
europäischen Gedanken und den Grundsatz des gegenseiti-
gen Vertrauens problematischen Aufklärung und Bewertung
des Risikos für einen Schutzsuchenden, in einem Mitglied-
staat wegen der dort zu erwartenden Lebensumstände einem
ernsthaften Risiko ausgesetzt zu sein, eine Art. 4 GRCh-wid-
rige Behandlung zu erfahren („horizontale Wächterrolle na-
tionaler Gerichte“).6 Jedenfalls dann, wenn der Asylantrag-
steller konkrete Anhaltspunkte dafür benannt hat, dass ihm
nach Zuerkennung internationalen Schutzes in dem zustän-
digen Mitgliedstaat eine Art. 4 GRCh widersprechende Be-
handlung droht, ist das VG auch von Verfassungs wegen bei
der Prüfung der Überstellung eines Antragstellers nach der
Dublin III-VO verpflichtet zu prüfen, wie sich die Situation
des Asylantragstellers nach Zuerkennung des internationalen
Schutzes im zuständigen Mitgliedstaat darstellen wird.7

aa) Grundsätze. Die allgemeinen Grundsätze, die für diese
Prüfung Art. 4 GRCh-widriger Umstände heranzuziehen
sind, hat der EuGH in seinen Urteilen vom 19.3.20198

geklärt. Eine der zentralen Erweiterungen ist, dass die Be-
rücksichtigung von Überstellungsverboten, die bislang nur
für das Dublin-Verfahren zunächst in der Rechtsprechung
und dann im Sekundärrecht selbst (Art. 3 II UAbs. 2 und 3
Dublin III-VO) bei „systemischen Mängeln“9 anerkannt wa-
ren, nunmehr auch auf den Zeitraum nach einer Anerken-
nung in einem anderen Mitgliedstaat erstreckt worden ist.

Dann kommt der „Erheblichkeitsschwelle“, die ein solches
Überstellungsverbot auslöst, ein ganz erhebliches Gewicht
zu. Nach der jüngeren Rechtsprechung des EuGH steht
Art. 4 GRCh einer Überstellung in einen Mitgliedstaat dann
entgegen, wenn der Antragsteller im Fall der Gewährung
eines solchen Schutzes in diesem Mitgliedstaat aufgrund der
Lebensumstände, die ihn dort als international Schutzberech-
tigten erwarten würden, einem ernsthaften Risiko ausgesetzt
wäre, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung iSv
Art. 4 der Charta zu erfahren. Hierfür darf sich der Schutz-
suchende nicht dem ernsthaften Risiko ausgesetzt sehen,
nach der Überstellung unabhängig von seinem Willen und
seinen persönlichen Entscheidungen in eine Situation extre-
mer materieller Not zu geraten. In Anknüpfung an die bishe-
rige Rechtsprechung wird diese hohe Schwelle der Erheblich-
keit als erreicht angesehen, wenn die Gleichgültigkeit der
Behörden eines Mitgliedstaats zur Folge hätte, dass eine voll-
ständig von öffentlicher Unterstützung abhängige Person sich
unabhängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Ent-
scheidungen in einer Situation extremer materieller Not be-
fände, die es ihr nicht erlaubte, ihre elementarsten Bedürf-
nisse zu befriedigen, wie insbesondere sich zu ernähren, sich

zu waschen und eine Unterkunft zu finden, und die ihre
physische oder psychische Gesundheit beeinträchtigte oder
sie in einen Zustand der Verelendung versetzte, der mit der
Menschenwürde unvereinbar wäre. Allein große Armut oder
eine starke Verschlechterung der Lebensverhältnisse der be-
treffenden Person, die noch nicht mit extremer materieller
Not verbunden sind, sollen hingegen nicht ausreichen. Auch
dass Formen sozialer Solidarität, die in dem Mitgliedstaat
Mängel des Sozialsystems ausgleichen, für Schutzsuchende
nicht erreichbar sind, reicht für sich allein nicht aus. Erst
recht reicht nicht aus, dass im ersuchenden Mitgliedstaat die
Sozialhilfeleistungen und/oder Lebensverhältnisse günstiger
sind als im normalerweise für die Prüfung des Antrags auf
internationalen Schutz zuständigen Mitgliedstaat. Bei Per-
sonen, die bereits einen Schutzstatus erlangt haben, führt für
sich allein genommen auch die Verletzung der nach Unions-
recht den Mitgliedstaaten obliegenden Schutz- und Integrati-
onspflichten nicht zu einer Art. 4 GRCh-widrigen Behand-
lung. Bleiben also prekäre bis schlechte humanitäre Bedin-
gungen unterhalb der so definierten Schwelle extremer Not,
kommt eine Überstellung im Dublin-Verfahren ebenso wie
eine Zurückweisung des Asylantrags als unzulässig wegen
anderweitiger Schutzgewähr in Betracht.

Der VGH Mannheim hat aus diesen Entscheidungen, die
wegen der Absolutheit der Menschenwürde die aus ihr fol-
genden Anforderungen nur konturieren und akzentuieren,
nicht aber absenken können, gefolgert, dass eine Überstel-
lung nur dann ausscheidet, wenn aufgrund besonderer Um-
stände des Einzelfalls asylrechtsrelevante Schwachstellen ei-
ne besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit erreichen,
hierfür auch auf den Grad der Vulnerabilität der Flüchtlinge
abzustellen ist (einschließlich des Arbeitswillens und realer
Arbeitsmöglichkeiten) und ein Art. 4 GRCh-Verstoß erst an-
genommen werden kann, wenn unabhängig hiervon für län-
gere Zeit eine Situation extremer materieller Not einträte,
die es nicht erlaubte, die elementarsten Bedürfnisse zu befrie-
digen, insbesondere eine Unterkunft zu finden, sich zu ernäh-
ren und zu waschen (Fehlen von „Bett, Brot, Seife“).10 Dabei
ist ein weiter zeitlicher Horizont in den Blick zu nehmen, der
nicht nur die Überstellungssituation selbst, sondern auch die
Zeit danach (Asylverfahren, etwaige Anerkennung und Ent-
wicklung der Lebensverhältnisse) in den Blick zu nehmen
hat; insoweit sei der Horizont weiter als bei dem wesentlich
engeren zeitlichen Horizont, der bei der Prüfung des Art. 60
VII AufenthG zugrunde zu legen ist. Das VG Minden11 lässt

4 EuGH v. 21.12.2011 – C-411/10, ECLI:EU:C:2011:865 = NVwZ
2012, 417 = EuZW 2012, 231 Ls. (N. S. ua) (in Anknüpfung an EGMR
v. 21.1.2011 – 30696/09, NVwZ 2011, 413 [M.S. S./Belgien und Grie-
chenland]).

5 Prägnant Wendel, Die Pflicht zur Berücksichtigung der Lebensumstän-
de von anerkannten Schutzberechtigten im EU-Ausland, DÖV 2019,
983 (985).

6 S. a. BVerfG (Kammer) v. 7.10.2019 – 2 BvR 721/19, BeckRS 2019,
24570; VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020,
112 = NVwZ 2020, 173 Ls.; v. 27.5.2019 – A 4 S 1329/19, NVwZ-RR
2019, 1070 Ls. = BeckRS 2019, 11243.

7 BVerfG (Kammer) v. 7.10.2019 – 2 BvR 721/19, BeckRS 2019, 24570.
8 EuGH v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019, 1063 = NVwZ 2019,

712 – Jawo; v. 19.3.2019 – C-297/17, NVwZ 2019, 785 – Ibrahim;
dazu Kanitz, Zur Erheblichkeit von in EU-Staaten drohenden Men-
schenrechtsverletzungen, Asylmagazin 2019, 140; Wendel, Die Pflicht
zur Berücksichtigung der Lebensumstände von anerkannten Schutz-
berechtigten im EU-Ausland, DÖV 2019, 983.

9 Zu bestimmten Personengruppen betreffenden Schwachstellen sa – im
Kontext des europäischen Haftbefehls – EuGH v. 5.4.2016 – C-404/15
PPU ua – Arnayosi ua; dazu Reinbacher/Wendel, EuGRZ 2016, 333; sa
Wendel, DÖV 2019, 983 (986 f.).

10 VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 =
NVwZ 2020, 173 Ls. (Italien).

11 VGMinden v. 13.11.2019 – 10 K 7608/17.A, BeckRS 2019, 34356.
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bereits einen relativ kurzen Zeitraum ausreichen, während-
dessen sich eine Person in einer Situation extremer materiel-
ler Not befindet, um einen Verstoß gegen Art. 4 GRCh zu
begründen.

Das BVerwG12 war davon ausgegangen, dass mit den Ur-
teilen vom März 2019 die Rechtsfolge (neues Asylverfahren
oder [temporäre] aufenthaltsrechtliche Schutzgewähr?) in
den Fällen anderweitiger Schutzgewähr für den Fall noch
nicht geklärt war, dass die Ausgestaltung des internationalen
Schutzes, namentlich die Lebensbedingungen für anerkannte
Flüchtlinge, in dem anderen Mitgliedstaat, der dem Antrag-
steller bereits internationalen Schutz gewährt hat, gegen
Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 MRK verstößt, und hatte insoweit
entsprechende Vorlagen auf Anfrage des EuGH aufrecht-
erhalten. Denn in der nationalen Rechtsprechung ist umstrit-
ten, ob für diesen Fall die in einem anderen Mitgliedstaat
bereits erfolgte Schutzanerkennung als „nicht erfolgt“ zu
behandeln ist, mithin eine Unzulässigkeitsentscheidung nach
§ 29 I Nr. 2 AsylG ausscheidet und über das Begehren (er-
neut) in der Sache zu entscheiden ist (flüchtlingsrechtlicher
Ansatz)13 oder dieser Umstand erst bei der Frage entschei-
dungserheblich wird, ob der Ausländer zur Ausreise in den
Mitgliedstaat der Flüchtlingsanerkennung aufzufordern ist
und ihm lediglich im Bundesgebiet die nach Art. 21 ff. RL
2011/95/EU aus der Flüchtlingsanerkennung folgenden Fol-
gerechte (soziale Sicherung, Zugang zum Arbeitsmarkt
uam.) ganz oder teilweise zu gewähren sind. In seinem Be-
schluss vom November 201914 hat sich der EuGH inzwi-
schen für die flüchtlingsrechtliche Lösung entschieden und
Art. 33 II Buchst. a RL 2013/32/EU dahin ausgelegt, dass sie
einem Mitgliedstaat eine Unzulässigkeitsentscheidung dann
verwehrt, wenn und weil der Schutzsuchende, dem in einem
anderen Mitgliedstaat bereits die Flüchtlingseigenschaft zu-
erkannt worden ist, bei einer Rückkehr dorthin Lebensver-
hältnisse zu erwarten hat, die ihn der ernsthaften Gefahr
aussetzten, eine unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung iSv Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union zu erfahren.15 Diese vollständige und umfassen-
de Abwälzung der Verantwortung eines Mitgliedstaates
eröffnet die Möglichkeit, durch Absenkung der eigenen Stan-
dards Sekundärmigration zu fördern, um so die Verantwort-
lichkeit auf andere Mitgliedstaaten zu verlagern. Der EuGH
greift diesen Gedanken16 auch im Folgebeschluss, der im
Wesentlichen einen Umkehrschluss aus den Entscheidungen
vom März 2019 zieht, nicht auf und lässt auch nicht aus-
reichen, dass nach dem nationalen Recht der Antragsteller
nicht abgeschoben werden kann, ihm eine humanitäre Auf-
enthaltserlaubnis auszustellen ist und zumindest teilweise
oder vorläufige Gewährung von Rechten und Vorteilen zur
Deckung seiner Grundbedürfnisse sicherzustellen ist.

Namentlich in den Fällen, in denen eine Art. 4 GRCh-wid-
rige Behandlung im Raume steht, ist wegen des hohen Ran-
ges des betroffenen Rechtsgutes (auch im Eilverfahren) eine
sorgfältige Sachverhaltsaufklärung (§ 86 I VwGO) ange-
zeigt;17 sie ist mit (gerichtlichem und behördlichem) Auf-
wand verbunden. Nicht nur BVerfG und BVerwG gehen in
diesen Fällen von einer gesteigerten Sachverhaltsaufklärung
aus, sondern auch der EuGH.18

bb) Länderspezifisches. Der EuGH hat die Frage, ob in
einem Mitgliedstaat der EU allgemein oder für bestimmte,
zB besonders vulnerable Personengruppen von Schutz-
suchenden oder anerkannten Schutzberechtigten mit beacht-
licher Wahrscheinlichkeit Verhältnisse zu besorgen sind,
welche gegen Art. 4 GRCh bzw. Art. 3 MRK verstoßen, den
mitgliedstaatlichen Gerichten überlassen. Mangels Tatsa-

chenkompetenz des BVerwG obliegt diese Beurteilung vor
allem den Verwaltungsgerichten, die hierüber oftmals in
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu entscheiden ha-
ben. Dies hindert einen validen Überblick und erlaubt allein
„Trendaussagen“.

In Bezug auf Italien geht die obergerichtliche Rechtspre-
chung zumeist davon aus, dass die Aufnahmebedingungen
für in Italien bereits anerkannte Schutzberechtigte nicht all-
gemein systemische Mängel aufweisen, die die Gefahr einer
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung iSv Art. 4
GRC und Art. 3 EMRK bei ihrer Rücküberstellung nach
Italien begründen.19 Differenzierend wird dies für die Erfor-
derlichkeit individueller Garantieerklärungen oder Zusiche-
rungen bei der Rückführung vulnerabler Personen nach Ita-
lien im Dublin-Verfahren gesehen.20 Die erstinstanzliche
Rechtsprechung scheint dies teils strikter zu sehen, und zwar
auch nach „Jawo“.21 Das VG Minden22 geht dabei davon
aus, dass bei Kindern die Erheblichkeitsschwelle nicht erst
bei Vorliegen der in der Rechtsprechung des EuGH ent-

12 BVerwG v. 24.4.2019 – 1 C 37/16, BeckRS 2019, 9642; v. 17.4.2019 –
1 C 2/17, BeckRS 2019, 9641.

13 VGH Kassel v. 4.11.2016 – 3 A 1292/16.A, NVwZ 2017, 570.
14 EuGH v. 13.11.2019 – C-540/17, NVwZ 2020, 137.
15 Das Verhältnis der neuerlichen, nicht notwendig anerkennenden Sach-

entscheidung zu der Erstentscheidung wird indes ausdrücklich ebenso
wenig geklärt wie die Frage, wie bei einer Verbesserung der Lage in
dem Erstanerkennungsstaat zu verfahren ist.

16 In der Vorlage Ibrahim ua (BVerwG v. 2.8.2017 – 1 C 37/16, BeckRS
2017, 124538 Rn. 23) durchaus klar angesprochen.

17 BVerfG (Kammer) v. 10.10.2019 – 2 BvR 1380/19, BeckRS 2019,
25217; v. 8.5.2017 – 2 BvR 157/17, NVwZ 2017, 1196; v. 21.4.2016
– 2 BvR 273/16, NVwZ 2016, 1242; sa BVerwG v. 21.11.2017 – 1 C
39/16, BVerwGE 161, 1 = BeckRS 2017, 139297.

18 EuGH v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019, 1063 Rn. 90 = NVwZ
2019, 712 Ls. mit Anm. Hruschka – Jawo: Das Gericht ist „verpflich-
tet, auf der Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend
aktualisierter Angaben und im Hinblick auf den durch das Unionsrecht
gewährleisteten Schutzstandard der Grundrechte zu würdigen, ob ent-
weder systemische oder allgemeine oder aber bestimmte Personengrup-
pen betreffende Schwachstellen vorliegen“.

19 S. nur OVG Lüneburg v. 21.12.2018 – 10 LB 201/18, BeckRS 2018,
33662; VGH München v. 9.1.2019 – 10 CE 19.67, BeckRS 2019, 207
(Zurückschiebung einer Schwangeren nach Italien); v. 17.9.2019 – 10
ZB 19.50031, BeckRS 2019, 27579; v. 14.11.2019 – 9 ZB 18.50030,
BeckRS 2019, 30461 (kein generelles Erfordernis einer individuellen
Garantieerklärung für vulnerable Personen); sa VG Düsseldorf v. 4.4.
2019 – 15 L 3696/18.A, BeckRS 2019, 6529; VG Aachen v. 17.12.
2019 – 9 K 4401/18.A, BeckRS 2019, 33091; VG Würzburg v. 26.11.
2019 – W 10 K 19.50275, BeckRS 2019, 31603; v. 13.11.2019 – W 10
S 19.50732, BeckRS 2019, 31631; VG Magdeburg v. 14.11.2019 – 8 B
398/19, BeckRS 2019, 34311; VG München v. 29.5.2019 – M 19 S
19.50519, BeckRS 2019, 34677; sa Hupke, Dublin-Überstellungen von
Asylsuchenden und Abschiebungen von „Anerkannten“ nach Italien,
Asylmagazin 2019, 176.

20 VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 =
NVwZ 2020, 173 Ls.; OVG Münster v. 7.1.2019 – 13 A 888/18.A,
BeckRS 2019, 41; OVG Magdeburg v. 29.3.2018 – 3 L 114/18,
BeckRS 2018, 13085; VGH München v. 9.1.2019 – 10 CE 19.67,
BeckRS 2019, 207; v. 4.6.2019 – 10 ZB 16.50070; v. 5.11.2019 – 7 AS
19.50020, BeckRS 2019, 30537; OVG Lüneburg v. 20.12.2019 – 10
LA 192/19, BeckRS 2019, 33558; v. 19.12.2019 – 10 LA 64/19,
BeckRS 2019, 33213; sa BVerfG v. 31.7.2018 – 2 BvR 714/18,
NVwZ-RR 2019, 209; v. 10.10.2019 – 2 BvR 1380/19, BeckRS 2019,
25217 (besonderer Aufklärungsbedarf für die Überstellung von Asyl-
suchenden mit Kleinkindern nach dem „Salvini-Dekret“); aA VGH
München v. 9.9.2019 – 10 ZB 19.50024, BeckRS 2019, 22579.

21 VG Göttingen v. 11.1.2019 – 3 A 219/18 (Abschiebungsverbot für
Eltern mit einem Säugling für Italien); VG Hannover v. 13.8.2019 – 5 B
3516/19, BeckRS 2019, 18957 (nach Einführung des so genannten
„Bürgergeldes“); v. 4.9.2019 – 5 B 11115/17, BeckRS 2019, 21104;
VG Minden v. 24.4.2019 – 10 K 1685/18.A, BeckRS 2019, 9395; v.
20.9.2019 – 10 K 10479/17.A, BeckRS 2019, 22519 (systemische
Schwachstellen für Familien mit Kindern im September 2017); VG
Saarlouis v. 7.10.2019 – 3 K 2156/18(vulnerable Person); aA VG
Hamburg v. 7.6.2019 – 9 AE 1416/19, BeckRS 2019, 11646; VG
Kassel v. 14.8.2019 – 1 K 868/19.KS.A, BeckRS 2019, 23312.

22 VG Minden v. 5.9.2019 – 10 K 7561/17.A, BeckRS 2019, 20494; v.
13.11.2019 – 10 K 2275/19.A, BeckRS 2019, 33168 ua.
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wickelten Voraussetzungen für Fälle gesunder, arbeitsfähiger
Männer erreicht ist, vielmehr die Aufnahmebedingungen an
ihr Alter angepasst sein müssen, um sicherzustellen, dass
keine Situation von Anspannung und Angst mit besonders
traumatisierenden Wirkungen für ihre Psyche entsteht.

Für Bulgarien lässt sich nach dem OVG Saarlouis23 wegen
der Vielzahl einzelner Umstände und Faktoren wie beispiels-
weise dem Alter, dem Geschlecht oder Gesundheitszustand,
der Volkszugehörigkeit, der Ausbildung, dem Vermögen so-
wie von familiären oder freundschaftlichen Verbindungen
die Frage, ob „für alle nach Bulgarien zurückkehrenden“
international Schutzberechtigten Art. 4 GRCh-relevante Ge-
fahren bestehen, nicht allgemein und losgelöst von den Um-
ständen des konkreten Einzelfalls beantworten. Auch hier ist
die instanzgerichtliche Rechtsprechung uneinheitlich;24 das
OVG Münster sieht für nicht vulnerable Schutzberechtigte
keine Gefahrenlage.25 Ähnlich uneinheitlich und als zumin-
dest problematisch wird (weiterhin) die Lage in Griechen-
land gesehen.26 Bei Ungarn werden teils für vulnerable Per-
sonen Gefahren gesehen,27 nicht aber für nicht vulnerable
Personen,28 ebenso in Malta.29

Im Ergebnis keine Probleme gesehen werden zB für die
Schweiz (ungeachtet des Fehlens eines dem subsidiären
Schutz entsprechenden Rechtsinstituts),30 Schweden,31 Por-
tugal,32 Spanien,33 Frankreich,34 Dänemark,35 Slowenien,36

Slowakische Republik,37 Kroatien,38 Niederlande,39 Litau-
en40 oder Rumänien.41

c) in Deutschland geborene Kinder. (Nicht nur) in der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung im Detail umstritten sind die
Fragen, die sich rund um die flüchtlingsrechtliche Behand-
lung von Kindern ranken, die nach der Flucht ihrer Eltern im
Bundesgebiet geboren sind und für die nicht § 26 AsylG
greift.

Für den Fall, dass den Eltern in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union internationaler Schutz gewährt
worden war, sieht der VGH München42 in Bezug auf den
Asylantrag des in Deutschland geborenen minderjährigen
Kindes eine planwidrige Regelungslücke, die im Wege teleo-
logischer Extension durch eine entsprechende Anwendung
des § 29 I Nr. 2 AsylG zu schließen ist; der Asylantrag ist
mithin als unzulässig abzulehnen.43 Das OVG Lüneburg44

hält einen solchen Antrag ebenfalls für unzulässig, stützt dies
indes auf § 29 I Nr. 1 Buchst. a AsylG. Es geht davon aus,
dass sich in dieser Fallkonstellation die internationale Zu-
ständigkeit für die Bescheidung des Asylantrags des Kindes
in entsprechender Anwendung dessen nach Art. 20 III Dub-
lin III-VO richtet.45 Das OVG Bautzen46 geht ebenfalls von

23 OVG Saarlouis v. 3.6.2019 – 2 A 179/19, BeckRS 2019, 10707.
24 Gegen eine Rücküberstellung noch VG Lüneburg v. 14.2.2019 – 8 B

23/19, BeckRS 2019, 1840; VG Kassel v. 24.5.2019 – 7 L 1165/
19.KS.A, BeckRS 2019, 15401; VG Magdeburg v. 14.10.2019 – 8 A
44/19, BeckRS 2019, 25913 (für besonders Schutzbedürftige); aA VG
Lüneburg v. 12.12.2019 – 8 B 180/19, BeckRS 2019, 31363 (für
gesunde und arbeitsfähige Personen); VG Magdeburg v. 19.2.2019 – 4
A 8/18, BeckRS 2019, 5049; VG Freiburg v. 12.3.2019 – A 5 K 1829/
16, BeckRS 2019, 8450 (für nicht besonders vulnerable Personen);
VGHMannheim v. 27.5.2019 – A 4 S 1329/19, NVwZ-RR 2019, 1070
Ls. = BeckRS 2019, 11243; VG Osnabrück v. 2.9.2019 – 5 A 1163/18,
BeckRS 2019, 20625 (für gesunden und arbeitsfähigen Flüchtling); VG
Hamburg, GB v. 19.9.2019 – 16 A 6012/18, BeckRS 2019, 28592
(Vorbehalt für Flüchtlinge mit besonderer Vulnerabilität).

25 OVG Münster v. 16.12.2019 – 11 A 228/15.A, BeckRS 2019, 33088;
sa OVG Schleswig v. 25.7.2019 – 4 LB 12/17, BeckRS 2019, 22167;
OVG Bautzen v. 13.11.2019 – 4 A 947/17.A, BeckRS 2019, 33327; sa
VGH Mannheim v. 22.10.2019 – A 4 S 2476/19, BeckRS 2019, 26563
(keine hinreichende Verelendungsgefahr bei Flüchtlingsfamilien); s.
aber – für abgelehnte bzw. Folgeantragsteller – VG Lüneburg v. 22.2.
2019 – 8 B 29/19, BeckRS 2019, 2090.

26 VG Magdeburg, GB v. 13.2.2019 – 8 A 156/17; v. 30.8.2019 – 8 A
239/18, BeckRS 2019, 25910; v. 20.11.2019 – 8 A 130/19, BeckRS
2019, 33650 (extreme Not); VGH München v. 27.9.2019 – 13 a AS
19.32891, BeckRS 2019, 27542 (anerkannte Schutzberechtigte); aA –
für gesunde und arbeitsfähige anerkannte Schutzberechtigte – VG Os-
nabrück v. 20.11.2019 – 11 A 265/19; v. 2.9.2019 – 5 A 326/18,
BeckRS 2019, 20626; VG Frankfurt, v. 22.11.2019 – 12 K 1641/
18.F.A, BeckRS 2019, 35109; VG Saarlouis, Beschl. v. 6.9.2019 – 5 L
1112719 (bei Zusage unionsrechtskonformer Behandlung); VGMagde-
burg v. 6.12.2019 – 9 B 442/19, BeckRS 2019, 35858 (individuelle
Zusicherung griechischer Behörden); OVG Schleswig v. 6.9.2019 – 4
LB 17/18, BeckRS 2019, 22068 (keine Gefahrenlage für anerkannt
Schutzberechtigte); differenzierend VG Gelsenkirchen v. 22.11.2019 –
17 a K 2746/18.A, BeckRS 2019, 29660 (Familien mit [mehreren] min-
derjährigen Kindern); VG Greifswald v. 29.10.2019 – 6 B 1593/19
HGW, BeckRS 2019, 32808 (Familie mit drei Kindern im Alter von 14,
13 und 4); offenlassend VG München v. 8.8.2019 – M 18 E 19.32238,
NVwZ-RR 2020, 77 = NVwZ 2020, 176 Ls. (zum Sonderproblem der
vorläufigen Rückholung aus Griechenland aufgrund einer [voraussicht-
lichen] Unionsrechtswidrigkeit eines „Pre-Dublin“-Verfahrens [so ge-
nannter Seehofer-Deal]); zu systemischen Mängeln aufgrund der Ein-
stufung der Türkei als „sicherer Drittstaat“ durch Griechenland sa VG
München v. 17.7.2019 – M 11 S 19.50722, NVwZ 2020, 174 =
NVwZ-RR 2020, 75.

27 VG Magdeburg v. 24.6.2019 – 4 A 71/18, BeckRS 2019, 22683 (keine
Rückführung einer Familie mit zwei Kleinkindern); VG München v.
7.2.2019 – M 2 K 17.49621, BeckRS 2019, 5176 (Frau mit einem 7-
jährigen Kind, welche in Ungarn als Flüchtling anerkannt ist); OVG
Saarlouis v. 12.3.2018 – 2 A 69/18, NVwZ-RR 2018, 630 Ls. =
BeckRS 2018, 3164; weitergehend VG Köln v. 12.9.2019 – 20 K
13894/17.A, BeckRS 2019, 28533 (systemische Schwachstellen auch
bei jungem, alleinstehenden Mann); VG Aachen v. 27.5.2019 – 5 L
438/19.A, BeckRS 2019, 11432.

28 VG Cottbus v. 14.11.2019 – 5 K 1962/18.A; v. 1.10.2019 – 5 K 1598/
18.A, BeckRS 2019, 36534; v. 7.5.2019 – 5 L 656/18.A; VG Ansbach
v. 12.9.2019 – AN 17 K 18.50204, BeckRS 2019, 23055; v. 12.9.2019

– AN 17 K 18.50263, BeckRS 2019, 23056 (junger Mann); VG Berlin
v. 19.12.2018 – 23 L 708/18 A.

29 VG Karlsruhe v. 30.4.2019 – A 13 K 14591/17, BeckRS 2019, 18032
(keine systemischen Mängel); sa VG Magdeburg v. 18.11.2019 – 8 A
57/19, BeckRS 2019, 33651 (Gefährdung Familien mit zwei Kleinst-
kindern).

30 VG Düsseldorf, Beschl. v. 21.1.2019 – 22 L 3215718.A; VGWürzburg
v. 6.11.2019 – W 4 S 19.50712, BeckRS 2019, 31632.

31 VG Aachen v. 4.2.2019 – 3 L 1797/18 A, BeckRS 2019, 1368; VG
München v. 25.3.2019 – M 5 S 19.50041, BeckRS 2019, 5772; Zweifel
sieht bei Rückführung in einem größeren Familienverbund VG Karls-
ruhe v. 11.7.2019 – A 13 K 718/19.

32 VGMagdeburg v. 14.2.2019 – 8 B 182/198.
33 VG Berlin v. 14.3.2019 – 31 L 828/18.A; VG Ansbach v. 27.11.2019 –

AN 17 S 19.51089, BeckRS 2019, 31320; s. aber VG Aachen v. 4.12.
2019 – 4 L 1285/19.A, BeckRS 2019, 35113 (Aufklärungsbedarf, ob
Familien mit mehreren minderjährigen Kindern in Spanien eine kindge-
rechte Unterkunft finden); VG Ansbach v. 30.8.2019 – AN 17 K
19.50228, BeckRS 2019, 22300 ua.

34 VG Lüneburg v. 14.3.2019 – Beschluss vom 14.3.2019- 8 B 41/19; VG
Ansbach v. 11.11.2019 – AN 17 K 19.50901, BeckRS 2019, 29390.

35 VG Lüneburg v. 6.6.2019 – 8 B 115/19, BeckRS 2019, 10723.
36 VG Trier v. 3.4.2019 – 7 K 5601/18, BeckRS 2019, 8373.
37 VG Trier v. 4.9.2019 – 7 K 2673/19, BeckRS 2019, 26013; VG

Würzburg v. 26.2.2019 – W 10 S 19.50012, BeckRS 2019, 3507.
38 VGMagdeburg v. 14.11.2019 – 8 B 400/19, BeckRS 2019, 33639.
39 VG Düsseldorf v. 16.12.2019 – 29 L 2681/19.A, BeckRS 2019, 32766.
40 VGMagdeburg v. 14.10.2019 – 8 A 274/19, BeckRS 2019, 33627.
41 VG Ansbach v. 28.11.2019 – AN 17 S 19.51025, BeckRS 2019, 31151;

v. 20.11.2019 – AN 17 S 19.51066, BeckRS 2019, 29391; VG Pots-
dam v. 18.3.2019 – 11 L 52/19.A; sa OVG Saarlouis v. 17.4.2019 – 2
A 60/18, BeckRS 2019, 7440.

42 VGH München v. 22.11.2018 – 21 ZB 18.32867, BeckRS 2018,
32963.

43 Ebenso OVG Schleswig v. 27.3.2019 – 4 LA 74/19, BeckRS 2019,
24518.

44 OVG Lüneburg v. 26.2.2019 – 10 LA 218/18, NVwZ 2019, 984 Ls. =
BeckRS 2019, 2747; unter Berufung ua VGH Mannheim v. 14.3.2018
– A 4 S 544/18, NVwZ-RR 2018, 629; VG Berlin v. 23.8.2018 – 23 K
367.18 A; v. 14.10.2019 – 23 K 758.18 A, BeckRS 2019, 27891; VG
Ansbach v. 26.3.2018 – AN 17 K 18.50055, BeckRS 2018, 5118; VG
Lüneburg v. 14.2.2018 – 4 A 491/17, BeckRS 2018, 2055; VG Würz-
burg v. 22.1.2018 – W 2 K17.33334, BeckRS 2018, 9419; VG Gelsen-
kirchen v. 19.9.2017 – 9 a L 2652/17.A, BeckRS 2017, 128759; VG
München v. 20.6.2017 – M 11 S 17.41493, BeckRS 2017, 117895.

45 Ebenso OVG Saarlouis v. 22.11.2019 – 2 A 322/19, BeckRS 2019,
29694; v. 29.11.2019 – 2 A 283/19, BeckRS 2019, 30251.

46 OVG Bautzen v. 5.8.2019 – 5 A 593/19.A, BeckRS 2019, 21377.
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einer Unzulässigkeit des Antrags aus, lässt aber offen, ob
dies aus einer entsprechenden Anwendung von § 29 I Nr. 1 a
AsylG oder von § 29 I Nr. 2 AsylG folgt.

Demgegenüber vertritt der 1. Senat des OVG Schleswig47

die Auffassung, dass der Asylantrag eines in Deutschland
geborenen Kindes von im Dublin-Ausland anerkannten
schutzberechtigten Eltern weder gem. § 29 I Nr. 1 a AsylG
iVm Art. 20 III Dublin-III-VO noch gem. § 29 I Nr. 2 AsylG
unzulässig sei.48 Aus der Dublin III-VO folge keine Zustän-
digkeit eines anderen Staats für die Durchführung des Asyl-
verfahrens der Klägerin als so genanntes nachgeborenes, dh
in der Bundesrepublik Deutschland nach Abschluss des Asyl-
verfahrens der Eltern in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union geborenes Kind, zumal das „nachgebo-
rene Kind“ kein unbegleiteter Minderjähriger im Sinne der
Legaldefinition in Art. 2 j Dublin III-VO sei, für deren An-
trag gem. Art. 8 Dublin III-VO der Mitgliedstaat zuständig
sei, in dem sich ein Familienangehöriger oder eines seiner
Geschwister oder gegebenenfalls auch Verwandte recht-
mäßig aufhalten; Art. 20 III Dublin III-VO sei weder direkt
noch in erweiternder Auslegung anzuwenden. Dort wie auch
für eine entsprechende Anwendung des § 29 I Nr. 2 AsylG
fehle es an einer planwidrigen Regelungslücke.

2. „Dublin-Unzuständigkeit“ (§ 29 Abs. 1 Nr. 1
AsylG)

a) Allgemeines. Den (seit den britischen Parlamentswahlen
vom 12.12.2019 nun endgültig anstehenden und zwischen-
zeitlich vollzogenen) BREXIT hat der EuGH49 nicht zum
Anlass genommen, die anderen Mitgliedstaaten allein deswe-
gen zum Selbsteintritt zu verpflichten, weil der nach der
Dublin III-VO als zuständig bestimmte Mitgliedstaat seine
Absicht bekundet habe, aus der Union auszutreten. Der
EuGH betont den systematischen Unterschied zwischen den
Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates
(Art. 7–15 Dublin III-VO) und der Möglichkeit zum Selbst-
eintritt (Ermessensklausel des Art. 17 Dublin III-VO) da-
durch, dass hierüber nicht jeweils dieselben nationalen Be-
hörden entscheiden müssen; der in Art. 6 I Dublin III-VO
vorgegebene Vorrang des Kindeswohls gebietet nicht den
Selbsteintritt.50 Das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf
(Art. 27 Dublin III-VO) gebietet den Mitgliedstaaten auch
nicht einen gesonderten Rechtsbehelf gegen die Entschei-
dung, vom Selbsteintrittsrecht keinen Gebrauch zu machen;
dabei bleibe die Möglichkeit unberührt, diese Entscheidung
im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen die Überstellungsent-
scheidung anzufechten. Bei dem Asylantrag eines Kindes
eines Antragstellers begründet Art. 20 III Dublin III-VO eine
(widerlegliche) Vermutung, dass es dem Kindeswohl dient,
seine Situation als untrennbar mit der seiner Eltern verbun-
den anzusehen.

Für die örtliche gerichtliche Zuständigkeit sieht das
BVerwG51 Streitigkeiten über die Mitwirkung des Bundes-
amtes in einem Dublin-Verfahren, das andere Mitgliedstaa-
ten angestrengt haben (etwa um eine „Familienzusammen-
führung“ im Bundesgebiet zu bewirken), als Streitigkeiten
nach dem Asylgesetz iSv § 52 Nr. 2 S. 3 VwGO. Begehren
sowohl der bereits im Bundesgebiet lebende Schutzsuchende
als auch die im Drittstaat lebenden Familienangehörigen die
vorläufige Verpflichtung des Bundesamtes, dem Ersuchen
eines anderen Mitgliedstaates auf Übernahme der Asylver-
fahren stattzugeben und bei der Überstellung mitzuwirken,
bedarf es regelmäßig der Bestimmung des zuständigen Ge-
richts (§ 53 I Nr. 3, III VwGO). Denn für das Rechtsschutz-
begehren eines nicht im Bundesgebiet wohnhaften und auf-

hältigen Ausländers auf Mitwirkung des Bundesamtes ist das
VG Ansbach zuständig, nicht aber für das entsprechende –
jedenfalls nicht ersichtlich unzulässige – Begehren des bereits
im Inland lebenden Familienangehörigen. Das BVerwG hat
es für zweckmäßig gehalten, das Gericht des Aufenthalts-
ortes des im Inland lebenden Familienangehörigen jedenfalls
dann zu bestimmen, wenn dieses bereits mit dessen Asylver-
fahren betraut ist; gegenüber dessen Interesse an einer effek-
tiven und sachgerechten Verfahrensführung habe das Inte-
resse des Bundesamtes an einer Konzentration der Rechts-
schutzverfahren im Zusammenhang mit Überstellungsbegeh-
ren zurückzutreten. Das Bundesamt macht in der Praxis die
(aus seiner Sicht jedenfalls vorrangige) Zuständigkeit des
VG Ansbach wohl nicht mehr geltend.

In der Sache selbst kommt eine solche Verpflichtung des
Bundesamtes, sich gegenüber einem anderen EU-Staat für
zuständig zu erklären, mit Blick auf den hohen Stellenwert
der Wahrung der Familieneinheit im Dublin-System jeden-
falls im Falle eines unbegleiteten minderjährigen Antragstel-
lers in Betracht, wenn die Bundesrepublik zuständiger Mit-
gliedstaat ist, weil sich ein Familienangehöriger oder eines der
Geschwister des unbegleiteten Minderjährigen bereits hier
aufhalten, sofern es dem Wohl des Minderjährigen dient.52

Ist der Ehefrau, dem minderjährigen Kind und der minder-
jährigen Schwester des Asylsuchenden im Bundesgebiet be-
reits internationaler Schutz gewährt worden, ist die Bundes-
republik regelmäßig für die Durchführung des Asylverfah-
rens des Ehemannes/Vaters/Bruders auch dann zuständig,
wenn dieser über Spanien – aus einem Drittstaat kommend –
eingereist ist; für die Zuständigkeit kann der Nachweis der
wirksamen Eheschließung ebenso wie die der Anerkennung
der Vaterschaft im behördlichen oder gerichtlichen Verfah-
ren nachgeholt werden.53

Hat die Bundesrepublik Deutschland bereits ein Dublin-Ver-
fahren durchgeführt und hat der andere Mitgliedstaat das
Übernahmeersuchen der Bundesrepublik Deutschland nach
Art. 18 I Buchst. d Dublin III-VO positiv beantwortet, liegt
jedenfalls ein gewichtiges Indiz vor, dass ein Asylerstverfah-
ren dort erfolglos abgeschlossen wurde; decken sich insoweit
die Angaben des Asylbewerbers mit den behördlichen Anga-
ben, ergibt sich für eine weitergehende Amtsermittlungs-
pflicht des Bundesamtes im Rahmen eines Info-Request nach
Art. 34 II Buchst. g Dublin III-VO kein Anhaltspunkt.54 Auf
die detaillierte Kenntnis des in dem anderen Mitgliedstaat
abgeschlossenen Asylverfahrens kommt es erst dann an,
wenn die Voraussetzungen des § 51 I bis III VwVfG erfüllt
sind.55

47 OVG Schleswig v. 7.11.2019 – 1 LB 5/19, BeckRS 2019, 29476.
48 So auch VG Schleswig, GB v. 8.2.2019 – 10 A 603/18, BeckRS 2019,

1460; G v. 2.9.2019 – 10 A 645/18.
49 EuGH v. 23.1.2019 – C-661/17, NVwZ 2019, 297 mit Anm. Hrusch-

ka, NVwZ 2019, 301.
50 Zu einem Einzelfall einer Reduktion des Selbsteintrittsermessens zur

Dublin-Familienzusammenführung s. VG Berlin v. 15.3.2019 – 23 L
706.18 A.

51 BVerwG v. 2.7.2019 – 1 AV 2/19, NVwZ 2019, 1767; sa v. 16.9.2019
– 1 AV 4.19, BeckRS 2019, 25710; v. 25.9.2019 – 1 AV 5/19, BeckRS
2019, 25716.

52 VGMünster v. 20.12.2018 – 2 L 989/18 A, BeckRS 2018, 40754 (dazu
auch Vogt, Dublin-Familienzusammenführung trotz verspätetem Auf-
nahmegesuch, Asylmagazin 2019, 35).

53 VG Hannover v. 8.2.2019 – 10 B 575/19, BeckRS 2019, 2083.
54 VG Gelsenkirchen v. 8.2.2019 – 9 a L 139/19 A, BeckRS 2019, 16025

(unter Hinweis auf VG Ansbach v. 14.2.2018 – AN 3 K 16.31917,
BeckRS 2018, 1630; VG Augsburg v. 20.10.2017 – Au 6 S 17.34810,
BeckRS 2017, 133782; VG Lüneburg v. 18.6.2018 – 2 A 131/16,
BeckRS 2018, 14410).

55 VG Gelsenkirchen v. 8.2.2019 – 9 a L 139/19 A, BeckRS 2019, 16025.
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Knüpft die Zuständigkeitsbestimmung an die Ausstellung
von Aufenthaltstiteln oder Visa an (Art. 12 II, 4 Dublin III-
VO), gilt es zu beachten, dass jede Ausreise aus dem Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten die durch ein Visum nach
Art. 12 IV iVm Abs. 2 Dublin III-VO begründete Zuständig-
keit für die Überprüfung des Antrags auf internationalen
Schutz entfallen lässt.56

aa) Insb.: Prüfungsumfang des Bundesamtes In den Fällen
des § 29 I Nr. 1 AsylG liegt nach § 34 I/§ 5 I 2 AsylG die
Zuständigkeit für die Anordnung und Durchführung der
Abschiebung des Ausländers beim BAMF; dieses hat mithin
im Rahmen der Prüfung, ob die Voraussetzungen einer Ab-
schiebungsanordnung nach § 34 a I AsylG bzw. einer Ab-
schiebung nach § 58 AufenthG vorliegen, eine umfassende
Prüfung sowohl der zielstaatsbezogenen Abschiebungshin-
dernisse (§ 60 V und VII AufenthG) als auch der inlands-
bezogenen Vollzugshindernisse nach § 60 a II AufenthG vor-
zunehmen.57 Um vorläufigen Rechtsschutz ist daher regel-
mäßig gegen das Bundesamt und nicht gegen im Wege der
Amtshilfe herangezogene, mit der Dublin-Rückführung be-
fasste Landesbehörden nachzusuchen; Ausnahmen hiervon
kommen nur in Betracht, wenn effektiver Rechtsschutz an-
derenfalls nicht gewährleistet werden könnte.58 Bezieht sich
das Rechtsschutzbegehren auf die besondere Schutzbedürf-
tigkeit von Personen in dem betreffenden Abschiebungsziel-
staat und hier auf die Frage, ob ein gesicherter Zugang zu
Obdach, Nahrungsmitteln und sanitären Anlagen besteht,
handelt es sich ohnehin um eine zielstaatsbezogene Tatsache,
die auch sonst vom Bundesamt zu klären ist.59

bb) Insb.: Wirksamkeit einer Antragsrücknahme nach Be-
scheid des Bundesamtes. Das Dublin-Verfahren greift nach
seinem Wortlaut für Anträge auf subsidiären Schutz und
erfasst jedenfalls nicht Anträge, die allein und ausschließlich
auf die Feststellung nationaler Abschiebungsverbote nach
§ 60 V und VII S. 1 AufenthG gerichtet sind. Insoweit hat
ein Schutzsuchender indes kein Wahlrecht. Ein Antragsteller
ist mit einem Schutzersuchen, mit dem er zielstaatsbezogene
Gefahren geltend macht, die ihrer Art nach objektiv geeignet
sind, eine Anerkennung als Asylberechtigter oder eine Zu-
erkennung internationalen Schutzes zu begründen (materiel-
les Asylbegehren iSv § 13 I AsylG), auf das Asylverfahren
vor dem Bundesamt zu verweisen;60 er hat kein Wahlrecht
zwischen einer Prüfung durch die Ausländerbehörde und
einer Prüfung durch das Bundesamt.61

Nimmt ein Asylbewerber seinen Antrag auf internationalen
Schutz unter Aufrechterhaltung eines Antrags auf Feststel-
lung nationaler Abschiebungsverbote nach § 60 V und VII
S. 1 AufenthG zurück, setzt die Wirksamkeit der Rücknah-
me die Darlegung voraus, dass das aufrechterhaltene Ab-
schiebungsschutzbegehren nicht auf Gründe gestützt wird,
die dem internationalen Schutz (Flüchtlingsschutz und sub-
sidiärer Schutz) unterfallen. Über die Wirksamkeit der Rück-
nahme eines Asylantrags befindet für die Zwecke des Dub-
lin-Verfahrens der Mitgliedstaat, der dieses Verfahren durch-
führt, nach seinem nationalen Recht.62

b) Überstellungsfrist. aa) Lauf/Unterbrechung. Der Ablauf
einer Überstellungsfrist führt grundsätzlich zu einem Zustän-
digkeitsübergang, auf den sich der Schutzsuchende auch be-
rufen kann. Inlaufsetzung, Ablauf, Dauer und Unterbre-
chung der im Regelfall sechsmonatigen Überstellungsfrist
sind daher für die Zuständigkeitsbestimmung wichtige Fra-
gen. Dabei ist in der Rechtsprechung des BVerwG geklärt,
dass eine vor ihrem Ablauf bewirkte Unterbrechung der
Überstellungsfrist eine neue, sechsmonatige Frist bewirkt

(und nicht lediglich eine Hemmung des Fristablaufes), bei
der der Behörde grundsätzlich ein vollständiger Sechs-
monatszeitraum für die Durchführung der Überstellung zur
Verfügung stehen soll.

Unionsrechtlich anerkannt ist, dass eine Überstellungsfrist
jedenfalls dann unterbrochen ist, wenn durch gerichtliche
Anordnung die Vollziehung einer Abschiebungsanordnung
ausgesetzt ist. Das BVerwG hat nun dahin entschieden, dass
die Überstellungsfrist auch durch eine vor ihrem Ablauf ver-
fügte Aussetzung der Vollziehung der Abschiebungsanord-
nung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(§ 80 IV VwGO) jedenfalls dann unterbrochen wird, wenn
diese aus sachlich vertretbaren Erwägungen erfolgt ist.63

Hintergrund war eine Verfassungsbeschwerde gegen den
Einsatz des Richters auf Zeit im Asylverfahren, bei der das
BVerfG die Vollziehung selbst nicht ausgesetzt und eine ent-
sprechende Bitte ausgesprochen hatte.64 Vor diesem Hinter-
grund hat das BVerwG eine behördliche Aussetzung der
Vollziehung der Abschiebungsanordnung auch dann als
sachlich gerechtfertigt gesehen, wenn eine erste gerichtliche
Überprüfung der Überstellungsentscheidung nicht zur Ge-
währung aufschiebender Wirkung geführt hat, über den
Rechtsbehelf gegen die Überstellungsentscheidung aber noch
nicht endgültig entschieden war.65

Diese Möglichkeit des Bundesamtes, durch eine vor ihrem
Ablauf verfügte Aussetzung der Vollziehung der Abschie-
bungsanordnung nach § 80 IV VwGO den weiteren Lauf
der unionsrechtlich gewährten Überstellungsfrist zu unter-
brechen, ist nicht ohne Kritik geblieben. In der Sache ver-
hindert dies einen sachlich nicht gerechtfertigten Übergang
der internationalen Zuständigkeit auf die Bundesrepublik
Deutschland. Das Unionsrecht setzt eine auch behördliche
Aussetzung der Überstellungsfrist voraus (§ 27 IV Dublin
III-VO). Zuzugeben ist, dass dies durchaus – in Abhängigkeit
von der Verfahrensdauer des Gerichts – zu einem längeren
„Schwebezustand“ führen kann, der dem Anliegen des Dub-
lin III-Systems, im Interesse einer schnellen Entscheidung
über das Asylbegehren die internationale Zuständigkeit
möglichst zügig zu klären, entgegensteht. Das europäische
Asylsystem soll aber auch einer nicht vorgesehenen, ungere-
gelten Sekundärmigration entgegenwirken, und lässt den
Mitgliedstaaten und ihren Asylbehörden hierfür gewisse
Handlungs- und Optionsspielräume. Ihre Ausnutzung ist
nicht per se illegitim. Dies gilt insbesondere angesichts der

56 VG Berlin v. 24.1.2019 – 3 L 19.19.A; VG Würzburg v. 11.8.2017 –
W 8 S 17.50436, BeckRS 2017, 128640; VG Meiningen v. 30.8.2018 –
2 K 1018/18 Me.

57 VGH Mannheim v. 13.2.2019 – 11 S 401/19, NVwZ-RR 2019, 752
Ls. = BeckRS 2019, 2621; OVG Lüneburg v. 30.1.2019 – 10 LA 21/
99; OVG Münster v. 2.1.2019 – 13 A 4599/18.A, BeckRS 2019, 38
(unter Hinweis auf BVerfG v. 17.9.2014 – 2 BvR 1795/14, BeckRS
2014, 56447; OVG Lüneburg v. 20.6.2017 – 13 PA 104/17, BeckRS
2017, 114357; VGH Mannheim v. 4.1.2017 – 11 S 2301/16, BeckRS
2017, 100160; VGH München v. 7.4.2016 – 20 B 14/30214, BeckRS
2016, 45823; OVG Koblenz v. 18.2.2016 – 1 A 11081/14, BeckRS
2016, 43342; OVG Berlin-Brandenburg v. 1.2.2012 – OVG 2 S 6.12,
BeckRS 2012, 49583; OVG Münster v. 30.8.2011 – 18 B 1060/11,
BeckRS 2012, 46075).

58 VGH Mannheim v. 13.2.2019 – 11 S 401/19, NVwZ-RR 2019, 752
Ls. = BeckRS 2019, 2621.

59 OVG Lüneburg v. 30.1.2019 – 10 LA 21/99.
60 BVerwG v. 26.2.2019 – 1 C 30/17, BeckRS 2019, 4489.
61 Unter Bestätigung der Rechtsprechung zu § 13 I AsylVfG aF, vgl.

BVerwG v. 9.6.2009 – 1 C 11/08, BVerwGE 134, 124 = NVwZ 2009,
1432 Rn. 34.

62 BVerwG v. 26.2.2019 – 1 C 30/17, BeckRS 2019, 4489.
63 BVerwG v. 8.1.2019 – 1 C 16/18, NVwZ 2019, 304.
64 Dazu BVerfG v. 22.3.2018 – 2 BvR 780/16, BVerfGE 148, 69 = NJW

2018, 1935 = NVwZ 2018, 1203.
65 BVerwG v. 8.1.2019 – 1 C 16/18, NVwZ 2019, 304.
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jüngsten Rechtsprechung des EuGH, nach der bei Aufnah-
mebedingungen in einem Mitgliedstaat, die zu einer Verlet-
zung des Art. 4 GRCh führen, auch in der Phase nach der
Anerkennung zu einem (dann dauerhaften) Verantwortungs-
und Zuständigkeitsübergang führen, wenn und weil auch
das neuerlich im Bundesgebiet durchzuführende Asylverfah-
ren zu einer Schutzgewähr führt. Dann ist im Interesse einer
ausgewogenen Lastenverteilung von den an sich zuständigen
Staaten auch eine sorgfältige Prüfung hinzunehmen, ob die
Voraussetzungen einer Ausnahme vom Grundsatz des wech-
selseitigen Vertrauens anzunehmen ist. Dies gilt umso mehr,
als zumindest im Dublin III-Bereich es die Bundesrepublik
Deutschland (de facto also: das Bundesamt) in der Hand hat,
durch Selbsteintrittserklärungen (Art. 17 Dublin III-VO) ei-
ne tatsächliche Sekundärmigration als Faktum hinzunehmen
und die Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu
begründen.

bb) „Flüchtigsein“. Die Regelüberstellungsfrist von sechs
Monaten kann auf 18 Monate verlängert werden, wenn die
betroffene Person „flüchtig“ ist; ein strukturell vergleich-
bares Problem stellt sich bei der Rücknahmefiktion (§ 33
AsylG), soweit sie daran anknüpft, dass ein Schutzsuchender
„untergetaucht“ ist. Um diese im Ansatz abstrakt klaren
Begriffe ranken sich viele Detailprobleme;66 dass Schutz-
suchende nach Antragsablehnung und vollziehbarer Ausrei-
sepflicht am Tage der geplanten Abschiebung oder Überstel-
lung nicht anzutreffen waren, wird von Einigen als eine der
wesentlichen Ursachen für das Vollzugsdefizit im Bereich
aufenthaltsbeendender Maßnahmen gesehen und hat mit
dem sehr weitgehenden Verbot, den Termin einer geplanten
Abschiebung mitzuteilen (§ 59 I 8 AufenthG), auch schon
den Gesetzgeber aktiviert.67

Das Jawo-Urteil des EuGH68 hat den Begriff „flüchtig“ in
Art. 29 II 2 Dublin III-VO dahin ausgelegt, dass ein Antrag-
steller „flüchtig“ im Sinne dieser Bestimmung ist, wenn er
sich den für die Durchführung seiner Überstellung zuständi-
gen nationalen Behörden gezielt entzieht, um die Überstel-
lung zu vereiteln; dies kann dann angenommen werden,
wenn die Überstellung nicht durchgeführt werden kann, weil
der Antragsteller die ihm zugewiesene Wohnung verlassen
hat, ohne die zuständigen nationalen Behörden über seine
Abwesenheit zu informieren, sofern er über die ihm insoweit
obliegenden Pflichten unterrichtet wurde. Der Antragsteller
behält die Möglichkeit nachzuweisen, dass er diesen Behör-
den seine Abwesenheit aus stichhaltigen Gründen nicht mit-
geteilt hat, und nicht in der Absicht, sich den Behörden zu
entziehen. Nach dem VGH Mannheim69 setzt „flüchtig“
mithin objektiv ein Nichterreichen und subjektiv ein Entzie-
henwollen voraus; hat der Antragsteller die ihm zugewiesene
Wohnung für eine gewisse Dauer verlassen, ohne – nach
entsprechender Pflichtenbelehrung – die zuständigen Behör-
den über seine Abwesenheit zu unterrichten, ist das subjekti-
ve Entziehenwollen zu unterstellen, wenn der Antragsteller
dies nicht durch stichhaltige Gründe widerlegt.

Das OVG Schleswig70 betont für eine Sonderkonstellation
noch die objektive Komponente. Art. 29 II Dublin III-VO
mache weder nach seinem Wortlaut noch seinem Sinn und
Zweck das Merkmal „flüchtig“ von individuellen Merkma-
len, insbesondere dem Lebensalter des Betroffenen, abhän-
gig, so dass entscheidend die Tatsache sei, dass die betroffene
Person sich ihrer Überstellung an den zuständigen Mitglied-
staat entzieht. Halte sich ein Minderjähriger zur Zeit des
Überstellungsversuches an einem unbekannten Ort außer-
halb des letzten, der zuständigen Behörde bekannten Aufent-
haltsorts auf, hinderten die Feststellung seines „Flüchtig-

seins“ weder die beschränkte Geschäftsfähigkeit Minderjäh-
riger (§ 106 BGB), deren uU geminderte Einsichtsfähigkeit
(§ 828 III BGB) noch Fragen der elterlichen Sorge (§ 1631
BGB). Ein Minderjähriger müsse sich dabei auch das Ver-
halten des Sorgeberechtigten zurechnen lassen, wenn dieser
sich innerhalb einer großen Aufnahmeeinrichtung in einem
anderen, den zuständigen Stellen nicht bekannten Bereich
aufhält.71 Aus dem Grundsatz der Familieneinheit soll dann
auch folgen, dass eine an das Verhalten des „flüchtigen“
Minderjährigen anknüpfende Verlängerung der Überstel-
lungsfrist auch für die anderen Mitglieder seiner Familie
gelten soll, wenn der Aufenthalt zum Zeitpunkt des Über-
stellungsversuchs nicht bekannt war und es auch keine ver-
lässlichen, von dem Betroffenen und seinen Familienangehö-
rigen zu „liefernden“ Anhaltspunkte gab, wie der aktuelle
Aufenthalt in zumutbarer Weise und zeitnah hätte ermittelt
werden können.72 Wegen des zwingend zu beachtenden
Grundsatzes der untrennbaren Familieneinheit geht auch das
VG Osnabrück73 davon aus, dass sich die Überstellungsfrist
für alle Familienmitglieder nach Art. 29 II 2 Dublin III-VO
verlängert, auch wenn lediglich ein Teil der Familie „flüch-
tig“ ist.

Einen objektiven, nicht an den subjektiven Zweck der Ver-
eitelung eines Überstellungsversuchs geknüpften Begriff des
„Flüchtigseins“ hat vor dem Jawo-Urteil auch das VG Cott-
bus74 vertreten; weil der vollziehbar ausreisepflichtige Aus-
länder jederzeit innerhalb der Überstellungsfristen mit einer
Überstellung rechnen müsse, sei zudem bei einem mehrtägi-
gen Verlassen der Wohnanlage auch dann von einem beding-
ten Vorsatz, eine etwaige Überstellung zu verhindern, aus-
zugehen, wenn ein konkreter Überstellungstermin nicht be-
kannt gewesen sei. Ebenfalls vor dem Jawo-Urteil hat das
VG Freiburg75 einen auch kürzeren Aufenthalt an einem
anderen als dem ihm zugewiesenen oder von ihm mitgeteil-
ten Aufenthaltsort für ausreichend gehalten, wenn sich der
Ausländer damit einem unmittelbar bevorstehenden, ihm
mitgeteilten Überstellungsversuch bewusst und gezielt ent-
zieht. Nicht „flüchtig“ ist ein Ausländer hingegen, wenn er
am in der Meldeauflage festgelegten Ort und in engem zeitli-
chen Zusammenhang mit der darin vorgegebenen Uhrzeit
für die zuständige Behörde erkennbar anwesend und an-
sprechbar ist und sich hierbei lediglich verbal weigert, an der
Überstellung mitzuwirken.76 Nicht flüchtig ist auch ein
Schutzsuchender, der sich am Tag der Abholung nicht vor
der Unterkunft, sondern in seinem Zimmer aufhält (und
wegen des Fehlens von Namensschildern an den Zimmern
nicht oder zu spät aufgefunden werden kann).77

In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung umstritten waren
die Rechtsfolgen, die sich nach einer Verlängerung der Über-

66 Dazu Brauer, „Untergetaucht“ und „flüchtig“: zur Fixierung des Nicht-
greifbaren, ZAR 2019, 256.

67 Eingefügt durch Gesetz v. 20.10.2015, BGBl. I 2015, 1722.
68 EuGH v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019, 1063 = NVwZ 2019,

712 mit Anm. Hruschka – Jawo; im Nachgang dazu VGH Mannheim
v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 = NVwZ 2020, 173 Ls.;
BVerwG v. 2.12.2019 – 1 B 75/19, BeckRS 2019, 34850.

69 VGHMannheim v. 29.7.2019 – A 4 AS 749/19.
70 OVG Schleswig v. 14.9.2018 – 1 LA 40/18, NVwZ-RR 2019, 292 Ls.

= BeckRS 2018, 23892.
71 OVG Schleswig v. 14.9.2018 – 1 LA 40/18, NVwZ-RR 2019, 292 Ls.

= BeckRS 2018, 23892.
72 OVG Schleswig v. 14.9.2018 – 1 LA 40/18, NVwZ-RR 2019, 292 Ls.

= BeckRS 2018, 23892.
73 VGOsnabrück v. 2.9.2019 – 5 A 407/18, BeckRS 2019, 21571.
74 VG Cottbus v. 4.1.2019 – VG 5 L 535/18 A, BeckRS 2019, 32.
75 VG Freiburg v. 5.3.2019 – A 4 K 6897/18, BeckRS 2019, 2917.
76 OVG Hamburg v. 5.6.2019 – 4 Bf 53/19.A.
77 VG Düsseldorf v. 29.4.2019 – 29 L 383/19.A, BeckRS 2019, 7927.
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stellungsfrist wegen der „Flüchtigkeit“ des Betroffenen auf
18 Monate ergeben, wenn dieser in der Folgezeit wieder
aufgetaucht ist. Das VG Trier78 hatte mit Blick auf das
übergeordnete Ziel der Dublin III-VO, neben der Bestim-
mung des zuständigen Unionsstaates auch die schnellstmög-
liche Durchsetzung dieses Zieles zu gewährleisten, eine Ver-
längerung auf (bis zu) 18 Monaten als restriktiv zu hand-
habende Ausnahme gesehen, bei der das Ziel einer schnellen
Überstellung nicht aus dem Blick zu verlieren sei. Kon-
sequent sei, dass mit dem Wiederauftauchen zum regulären,
dann erneut sechsmonatigen Fristenlauf (Art. 29 II 2 Dublin
III-VO) zurückzukehren sei (sofern die 18-monatige Höchst-
frist nicht vorher auslaufe) und das Ermessen des Bundes-
amts, die verlängerte Frist entsprechend zu verkürzen, regel-
mäßig auf Null reduziert sei. Dabei hatte es die Entscheidung
des Bundesamtes nach Art. 29 II 2 Dublin III-VO als einen
Verwaltungsakt (§ 35 S. 1 VwVfG) qualifiziert, dessen
Recht- und Zweckmäßigkeit für die Dauer der von ihm aus-
gehenden Regelungswirkung des fortlaufenden Verfahrens
begleitend zu überprüfen sei.

Dem ist schon die erstinstanzgerichtliche Rechtsprechung
(überwiegend) nicht gefolgt,79 und zwar sowohl hinsicht-
lich der Einordnung als Verwaltungsakt als auch der Ver-
kürzungspflicht bei Wiederauftauchen. Nach dem VGH
Mannheim80 ergeht die ohne weitere Ermessenserwägungen
mögliche Verlängerung auf (höchstens) 18 Monate allein
durch die entsprechende, rechtzeitige Mitteilung an den
zuständigen, ersuchten Mitgliedstaat und erfolge nicht in
der Form eines Verwaltungsakts; die verlängerte Frist ver-
kürzt sich beim Wiederauftauchen des Flüchtigen auch
nicht automatisch auf 6 Monate, zumal das Dublin-Recht
auch keinen Anspruch auf (schnelleren) Ablauf der Über-
stellungsfrist kenne. Das BVerwG81 hat eine hiergegen ge-
richtete Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen; bei
der Verlängerungsmöglichkeit („kann“) handele es sich um
ein so genanntes „Kompetenz-Kann“, das nicht auf eine
Ermessensentscheidung oder ein Verwaltungsaktserforder-
nis hinweise; für eine Verkürzungsautomatik fehle in den
Dublin III-Regelungen jeglicher Anhaltspunkt. Die Recht-
mäßigkeit der Verlängerung sei inzident im Rahmen des
Rechtsschutzes gegen eine Überstellungsentscheidung zu
überprüfen.

cc) Insb.: Kirchenasyl. Die Frage, ob ein Schutzsuchender
iSd Art. 29 II 2 Dublin III-VO „flüchtig“ ist, stellt sich auch
beim (offenen) Kirchenasyl.82 Ihre Beantwortung bestimmt
dann die Dauer, für die das Kirchenasyl (und die dieses
tragende Kirchengemeinde) für den Schutzsuchenden ein-
zustehen hat. Jedenfalls für das offene Kirchenasyl, bei dem
den nationalen Behörden die Anschrift, unter denen der
Antragsteller erreichbar ist, bekannt ist, hat sich als herr-
schende Meinung in der Rechtsprechung83 durchgesetzt,
dass auf die grundsätzlich mögliche zwangsweise Durchset-
zung eines Rücküberstellungsversuches seitens der nationa-
len Behörden freiwillig verzichtet wird und diese Person
nicht „flüchtig“ ist.84 Auf der Grundlage eines weiten Be-
griffs des „Flüchtigseins“, der auch dann angenommen wird,
wenn ein Asylbewerber seiner Mitwirkungspflicht (§ 15 II
Nr. 3 AsylG) zur Selbstgestellung nicht nachkommt, wird
indes mitunter auf der Basis eines eher subjektiven Begriffs
des „Flüchtigseins“ davon ausgegangen, dass er auch dann
erfüllt ist, wenn ein Asylbewerber sich trotz Belehrung zur
Verpflichtung der Mitteilung des Wohnortwechsels in offe-
nes Kirchenasyl begibt, wenn und weil er sich durch die
damit verbundene erhebliche Erschwerung der Überstellung
durch die Behörden entzieht und entziehen will.85 Diese Auf-

fassung hat sich zwischenzeitlich auch bei den Obergerichten
durchgesetzt.86

Der VGH Mannheim geht in seiner Jawo-Entscheidung87

davon aus, dass das Bundesamt nach § 80 IV 1 VwGO im
Ermessenswege einzelfallbezogen die Vollziehung der Ab-
schiebungsanordnung für die Dauer des Kirchenasyls ausset-
zen kann,88 so dass die Sechsmonatsfrist erst dann nach
Ende des Kirchenasyl wieder neu in Lauf gesetzt werde; eine
solche Aussetzung als Ergebnis einer „negativen Härtefall-
entscheidung“ sei entsprechend Art. 29 I, 27 III Buchst. c
S. 3 f. Dublin III-VO regelmäßig zeitnah zu treffen und ge-
sondert zu begründen; sie sollte gemäß der aus den Abspra-
chen mit EKD und Deutscher Bischofskonferenz89 ent-
wickelten Verwaltungspraxis, die über Art. 3 I GG Bin-
dungswirkung entfaltet, vorgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund geht das LG Bad Kreuznach90 auch
davon aus, dass die Gewährung des offenen Kirchenasyls
keine strafbare Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthalts-
recht bildet.

c) Art. 8, 10 Dublin III-VO. In den Art. 8 ff. Dublin III-VO
formt der europäische Verordnungsgeber Aspekte des Min-
derjährigen- und Familienschutzes91 aus.92 Zu der Regelung
für minderjährige Antragsteller (Art. 8 Dublin III-VO) geht
das VG Kassel93 davon aus, dass sie nicht dem Individual-

78 VG Trier v. 16.11.2018 – 1 K 12434/17 TR, BeckRS 2018, 34484.
79 VG Cottbus v. 4.1.2019 – VG 5 L 535/18 A, BeckRS 2019, 32; VG

Bremen v. 28.6.2019 – 6 V 860/19, BeckRS 2019, 12996; VG Trier v.
27.8.2019 – 7 K 178/18 TR, BeckRS 2019, 26010; v. 27.8.2019 – 7 K
3223/18 TR, BeckRS 2019, 26014; VG Greifswald v. 15.11.2017 – 3
A 2051/16, BeckRS 2017, 132600As HGW; VG Leipzig v. 19.9.2018 –
6 K 445/18.A, BeckRS 2018, 36036; VG Aachen v. 30.4.2019 – 9 L
420/19.A, BeckRS 2019, 8975.

80 VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 =
NVwZ 2020, 173 Ls.

81 BVerwG v. 2.12.2019 – 1 B 75/19, BeckRS 2019, 34850.
82 Zu Veränderungen der Praxis des Bundesamtes beim Kirchenasyl s.

ZAR 2019, 442.
83 S. a. Hupke/Mantel, Übersicht: Aktuelle Entscheidungspraxis zum Kir-

chenasyl, Asylmagazin 2019, 423; sa asylnet v. 27.2.2019, Rechtspre-
chungsübersicht in Dublin-Fällen (https://www.asyl.net/view/detail/
News/rechtsprechungsuebersicht-zum-kirchenasyl-in-dublin-faellen/);
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Gerichts-
entscheidungen bez. der Verlängerung der Überstellungsfrist auf
18 Monate (https://www.kirchenasyl.de/portfolio/gerichtsurteile-ge-
gen-die-verlaengerung-der-ueberstellungsfrist-auf-18-monate/): Mantel,
Zum Kirchenasyl in Dublin-Fällen, Asylmagazin 2019, 72.

84 VG Ansbach v. 6.12.2018 – AN 17 K 18.50338; VG Düsseldorf v.
21.1.2019 – 12 L 176/19 A, BeckRS 2019, 655; VG Gießen v. 18.12.
2018 – 8 L 5528/18. GI. A.; VG Aachen v. 19.11.2018 – 2 L 1671/
18.A, BeckRS 2018, 41996; v. 11.11.2019 – 6 K 2713/18.A, BeckRS
2019, 33722; VG Magdeburg v. 12.11.2018 – 8 A 122/18, BeckRS
2018, 33237; VG Trier v. 16.10.2018 – 7 L 5184/18, BeckRS 2018,
25034; VG Lüneburg v. 4.6.2019 – 8 B 105/19, BeckRS 2019, 10329;
VG Frankfurt, v. 15.4.2019 – 7 L 1231/19.F. A.

85 So VG Regensburg v. 17.4.2019 – RO 6 K 17.52358, BeckRS 2019,
12099; sa VG Gera v. 13.5.2019 – 4 E 922/19Ge; VG Bayreuth v.
30.1.2019 – B 8 S 19.50007, BeckRS 2019, 35340.

86 VGH München v. 16.5.2018 – 20 ZB 18.50011, BeckRS 2018, 11877;
OVG Lüneburg v. 25.7.2019 – 10 LA 155/19, NVwZ-RR 2020, 179;
VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 =
NVwZ 2020, 173 Ls.; OVG Münster, B. 28.8.2019 – 11 A 2874/19.A;
v. 2.9.2019 – 11 A 2285/19.A, BeckRS 2019, 23891; VGH Kassel v.
12.9.2019 – 6 A 1495/19 Z.A, BeckRS 2019, 22394.; OVG Bremen v.
18.9.2019 – 1 LA 125/19.

87 VGH Mannheim v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19, NJOZ 2020, 112 =
NVwZ 2020, 173 Ls.

88 Unter Hinweis auf Brauer, ZAR 2019, 256 (263).
89 Unter Hinweis auf BAMF, Merkblatt Kirchenasyl im Kontext von

Dublin-Verfahren, 10/2018; Dt. Bischofskonferenz, Handreichung Kir-
chenasyl, 2. Aufl. 2019.

90 LG Bad Kreuznach v. 5.4.2019 – 2 Qs 42/19, InfAuslR 2019, 362.
91 S. a. EG 2013, 15-17 Dublin III-VO.
92 S. a. Pertsch, „Dublin reversed“ vor Gericht. Aktuelle Rechtsprechung

zu Dublin-Familienzusammenführungen, Asylmagazin 2019, 287.
93 VG Kassel v. 25.7.2019 – 6 L 1751/19.KS.A.
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rechtsschutz der Geschwister eines unbegleiteten Minderjäh-
rigen dient und jene im Hinblick auf die Durchsetzung der
Zulässigkeitsregelung grundsätzlich nicht klage-/antrags-
befugt sind, soweit sie sich nicht ihrerseits ausnahmsweise
auf Art. 8 I EMRK/Art. 7 GRCh oder andere Grund-/Men-
schenrechte berufen können; es lehnt daher das Begehren
eines im Ausland lebenden Geschwisterteils zum „Dublin-
Nachzug“ zu seinem in Deutschland lebenden, zwischenzeit-
lich volljährig gewordenen Geschwisterteil ab, bei dem die
Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland unstreitig ist.
Die Zuständigkeits„versteinerung“ (Art. 7 II Dublin III-VO)
erstrecke sich dabei nicht auf das Alter des Antragstellers.
Das VG Stuttgart94 sieht einen Anspruch auf eine „Dublin-
Familienzusammenführung“ nach Art. 8 Dublin III-VO
auch dann, wenn der „rechtmäßige Aufenthalt“ der Person,
zu der die Zusammenführung erfolgen soll, aus deren deut-
scher Staatsangehörigkeit folgt.

In einem Sekundärmigrationsfall geht der EuGH95 davon
aus, dass die Dublin III-VO dahin auszulegen ist, dass sich
ein Drittstaatsangehöriger, der in einem ersten Mitgliedstaat
einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, dann
diesen Mitgliedstaat verlassen und in einem zweiten Mit-
gliedstaat einen weiteren Antrag auf internationalen Schutz
gestellt hat, sich im Rahmen eines Rechtsbehelfs gem.
Art. 27 I dieser Verordnung in diesem zweiten Mitgliedstaat
gegen die gegen ihn ergangene Überstellungsentscheidung
grundsätzlich nicht auf das in Art. 9 Dublin III-VO nieder-
gelegte Zuständigkeitskriterium berufen kann; er sich im
Rahmen eines solchen Rechtsbehelfs in einem von Art. 20 V
Dublin III-VO erfassten Fall ausnahmsweise auf dieses Zu-
ständigkeitskriterium berufen kann, soweit der Drittstaats-
angehörige der zuständigen Behörde des ersuchenden Mit-
gliedstaats Informationen vorgelegt hat, die eindeutig bele-
gen, dass er gemäß diesem Zuständigkeitskriterium als der
für die Prüfung des Antrags zuständige Mitgliedstaat anzuse-
hen ist. Die – nicht einfach nachzuvollziehende – Auslegung
räumt jedenfalls den familieneinheitsbezogenen Zuständig-
keitskriterien nicht oberste Priorität ein.

Für den „Dublin-Nachzug“ von antragstellenden Familien-
angehörigen nach Art. 10 Dublin III-VO verwirft das OVG
Berlin-Brandenburg96 die Rechtsauffassung, dass die Rege-
lung nur bis zur Erstentscheidung der zuständigen Asylbe-
hörde greife. Die Auffassung, dass ein Rechtsmittelverfah-
ren, das an eine negative Behördenentscheidung anknüpfe,
nicht erfasst sei, überzeuge schon deshalb nicht, weil sie zu
unterschiedlichen Schutzniveaus hinsichtlich der Achtung
des Familienlebens führten, je nach dem, in welchem Ab-
schnitt des Verfahrens sich der Antragsteller bzw. sein Fami-
lienangehöriger befindet. Auch das VG Trier97 sieht eine
Erstentscheidung, die eine Zuständigkeit nach Art. 10 Dub-
lin III-VO ausschließt, erst bei einer bestands- bzw. rechts-
kräftigen Entscheidung über den Antrag auf internationalen
Schutz; für die Eigenschaft, „Familienangehöriger“ iSd
Art. 2 g Dublin III-VO zu sein, reiche es dabei aus, wenn die
Familie, in die ein minderjähriges Kind später hineingeboren
wird, bereits im Herkunftsland bestanden hat; „Nachgebo-
rene“ sind daher von dem durch die Regelung beabsichtigten
Familienschutz erfasst.

3. Anderweitiger Schutz (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG)

Der EuGH98 hat die Vorlage des BVerwG99 zur Anwend-
barkeit des § 29 I Nr. 2 AsylG auch auf „Altfälle“ lediglich
subsidiärer Schutzgewähr in Auslegung der Übergangsvor-
schrift des Art. 52 I RL 2013/32/EU dahin beantwortet, dass
er es einem Mitgliedstaat gestattet, eine unmittelbare An-

wendung der nationalen Bestimmung zur Umsetzung von
Art. 33 II Buchst. a der Richtlinie auf noch nicht bestands-
kräftig beschiedene Asylanträge vorzusehen, die vor dem
20.7.2015 und vor dem Inkrafttreten der nationalen Bestim-
mung gestellt worden sind; ausgeschlossen sei eine Anwen-
dung lediglich in Fällen, in denen sowohl der Asylantrag als
auch das Wiederaufnahmegesuch vor Inkrafttreten der RL
2013/32/EU gestellt worden sind und der Fall nach Art. 49
Dublin III-VO vollständig in den Geltungsbereich der Dublin
II-VO fällt. In diesen Fällen kann ein Mitgliedstaat einen
Asylantrag als unzulässig ablehnen, ohne dass vorrangig auf
das von der Dublin III-VO vorgesehene Aufnahme- oder
Wiederaufnahmeverfahren zurückgegriffen werden muss.

Für die Anwendbarkeit des § 29 I Nr. 2 AsylG soll es allein
erforderlich sein, dass in dem anderen Mitgliedstaat die Ent-
scheidung getroffen worden ist, internationalen Schutz zu
gewähren; ob die Entscheidung dem Schutzsuchenden be-
kannt gegeben werden konnte oder nachfolgend widerrufen
worden ist, sei nicht erheblich.100 Jedenfalls nicht ausrei-
chend ist nach dem VG Karlsruhe, dass das Bundesamt die
Aufnahmebereitschaft und spätere Schutzgewährung durch
einen anderen Mitgliedstaat lediglich prognostiziert;101 in
Ermangelung eines „Grundsatzes der Familieneinheit“ in
dem Sinne, dass sich der Schutzstatus der Eltern zwingend
und automatisch auf deren minderjährige Kinder erstreckt,
sieht es § 29 I Nr. 2 AsylG bei „nachgeborenen“ Kindern
weiter gewanderter Schutzberechtigter schon deswegen nicht
anwendbar, weil andere Mitgliedstaaten mangels Kenntnis
über die Existenz des Ausländers noch nicht über dessen
Schutzstatus entscheiden konnten.

4. Unzulässigkeit bei Zweit-/Folgeantrag (§ 29 Abs. 1
Nr. 5 AsylG)

Ein Asylantrag ist auch dann unzulässig, wenn im Falle eines
Zweitantrags (§ 71 a AsylG) ein weiteres Asylverfahren nicht
durchzuführen ist (§ 29 I Nr. 5 AsylG). Das VG Minden102

sieht ernstliche unionsrechtliche Zweifel, diese grundsätzlich
unionsrechtskonforme103 Regelung auch auf solche sicheren
Drittstaaten zu erstrecken, die – wie zB Norwegen – nicht
der Europäischen Union angehören; aus seiner Sicht setzt
Art. 33 II Buchst. d RL 2013/32/EU voraus, dass sowohl der
„frühere“ als auch der „weitere“ Antrag auf internationalen
Schutz in einem Mitgliedstaat gestellt wurde. Das VG Schles-
wig104 hat wegen dieser Frage den EuGH angerufen.

Das VG Gießen105 erstreckt den Maßstab des § 51 I bis III
VwVfG auch auf die nach § 31 III 1 AsylG notwendige Fest-
stellung von Abschiebungsverboten bei einer Unzulässig-
keitsentscheidung nach § 29 I Nr. 5 AsylG; eine Überprü-
fung unabhängig von diesem Maßstab sei systemwidrig und

94 VG Stuttgart v. 14.8.2019 – A 3 K 2257/19, BeckRS 2019, 25457.
95 EuGH v. 2.4.2019 – C-582/17 und C-583/17, NVwZ 2019, 870 (dazu

Vogt/Nestler, NVwZ 2019, 859; Nestler, Neues zur Familieneinheits-
lotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 2019, 190).

96 OVG Berlin-Brandenburg v. 3.9.2019 – OVG 6 N 58/19, BeckRS
2019, 20367.

97 VG Trier v. 19.9.2019 – 7 K 2586/19 TR, BeckRS 2019, 26011; aA
wohl VG Lüneburg v. 25.1.2019 – 8 B 194/18, BeckRS 2019, 1606.

98 EuGH v. 19.3.2019 – C-297/17, NVwZ 2019, 785 – Ibrahim ua.
99 BVerwG v. 23.3.2017 – 1 C 17/18.
100 So VG Aachen v. 21.6.2019 – 9 K 1700/18.A, BeckRS 2019, 17920.
101VG Karlsruhe v. 22.1.2019 – A 13 K 1357/16, BeckRS 2019, 6226.
102VG Minden v. 9.7.2019 – 10 L 431/19.A, BeckRS 2019, 14443; v.

13.9.2019 – 10 L 1000/19.A, BeckRS 2019, 21029; aA VG Schwerin v.
13.9.2019 – 15 A 4496/17, BeckRS 2019, 27094 As SN.

103VGMinden v. 31.7.2017 – 10 L 109/17.A, BeckRS 2017, 120631.
104VG Schleswig v. 30.12.2019 – 13 A 392/19.
105VG Gießen v. 15.5.2019 – 2 K 3083/17.GI.A, BeckRS 2019, 16600.
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käme einer teilweisen Aufhebung der Bestandskraft abge-
schlossener Asylverfahren gleich.

5. Unzulässigkeitsentscheidung und § 37 Abs. 1
AsylG

a) Zum Problem. Eine äußerst heterogene, divergierende ver-
waltungsgerichtliche Rechtsprechung hatte sich für die An-
wendung des § 37 I AsylG in Fällen ergeben, in denen hin-
sichtlich der dem Drittstaatenbescheid nach § 29 I Nr. 2
AsylG beizufügenden Abschiebungsandrohung wegen der
Verhältnisse im Staat der anderweitigen Anerkennung nach
§ 80 V VwGO vorläufiger Rechtsschutz gewährt worden
ist.106 Nach § 37 I AsylG wird die Entscheidung des Bundes-
amtes über die Unzulässigkeit dann unwirksam und das
Bundesamt hat das Asylverfahren fortzuführen. Das Eilver-
fahren ersetzt – im Ansatz aus Beschleunigungsgründen –
insoweit das Hauptsacheverfahren, das sich mit dem Be-
schluss im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes erle-
digt.107 § 37 I AsylG findet dabei auch auf stattgebende
Beschlüsse des Obergerichts Anwendung.108

Ua war umstritten, ob § 37 I 1 AsylG auch dann zur Anwen-
dung kommt, wenn die Stattgabe im Eilverfahren allein auf
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschiebungs-
androhung gestützt worden ist oder ob insoweit eine wie
auch immer geartete „teleologische Reduktion“ möglich
oder gar geboten ist; ob bei einer neuerlichen Entscheidung
das Bundesamt dann kraft Gesetzes verpflichtet ist, entgegen
§ 29 I Nr. 2 AsylG eine Entscheidung zur Sache zu treffen,
also eine neuerliche Sachprüfung eines bereits anderweitig
geprüften Schutzbegehrens durchzuführen,109 oder es neuer-
lich eine Unzulässigkeitsentscheidung nach § 29 I Nr. 2
AsylG erlassen darf bzw. muss;110 ob das Bundesamt die
Anwendung des § 37 I AsylG dadurch vermeiden darf, dass
es – entgegen der insoweit eindeutigen Gesetzeslage (§§ 35,
36 I 1 AsylG) – statt einer sofort vollziehbaren Abschie-
bungsandrohung mit Wochenfrist eine Ausreisefrist von 30
Tagen nach rechtskräftigem Abschluss des Hauptsachever-
fahrens setzt; ob – die Rechtswidrigkeit eines solchen Vor-
gehens unterstellt – auch hiergegen ein Antrag nach § 80 V
VwGO zulässig ist (ua Problem des Rechtsschutzbedürfnis-
ses)111 und – auch dies unterstellt – die aufschiebende Wir-
kung allein wegen der fehlerhaften Fristsetzung anzuordnen
ist.112

Ein Anfang 2019 aus dem Bundesministerium des Innern,
für Bauen und Heimat vorgelegter Referentenentwurf für ein
„Gesetz zur Beschleunigung, Vereinfachung und Vereinheit-
lichung von Asylklageverfahren“ von Anfang 2019 hatte
vorgesehen, § 37 I AsylG aufzuheben, und für Übergangs-
fälle ausdrücklich geregelt, dass das Bundesamt nach statt-
gebender Eilentscheidung eine Sachentscheidung treffen
kann. Eine (gar zeitnahe) Umsetzung dieses Gesetzgebungs-
vorhabens ist nicht (mehr) in Sicht.

b) BVerwG, Urteile vom 15.1.2019 – 1 C 15/18 – und vom
25.4.2019 – 1 C 51/18. In seinem Urteil vom 15.1.2019113

hat das BVerwG eine teleologische Reduktion des § 37 I
AsylG nach Maßgabe der Gründe, die das VG zur Stattgabe
im Eilverfahren bewogen haben, nicht als möglich angese-
hen. § 37 I AsylG gebietet als reine Verfahrensvorschrift114

allein eine Fortführung des Verfahrens, nicht jedoch eine
Sachentscheidung. Bei der neuerlichen Entscheidung über
den – wieder offenen – Asylantrag hat sich das Bundesamt
zwar mit den vom VG im Eilverfahren geäußerten ernst-
lichen Zweifeln an der Richtigkeit seiner Erstentscheidung
auseinanderzusetzen, ist aber an dessen Bewertung nicht
gebunden. Liegen die Voraussetzungen des § 29 I Nr. 2

AsylG – einschließlich etwaiger sich aus dem Anwendungs-
vorrang des Unionsrechts ergebender Vorgaben weiterhin
vor, muss es erneut eine Unzulässigkeitsentscheidung treffen.

Eine „Endlosschleife“ kann das Bundesamt in dieser Kon-
stellation mit den Entscheidungsinstrumenten, die das Asyl-
gesetz zur Verfügung stellt, vermeiden. Dazu gehört nicht die
Praxis des Bundesamts, bei einer auf § 29 I Nr. 2 AsylG
gestützten Unzulässigkeitsentscheidung die Abschiebungs-
androhung unter Rückgriff auf § 38 I AsylG mit einer bei
Klageerhebung erst nach der Unanfechtbarkeit laufenden
30-tägigen Ausreisefrist zu verbinden; sie steht mit dem
Asylgesetz objektiv nicht im Einklang. Das Bundesamt kann
aber eine Klärung in einem gerichtlichen Hauptsacheverfah-
ren dadurch herbeiführen, dass es entweder ausnahmsweise
vom Erlass einer Abschiebungsandrohung nach § 34 II
AsylG bis zu einer endgültigen gerichtlichen Überprüfung
seiner erneuten Unzulässigkeitsentscheidung in einem
Hauptsacheverfahren absieht oder eine Abschiebungsandro-
hung erlässt, deren Vollzug aber bis zu einer Klärung im
Hauptsacheverfahren nach § 80 IV VwGO aussetzt.

Diese Grundsätze hat das BVerwG in seinem Urteil vom
25.4.2019115 bekräftigt und klargestellt, dass eine entgegen
§ 38 I AsylG objektiv rechtswidrig gesetzte 30-tägige Aus-
reisefrist nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens
(statt der Wochenfrist des § 36 I AsylG) den Ausländer nicht
in seinen eigenen Rechten verletzt.116 Es tritt aber der ge-
wollte Sinn ein, dass mangels einer nachvollziehbaren Aus-
reisepflicht etwaige Fristen nicht in Lauf gesetzt werden, weil
die Klage de facto „aufschiebende Wirkung“ hat. Das Uni-

106Dazu etwa Broscheit, Das Verhältnis von Eilverfahren und Haupt-
sacheverfahren nach § 37 I AsylG, ZAR 2017, 447.

107VGH München v. 15.1.2018 – 10 ZB 17.30211, BeckRS 2018, 492 =
BeckRS 2018, 5690.

108VGH München v. 2.12.2019 – 13 a ZB 19.32868, BeckRS 2019,
32442.

109 So etwa VGWiesbaden v. 14.5.2018 – 7 L 482/18.WI.A, BeckRS 2018,
10749; VG Hannover v. 6.3.2018 – 3 A 9719/17, BeckRS 2018, 3948;
VG Berlin v. 9.1.2018 – 28 L 741.17.A.

110 So VGH Mannheim v. 20.2.2018 – A 4 S 169/18, BeckRS 2018, 3251;
VG Magdeburg v. 16.8.2018 – 9 B 208/18, BeckRS 2018, 35921; VG
Trier, Urt. v. 23.4.2018 – 7 K 1914/18, BeckRS 2018, 12812; VG
Aachen v. 28.11.2017 – 4 K 2705/17.A, BeckRS 2017, 138637.

111Antrag unstatthaft/kein Rechtsschutzbedürfnis: s. etwa VG Arnsberg v.
5.9.2018 – 5 L 1270/18.A, BeckRS 2018, 35922; VG Chemnitz v.
27.8.2018 – 3 L 354/18.A, BeckRS 2018, 35923; VG Magdeburg v.
16.8.2018 – 9 B 208/18, BeckRS 2018, 35921; VG Berlin v. 3.8.2018 –
34 L 213/18 A; VG Freiburg v. 2.8.2018 – A 4 K 3698/18, BeckRS
2018, 17794; VG Göttingen v. 13.7.2018 – 1 B 377/18, BeckRS 2018,
16379; VG Hamburg v. 6.7.2018 – 9 AE 2692/18, BeckRS 2018,
35926; VG Freiburg v. 4.7.2018 – A 5 K 3911/18, BeckRS 2018,
14892; VG Berlin v. 24.5.2018 – 6 L 132/18 A, BeckRS 2018, 35927;
VG Köln v. 9.5.2018 – 14 L 826/18.A, BeckRS 2018, 9114; VG Ans-
bach v. 8.5.2018 – AN 17 S 18.50410, BeckRS 2018, 9922; VG Cott-
bus v. 4.5.2018 – VG 5 L 259/18.A, BeckRS 2018, 8462; Antrag nach
§ 80 V VwGO statthaft/Rechtsschutzbedürfnis besteht: VG Kassel v.
3.9.2018 – 2 L 2184/18.KS.A, BeckRS 2018, 21921; VG Potsdam v.
17.7.2018 – 7 L 554/18.A; VG Hannover v. 3.7.2018 – 12 B 3173/18,
BeckRS 2018, 16263; VG Sigmaringen v. 19.6.2018 – A 5 K 1489/18,
BeckRS 2018, 14183; VG Berlin v. 12.6.2018 – 23 L 287.18 A.; VG
Bremen v. 28.5.2018 – 5 V 813/18, BeckRS 2018, 10957; VG Berlin v.
24.5.2018 – 32 L 171/18 A; v. 18.5.2018 – 33 L 210/18 A; VG
Wiesbaden v. 14.5.2018 – 7 L 482/18. WI.A, BeckRS 2018, 10749;
VG Magdeburg v. 16.4.2018 – 8 B 91/18, BeckRS 2018, 13235; VG
Berlin, Beschl. v. 25.1.2018 – 28 L 872/7A.

112 So VG Kassel v. 3.9.2018 – 2 L 2184/18.KS.A, BeckRS 2018, 21921;
VG Potsdam v. 17.7.2018 – 7 L 554/18.A; VG Berlin v. 24.5.2018 –
32 L 171/18 A; VG Berlin, Beschl. v. 25.1.2018 – 28 L 872/17A; aA:
VG Chemnitz v. 27.8.2018 – 3 L 354/18.A, BeckRS 2018, 35923; VG
Hannover v. 3.7.2018 – 12 B 3173/18, BeckRS 2018, 16263.

113 BVerwG v. 15.1.2019 – 1 C 15/18, NVwZ 2019, 794.
114VG Frankfurt (Oder) v. 6.3.2019 – 8 L 326/18.A.
115 BVerwG v. 25.4.2019 – 1 C 51/18, BeckRS 2019, 11001 Rn. 21.
116 So auch VGH München v. 3.5.2019 – 20 ZB 18.32363, BeckRS 2019,

9760 Rn. 6; s. bereits OVG Koblenz v. 20.12.2018 – 10 A 11029/18,
BeckRS 2018, 34037.
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onsrecht verlangt den Wegfall der aufschiebenden Wirkung
von Rechtsmitteln bei ablehnenden Asylanträgen nicht, und
zwar auch dann nicht, wenn diese „qualifiziert“ abgelehnt
werden. Das national differenzierte System von Androhun-
gen und Anordnungen, das an die Art der Antragsablehnung
anknüpft, ist unionsrechtlich nicht (zwingend) vorgegeben
und kann in dem unionsrechtlichen Umsetzungsrahmen auch
durch nationale Maßnahmen modifiziert/verändert werden.
Das Bundesamt muss sich also nicht so behandeln lassen, als
wenn die sechsmonatige Überstellungsfrist abgelaufen wäre.

Damit hat es der Sache nach auch zu erkennen gegeben, dass
es nicht der Auffassung folgt, allein die mittelbare Folge
einer derart gesetzten Ausreisefrist, dass dann kein Anknüp-
fungspunkt für einen Antrag auf Anordnung/Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung gegen eine noch nicht in
Lauf gesetzte Ausreisefrist der Abschiebungsandrohung be-
steht, führe zu einer auch beachtlichen Rechtsverletzung des
Ausländers; teils war hieraus ein Rechtsschutzbedürfnis für
einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
eines Rechtsbehelfs abgeleitet worden, dessen es wegen der
aufschiebenden Wirkung der Klage nicht bedarf.117 § 37 I 1
AsylG bezeichnet die Rechtsfolge eines erfolgreichen Antrags
nach § 80 V VwGO, beeinflusst aber nicht das prozessrecht-
lich vorgegebene Verfahrensziel, in Bezug auf das die Statt-
haftigkeit des Rechtsschutzbegehrens und das Rechtsschutz-
begehren zu beurteilen sind.

Allein der Umstand, dass dies der gewollte Zweck der Bun-
desamtspraxis war, um eine Entscheidung in der Hauptsache
über die Richtigkeit der im Eilverfahren vorgenommenen
Bewertung der abschiebungsrelevanten Umstände zu ermög-
lichen, bewirkte keine rechtsmissbräuchliche oder Art. 19 IV
GG missachtende Verkürzung des effektiven Rechtsschut-
zes.118 Denn es handelt sich um einen Rechtsschutz, dessen
es mangels Rechtsverletzung zur Rechtsverteidigung nicht
bedarf. Der Zweck, eine Hauptsacheentscheidung auch über
die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Asylantrags zu erwir-
ken, ist zumindest sachlich zu rechtfertigen. Dies gilt un-
geachtet dessen, dass zwischenzeitlich geklärt ist, dass eine
Unzulässigkeitsentscheidung nach § 29 I Nr. 2 AsylG nicht
bei gegen Art. 3 EMRK/Art. 4 GRCh verstoßende Lebens-
bedingungen für anerkannte Schutzberechtigte im anderen
Mitgliedstaat ergehen kann.119 Ist die auf § 29 I Nr. 2 AsylG
gestützte Entscheidung des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge über die Unzulässigkeit des Asylantrags nach
§ 37 I 1 AsylG unwirksam geworden, darf das VG mit der
Feststellung der Unwirksamkeit nicht zugleich die Verpflich-
tung des Bundesamtes aussprechen, ein nationales Abschie-
bungsverbot nach § 60 V oder VII AufenthG in Bezug auf
den EU-Mitgliedstaat festzustellen, der dem Kläger bereits
internationalen Schutz gewährt hat; es obliegt allein dem
Bundesamt, im Rahmen des gem. § 37 I 2 AsylG fortzuset-
zenden Asylverfahrens erneut über den Asylantrag und gege-
benenfalls über das Vorliegen nationaler Abschiebungsver-
bote zu befinden.120

c) Folgefragen zu den Möglichkeiten zur Vermeidung einer
„Endlosschleife“. Das BVerwG hat ausdrücklich den Ver-
zicht auf eine Abschiebungsandrohung nach § 34 II AsylG
als Möglichkeit benannt, eine „Endlosschleife“ zu vermei-
den, und damit ohne vertiefende Begründung vorausgesetzt,
dass die Sollregelung des § 34 II 1 AsylG nicht insgesamt
durch die Ist-Regelung in § 35 AsylG (als speziellere Rege-
lung) verdrängt wird. Mit dem Wortlaut des § 35 AsylG ist
dies ohne Weiteres vereinbar, wenn die Regelung als Modifi-
kation des § 34 AsylG nur in Bezug auf den Abschiebeziel-
staat gesehen wird, die durch die Modifikation bezüglich der

Dauer (§ 36 I AsylG) ergänzt wird. Konsequenz ist aller-
dings, dass nach Abschluss des Rechtsschutzverfahrens zur
Unzulässigkeitsentscheidung selbst eine Abschiebungsandro-
hung zu ergehen hat, gegen die Rechtsschutz (Klage und
Rechtsschutz nach § 80 V VwGO) eröffnet ist; eine etwaige
Rechtskraft der Entscheidung über die Unzulässigkeitsent-
scheidung bewirkt aber eine deutliche Reduktion des Streit-
stoffes und mindert so die Bedenken, die aus dem nach
§§ 35, 36 AsylG gewollten Beschleunigungsziel hergeleitet
werden.

In der neueren Rechtsprechung des BVerwG ist anerkannt,
dass das Bundesamt nach § 80 IV VwGO nach seinem –
sachgerecht auszuübenden – Ermessen die Vollziehung einer
Abschiebungsandrohung aussetzen darf, die an eine Unzuläs-
sigkeitsentscheidung anknüpft; sachlich geboten, frei von
Willkür und nicht rechtsmissbräuchlich ist eine behördliche
Aussetzungsentscheidung etwa dann, wenn sie die Berück-
sichtigung der Effektivität verfassungsgerichtlichen Rechts-
schutzes sicherstellt, ohne eine endgültige Veränderung der
Rechtslage zu bewirken.121 Die Vermeidung einer „Endlos-
schleife“ im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes auch in
der Hauptsache ist ein sachgerechter, willkürfreier Ausset-
zungsgrund, der auch nicht dadurch ermessensfehlerhaft
oder gar rechtsmissbräuchlich wird, dass er der „Umge-
hung“ des § 37 I AsylG dient;122 der Rechtsschutz nach § 37
I 1 AsylG hat sichernde Funktion und ist kein Selbstzweck.
Das VG Freiburg123 erachtet eine Aussetzungsentscheidung
gem. § 80 IV VwGO bei Entscheidungen über die Unzuläs-
sigkeit des Asylantrags nach § 29 I Nrn. 2, 4 AsylG weiter-
hin jedenfalls dann als rechtsmissbräuchlich und nicht sach-
gerecht, wenn das Bundesamt den seiner Entscheidung zu-
grunde liegenden Sachverhalt nicht vollständig aufgeklärt
hat. Der VGH Mannheim124 billigt diese Rechtsprechung
und hebt hervor, dass das VG, wenn es aufgrund der beson-
deren Umstände des Einzelfalls bei mangelhafter bundesamt-
licher Sachverhaltsaufklärung zur Lückenschließung § 37 I
AsylG analog anwendet, um eine rechtsmissbräuchliche Um-
gehung von dessen Wirkungen zu verhindern, es das Recht
im Sinne des BVerwG fortentwickele und sich gerade nicht
zu dessen Rechtsprechung in Widerspruch setze, so dass
auch eine Berufungszulassung wegen Divergenz ausscheide.

117 Im Anschluss an das Urteil v. 15.1.2019 – 1 C 15/18, NVwZ 2019,
794, verneint das Rechtsschutzbedürfnis auch VG Schleswig v. 1.2.
2019 – 10 B 150/18, BeckRS 2019, 1461.

118AA – statt vieler – VG Ansbach v. 27.11.2018 – AN 14 S 18.50864.
119 Für eine aufenthaltsrechtliche Lösung noch BVerwG, Beschl. v. 2.8.

2017 – 1 C 37/16 und 1 C 2/17, BeckRS 2017, 124538, sowie die
Beschlüsse v. 17.4.2019 – 1 C 2/17 und Beschl. v. 24.4.2019 – 1 C 37/
16. Klarstellung durch EuGH v. 13.11.2019 – C-540/17, NVwZ 2020,
137 – Hamed und Omar: Art. 33 II Buchst. a RL 2013/32/EU verbietet
es einem Mitgliedstaat, einen Antrag auf internationalen Schutz als
unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller bereits von einem ande-
ren Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist,
wenn die Lebensverhältnisse, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat als
anerkannter Flüchtling erwarten würden, ihn der ernsthaften Gefahr
aussetzen würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
iSv Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu
erfahren.

120OVG Berlin-Brandenburg v. 12.11.2019 – OVG 3 B 13/19, BeckRS
2019, 35370.

121 BVerwG v. 8.1.2019 – 1 C 16/18, NVwZ 2019, 304 Rn. 21 ff. (zum
Dublin-Verfahren).

122AA VG Berlin v. 14.1.2019 – 28 L 619/18.A Rn. 12.
123VG Freiburg v. 30.1.2019 – A 4 K 9894/17, BeckRS 2019, 3352 (Fest-

stellung des Unwirksamwerdens der Abschiebungsandrohung auch
dann, wenn keine stattgebende Entscheidung nach § 80 V VwGO vor-
liegt); v. 6.12.2019 – A 4 K 6622/17, BeckRS 2019, 31464; gegen den
„30-Tage-Trick“ auch VGH Mannheim v. 18.9.2019 – A 4 S 788/19,
BeckRS 2019, 23402.

124VGHMannheim v. 18.9.2019 – A 4 S 788/19, BeckRS 2019, 23402.
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Welche Vorstellungen der Gesetzgeber bei der Schaffung des
§ 37 AsylG gehabt haben mag, ist jedenfalls dann unerheb-
lich, wenn mit der Schaffung des § 37 AsylG oder dem
Beschleunigungsgebot, das ua in den §§ 35, 36 AsylG zum
Ausdruck kommt, nicht ein Verbot der behördlichen Ausset-
zung in diesen Fällen bezweckt war; dafür fehlt indes jeder
Anhalt. In welchen Fällen oder für welche Länder das Bun-
desamt von diesem Instrument Gebrauch machen sollte, hat
allein das Bundesamt zu beantworten.

II. Materielles Flüchtlingsrecht

1. Flüchtlingsschutz

a) Herkunftsstaat; Staat des gewöhnlichen Aufenthalts.
Flüchtlingsschutz wird gewährt gegenüber spezifischen Ge-
fahren, die im Herkunftsstaat oder – bei Staatenlosen – im
Staat des gewöhnlichen Aufenthaltes drohen (§ 3 I AsylG);
daher kann auch Flüchtlingsschutz regelmäßig nur dann zu-
erkannt werden, wenn die Staatsangehörigkeit geklärt oder
nicht in allen in Betracht kommenden Staaten eine Verfol-
gungsgefahr ausgeschlossen werden kann.125 Insbesondere
für die staatenlosen Palästinenser, aber auch bei anderen
Staatenlosen kann sich das Problem stellen, unter welchen
Voraussetzungen aus einem tatsächlichen Aufenthalt auch
ein „gewöhnlicher Aufenthalt“ iSd § 3 I Nr. 2 b AsylG folgt
und wann ein solcher gewöhnlicher Aufenthalt wieder unter-
geht. Für eine aus Aserbeidschan stammende Schutzsuchen-
de, die schon 1988 in das Gebiet der heutigen Russischen
Föderation gezogen war und deshalb weder die Staatsange-
hörigkeit der unabhängigen Republik Aserbaidschan noch
die der Russischen Föderation erworben hatte, stellt das VG
Schwerin126 für den gewöhnlichen Aufenthalt dann auf die
Russische Föderation ab. Der so begründete gewöhnliche
Aufenthalt kann auch bei einem längeren Auslandsaufent-
halt (hier: zwei Jahre in der Ukraine) nicht verloren gegangen
sein, wenn nach den Umständen des Einzelfalls eine dauer-
hafte Übersiedlung weder gewollt noch erfolgt ist; allein der
Ablauf einer bestimmten Frist (zB zwölf Monate) führt nicht
automatisch zum Verlust des gewöhnlichen Aufenthalts.127

b) Verfolgungsgründe. aa) Konnex Verfolgungshandlung/-
grund. Zwischen einer nach Art, Wiederholung oder Schwe-
re flüchtlingsrelevanten Verfolgungshandlung (§ 3 a I und II
AsylG) und den Verfolgungsgründen, aus denen eine flücht-
lingsrelevante Verfolgung erfolgt, muss eine Verknüpfung
bestehen (§ 3 III AsylG).128 Im Anschluss an den EuGH129

geht das BVerwG130 davon aus, dass auch bei einer Ver-
folgungshandlung nach § 3 a II Nr. 5 AsylG, bei der unter
bestimmten Voraussetzungen eine an sich nicht als Verfol-
gungshandlung zu qualifizierende Strafverfolgung oder Be-
strafung wegen Verweigerung des Militärdienstes eine
flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungshandlung sein
kann, nicht darauf verzichtet werden kann, dass diese nur
dann zur Flüchtlingsanerkennung führt, wenn sie iSd § 3 a
III AsylG mit einem Verfolgungsgrund verknüpft ist. Im
Gegensatz zum VG Hannover131 hat es dabei keinen wei-
teren rechtlichen Klärungsbedarf in Bezug auf die Notwen-
digkeit einer Verknüpfung von Verfolgungshandlung und
-grund gesehen und hat eine solche Verknüpfung nicht schon
darin gesehen, dass für eine Strafverfolgung oder Bestrafung
an die Verweigerung angeknüpft wird.132

Die Frage, ob real drohende Verfolgungshandlungen auch
an einen Verfolgungsgrund anknüpfen, stellt sich auch und
gerade in nicht rechtsstaatlichen, diktatorischen Willkür-
regimen. Das Assad-Regime in Syrien und dessen Umgang
mit Personen, die sich dem Wehrdienst entzogen haben, ist
hierfür nur ein Beispiel.133 Ein weiteres Beispiel ist die Ein-

berufung zum Nationaldienst in Eritrea; auch hier sieht die
Rechtsprechung bei illegal Ausgereisten, die deswegen den
Nationaldienst nicht abgeleistet haben und im Ausland einen
Asylantrag gestellt haben, keine beachtliche Wahrscheinlich-
keit dafür, dass der eritreische Staat jedem eritreischen
Staatsbürger allein deshalb eine Regimegegnerschaft oder
oppositionelle politische Überzeugung unterstellt.134

Ein Konnex muss aber nur zwischen Verfolgungshandlung
und Verfolgungsgrund bestehen. Ein Kausalzusammenhang
zwischen Verfolgung und Flucht im Sinne des Asylgrund-
rechts ist nicht Voraussetzung der unionsrechtlich normier-
ten Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft.135 Welche Fol-
gen ein Verbleib des Ausländers im Heimatland nach dort
bereits erlittener oder unmittelbar drohender Verfolgung
hat, ist vielmehr eine Frage der „begründeten Furcht vor
Verfolgung“ iSd § 3 I Nr. 1 AsylG iVm Art. 2 Buchst. d RL
2011/95/EU bzw. der Frage, ob die Beweiserleichterung gem.
Art. 4 IV RL 2011/95/EU greift.

bb) Syrienflüchtlinge palästinensischer Herkunft und ipso
facto-Schutz nach § 3 Abs. 3 AsylG. In Nahen Osten und
auch in Syrien leben zahlreiche Personen palästinensischer
Herkunft, die unter dem Schutz der United Nations Relief
and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East
(UNRWA) stehen. Syrien ist eines der Einsatzgebiete von
UNRWA. Dort hat der Bürgerkrieg die Fähigkeit dieser Or-
ganisation, diesen Personen wirksame Unterstützung zu ge-
währen, zwar nicht (vollständig) aufgehoben, aber doch zeit-
weilig und/oder regional erheblich eingeschränkt. Damit
wird klärungsbedürftig, ob/unter welchen Voraussetzungen
den in das Unionsgebiet gelangten Menschen, die unter dem
Schutz von UNRWA gestanden haben, auch ohne den Nach-
weis einer Verfolgung nach § 3 I AsylG „ipso facto“ Flücht-
lingsschutz zu gewähren ist, soweit keine Ausschlussgründe
(§ 3 II AsylG) vorliegen.

(1) Rechtsprechung. Der EuGH hat in einer Entscheidung,
die sich vorrangig mit Fragen der RL 2013/32/EU be-
fasst,136seine bisherige Rechtsprechung137 zu dem aus Art. 1
F GFK übernommenen Ausschlussgrund und seiner Rück-
ausnahme (Art. 12 I Buchst. a RL 2011/95/EU fortent-
wickelt. Für den ersten Asylstaat (Art. 35 RL 2013/32/EU
geht er bei einer bei UNRWA registrierten Person von einem
ausreichenden Schutz aus, wenn der wiederaufnahmebereite
Staat des UNRWA-Mandatsgebiets den Schutz oder Bei-
stand des UNRWA anerkennt und dem Grundsatz der

125 BVerwG v. 8.5.2005 – 1 C 29/03; OVG Greifswald v. 15.2.2012 – 3 L
98/04.

126VG Schwerin v. 21.2.2019 – 15 A 157/16, BeckRS 2019, 5874As SN.
127 In Abgrenzung zu BVerwG v. 26.2.2009 – 10 C 50/07, BVerwGE 133,

203 = NVwZ-RR 2010, 252.
128 BVerwG v. 5.12.2017 – 1 B 131/17, BeckRS 2017, 139153.
129 EuGH v. 26.2.2015 – C-472/13, ECLI:EU:C:2015:117 = NVwZ 2015,

575 – Shepherd.
130 BVerwG v. 4.7.2019 – 1 C 31/18, BeckRS 2019, 19691.
131VG Hannover v. 7.3.2019 – 4 A 3526/17.
132 BVerwG v. 4.7.2019 – 1 C 31/18, BeckRS 2019, 19691.
133Dazu Mantel, Welcher Schutzstatus ist bei Wehrdienstentziehung in

Syrien zu gewähren?, Asylmagazin 2019, 184.
134OVG Hamburg v. 21.9.2018 – 4 Bf 232/18.A; OVG Saarlouis v. 21.3.

2019 – 2 A 7/18, BeckRS 2019, 4271; VGH Kassel v. 30.7.2019 – 10 A
797/19; VG Halle v. 23.10.2018 – 4 A 228/17 HAL, BeckRS 2018,
42470; zur Kritik s. Rapp, Kein Flüchtlingsschutz bei Entziehung vom
eritreischen Nationaldienst?, Asylmagazin 2019, 268; sa Hupke, Wel-
cher Schutzstatus ist bei Entziehung vom Nationaldienst in Eritrea zu
gewähren?, Asylmagazin 2019, 243.

135VGH Mannheim v. 16.10.2019 – A 12 S 2881/18, BeckRS 2019,
26650.

136 EuGH v. 25.7.2018 – C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584 = NVwZ-RR
2018, 908 – Alheto.

137 EuGH v. 17.6.2010 – C-31/09, ECLI:EU:C:2010:351 = NVwZ 2010,
1211 – Bolbol.
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Nicht-Zurückweisung zustimmt, so dass sich der Betroffene
in seinem Hoheitsgebiet in Sicherheit und unter menschen-
würdigen Lebensbedingungen so lange aufhalten kann, wie
es die im Gebiet des gewöhnlichen Aufenthalts bestehenden
Gefahren erfordern. Ob einer Person im Einsatzgebiet hinrei-
chender Schutz gewährt wird, hängt ua davon ab, ob ihr
tatsächlich Schutz oder Beistand gewährt wird, so dass sie
sich dort in Sicherheit und unter menschenwürdigen Lebens-
bedingungen aufhalten kann; dann war sie nicht aufgrund
von Umständen, die von ihrem Willen unabhängig sind,
gezwungen, das Einsatzgebiet des UNRWA zu verlassen.

(2) „Direktausreise“ aus Syrien. Obergerichtlich wurde in
ständiger Rechtsprechung138 davon ausgegangen, dass je-
denfalls bei UNRWA registrierte palästinensische Volks-
zugehörige nach § 3 III 2 AsylG als Flüchtlinge anzuerken-
nen sind, wenn sie Syrien infolge der Zerstörung ihres
Flüchtlingslagers durch das Bürgerkriegsgeschehen verlassen
haben, weil diese Umstände nicht von ihnen kontrolliert
werden konnten und ihnen im Zeitpunkt ihrer Ausreise kei-
ne Möglichkeit offenstand – auch hiervon sei nach der Er-
kenntnislage auszugehen –, in anderen Teilen des Mandats-
gebiets der UNRWA Schutz zu finden. Zum Nachweis einer
tatsächlichen Inanspruchnahme des Schutzes oder Beistandes
genügt dabei, wenn der Betroffene von UNRWA förmlich
registriert ist. Für die geographische Abgrenzung des maß-
geblichen Einsatzgebiets wurde nicht auf das gesamte Man-
datsgebiet der UNRWA, sondern auf das Gebiet des ge-
wöhnlichen Aufenthalts des Betroffenen (hier: UNWRA-
Operationsgebiet [Syrien]) abgestellt.

Der Zuerkennung subsidiären Schutzes (§ 4 I 2 Nr. 3 AsylG)
wegen der festgestellten Bürgerkriegssituation wurde eine
Indiz- bzw. Vermutungswirkung dafür beigemessen, dass die
UNRWA in einem davon betroffenen Einsatzgebiet tatsäch-
lich effektiven Schutz und Beistand nicht – länger – gewäh-
ren kann. Ende 2018 hatte das Bundesamt in einem „Leit-
verfahren“ im Termin die hiergegen gerichtete Revision zu-
rückgenommen, soweit es nicht palästinensische Flüchtlinge
aus Syrien betraf, die sich vor der Einreise in das EU-Gebiet
über einen längeren Zeitraum erlaubt in einem anderen
UNRWA-Einsatzgebiet als Syrien oder in einem Drittstaat
(zB Türkei) aufgehalten hatten, nachdem das BVerwG zu
erkennen gegeben hatte, dass es im dogmatischen Ansatz den
Obergerichten folgen werde.

(3) Sonderfälle: (Vor-/Zwischen)Aufenthalte außerhalb Sy-
riens. Komplizierter wird es, wenn ein aus Syrien stammen-
der Schutzsuchender sich vor der Einreise in das EU-Gebiet
längere Zeit außerhalb Syriens und des UNRWA-Mandats-
gebiets aufgehalten hat (im Fall: ca. ein Jahr in der Türkei).
Auch bei einer „Aufstockerklage“ ist dann zunächst zu klä-
ren, ob der Asylantrag nach § 29 I Nr. 4 AsylG unzulässig
ist, wenn/weil ein Staat, der kein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union und bereit ist, den Ausländer wieder aufzuneh-
men, als sonstiger Drittstaat gem. § 27 AsylG betrachtet
wird.139 Dies ist bei Staatenlosen – wie typischerweise dem
UNRWA-Schutz unterstehenden palästinensischen Volks-
zugehörigen – nur der Fall, wenn der Staat des Zwischenauf-
enthalts von dem Land des gewöhnlichen Aufenthalts ver-
schieden ist, dieser bereit ist, den Ausländer wieder auf-
zunehmen, und dass er diesem eine den Anforderungen des
§ 27 AsylG iVm Art. 35 RL 2013/32/EU entsprechende Si-
cherheit gewährleistet. Es ist also zunächst einmal festzustel-
len, ob der Schutzsuchende im Staat des Zwischenaufent-
halts (im Fall: Türkei) einen gewöhnlichen Aufenthalt be-
gründet hat. Unabhängig davon greift der ipso facto-Flücht-
lingsschutz nach § 3 III AsylG, also der aus einem Wegfall

des Schutzes bzw. Beistandes durch UNRWA resultierende
ipso facto-Flüchtlingsschutz zugunsten eines bei UNRWA
registrierten staatenlosen Palästinensers, der einen Asyl-
antrag in der EU gestellt hat, jedenfalls dann nicht mehr,
wenn dieser zuvor einen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Drittstaat außerhalb des Tätigkeitsbereichs der UNRWA be-
gründet hatte. Von einem (vom Willen des Betroffenen un-
abhängigen) Wegfall des Beistands bzw. Schutzes durch
UNRWA ist ungeachtet einer fortdauernden Tätigkeit dieser
Organisation aber auch dann auszugehen, wenn es dem
Betroffenen – etwa bürgerkriegsbedingt – nicht möglich ist,
sich in Sicherheit und unter menschenwürdigen Lebens-
bedingungen in dem maßgeblichen UNRWA-Gebiet auf-
zuhalten.

Im Fall eines in Damaskus geborenen staatenlosen Palästi-
nensers, der von Oktober 2013 bis November 2015 im
Libanon Gelegenheitsarbeiten verrichtet hatte und dann
nach einem einwöchigen Zwischenaufenthalt in der Nähe
von Damaskus auf dem Landweg in das Bundesgebiet einge-
reist war, der also in mehreren Operationsgebieten des sich
auf verschiedene Staaten beziehenden Mandatsgebiet der
UNRWA gelebt hatte, hat das BVerwG klärungsbedürftige
Fragen des Unionsrechts gesehen. In seiner EuGH-Vor-
lage140 wird ua danach gefragt, ob für den Wegfall des
UNRWA-Schutzes iSd § 3 III AsylG/Art. 12 I Buchst. a S. 2
RL 2011/95/EU in räumlicher Hinsicht allein auf das jeweili-
ge Operationsgebiet des letzten tatsächlichen Aufenthalts
oder das gesamte UNRWA-Operationsgebiet abzustellen ist,
ob weitere Operationsgebiete nur dann zu berücksichtigen
sind, wenn der Staatenlose zu diesem Operationsgebiet einen
substanziellen (territorialen) Bezug hatte, nach welchen Kri-
terien dies zu bemessen ist, welche Bedeutung der Frage bei-
zumessen ist, ob der Staatenlose (zumutbar) in ein anderes
Operationsgebiet einreisen bzw. zurückkehren kann, und
welche Kriterien unionsrechtlich für die Begründung eines
gewöhnlichen Aufenthalts (sa Art. 2 Buchst. d RL 2011/95/
EU maßgeblich sind.

cc) Verfolgungsgrund Religion. (1) Allgemeines. Die Verfol-
gung aus Gründen der Religion (§ 3 b I Nr. 2 AsylG) gehört
zu den klassischen, das moderne Asylrecht mitprägenden
Verfolgungsgründen. Im Falle einer konfessionell gemischten
Familie in Bagdad stellt das VG Hannover141 klar, dass es
für eine politische oder religiöse Verfolgung ausreichend ist,
wenn die Täter die Verfolgungsmaßnahme gegen den Aus-
länder als Instrument zur Verfolgung politisch oder religiös
missliebiger Dritter einsetzen, etwa als Druckmittel oder zur
Informationserlangung, dh weil sie den Ausländer pauschal
der Gegenseite oder dem persönlichen Umfeld einer anderen
Person zurechnen, die ihrerseits Objekt politischer oder reli-
giöser Verfolgung ist; für die erforderliche erkennbare objek-
tive Zielgerichtetheit der Maßnahme muss der Ausländer
nicht tatsächlich die religiösen oder politischen Merkmale
aufweisen, die ihm zugeschrieben werden und zur Verfol-
gung führen (§ 3 b II AsylG). Für Angehörige des sunniti-
schen Stammes al-Mashhadan nimmt es142 im Raum Bag-
dad, insbesondere in der nordöstlich von Bagdad gelegenen

138 S. etwa OVG Saarlouis v. 21.9.2017 – 2 A 447/17, BeckRS 2017,
127454; v. 18.12.2017 – 2 A 541/17, BeckRS 2017, 137301; zuletzt
etwa v. 16.5.2018 – 1 A 679/17, BeckRS 2018, 9691; sa VG Schwerin
v. 2.8.2018 – 3 A 1870/16, BeckRS 2018, 36195As SN; OVG Weimar
v. 15.6.2018 – 3 KO 167/18, BeckRS 2018, 33567; VGH Kassel v.
30.7.2018 – 3 A 582/17.A, NVwZ-RR 2019, 82 Ls. = BeckRS 2018,
18206.

139 BVerwG v. 25.4.2019 – 1 C 28/18, NVwZ 2019, 1360.
140 BVerwG v. 14.5.2019 – 1 C 5/18, BeckRS 2019, 16488.
141VG Hannover v. 31.5.2019 – 6 A 7641/16, BeckRS 2019, 14257.
142VG Hannover v. 1.8.2019 – 6 A 3218/17, BeckRS 2019, 16966.
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IS-Hochburg Tarmiyah, eine gegenüber der übrigen sunni-
tisch-arabischen Bevölkerung gesteigerte Gefahr, Opfer ge-
waltsamer Übergriffe durch die irakische Armee oder schiiti-
sche PMF-Milizen zu werden, an; in der Kumulation mit
einer Vielzahl weiterer Diskriminierungshandlungen (zB er-
hebliche Erschwerung des Zugangs zu Bildung, Arbeit und
Wohnraum), die für sich gesehen nicht notwendigerweise
eine Menschenrechtsverletzung darstellen, nimmt es ein sol-
ches Maß an Ausgrenzung an, dass sie für die Betroffenen
eine unerträgliche Lage herbeiführen, bei der sich die Flucht
als einziger Ausweg darstellt (§ 3 I Nr. 2 AsylG).

Grad und Intensität der Diskriminierung stellt sich als Pro-
blem immer wieder auch bei Angehörigen der Glaubens-
gemeinschaft der Ahmadiyya in Pakistan. Das OVG Baut-
zen143 bestätigt die weit überwiegende Rechtsprechungslinie,
dass aufgrund der bloßen Zugehörigkeit zu dieser Glaubens-
gemeinschaft die Voraussetzungen der Flüchtlingseigen-
schaft unter dem Aspekt einer Gruppenverfolgung nicht vor-
liegen und nur in solchen, durch den Schutzsuchenden dar-
zulegenden und nachzuweisenden Fällen aktiv bekennender
Ahmadis in Betracht kommen, die es für sich als identitäts-
bestimmend ansehen, ihren Glauben auch werbend in die
Öffentlichkeit zu tragen; diesen steht dann auch keine inlän-
dische Fluchtalternative (auch nicht in der Stadt Rabwah)
zur Verfügung.

(2) Insb.: Konversion. In beträchtlichem Umfange beschäfti-
gen die instanzgerichtliche Rechtsprechung so genannte
Konversionsfälle, in denen ehemalige Moslems zum Chris-
tentum konvertiert sind. Hier stellen sich vor allem tatsäch-
liche Fragen der Ernsthaftigkeit der Konversionsentschei-
dung und der Glaubhaftigkeit/-würdigkeit der hierzu ge-
machten Angaben.144 Das OVG Münster145 bekräftigt die
(wohl vorherrschende) fachgerichtliche146 Rechtsprechung,
dass staatliche Behörden und Verwaltungsgerichte bei der
Prüfung der Voraussetzungen für die Zuerkennung von
Schutzgründen nicht an die Beurteilung des zuständigen
Amtsträgers einer christlichen Kirche gebunden sind, der
Taufe des betroffenen Asylbewerbers liege eine ernsthafte
und nachhaltige Glaubensentscheidung zugrunde.147 Sie ha-
ben vielmehr die innere Tatsache, ob der Asylbewerber die
im Herkunftsstaat unterdrückte religiöse Betätigung seines
Glaubens für sich selbst als Verpflichtung zur Wahrung sei-
ner religiösen Identität empfindet, selbst zu überprüfen und
dabei das Regelbeweismaß der vollen Überzeugung des Ge-
richts zugrunde zu legen.

Für Afghanistan geht das VG Gelsenkirchen148 davon aus,
dass zum Christentum konvertierte ehemalige Moslems ge-
zwungen sind, ihren Glauben entweder ganz zu verleugnen
oder ihn zumindest auch im privaten Umfeld zu verheimli-
chen, weil anderenfalls schwerwiegende Übergriffe durch
staatliche oder nicht-staatliche Akteure nicht ausgeschlossen
werden können; dauerhafter staatlicher Schutz vor derarti-
gen Übergriffen sei derzeit – auch nur in bestimmten Landes-
teilen – nicht erreichbar; eine innerstaatliche Fluchtalternati-
ve scheide aus, wenn sie nicht bereit seien, entgegen ihrer
inneren Überzeugung an religiösen Riten und Feierlichkeiten
teilzunehmen.

Für Konvertiten im Iran hält das OVG Münster für geklärt,
wann im Falle einer Konversion vom Islam zum Christentum
von politischer Verfolgung auszugehen ist und welchen
Grundsätzen die gerichtliche Prüfung hierbei folgen muss;149

es bedarf eines ernsthaften, die religiöse Identität prägenden
Glaubensübertritts, die eine auch öffentlich wahrnehmbare
Glaubensbetätigung im Iran als Ausformung der religiösen

Identität erwarten lässt. Für den Irak sieht das VG Magde-
burg bei christlich konvertierten Personen aus dem Zentrali-
rak in der Region Kurdistan-Irak eine inländische Fluchtal-
ternative.150 Für Marokko geht das OVG Münster151 davon
aus, dass marokkanischen Staatsangehörigen, die vom Islam
zum Christentum übergetreten sind und nicht missionieren,
im Herkunftsland weder aufgrund der Konversion noch auf-
grund der Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten mit be-
achtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungshandlungen dro-
hen.

(3) Insb.: Zeugen Jehovas in Russland. In der instanzgericht-
lichen Rechtsprechung verhalten sich eine Reihe von Entschei-
dungen zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas in
Russland. Das VG Trier152 etwa zuerkennt einem Gemeinde-
ältesten der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas, der
sich durch die regelmäßige Organisation von Kongressen bzw.
der Teilnahme an denselben weitergehend innerhalb der Glau-
bensorganisation exponiert hat, die Flüchtlingseigenschaft,
weil ihm im Falle der Rückkehr in die Russische Föderation
mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung durch staatli-
che Stellen droht und ihm auch keine inländische Fluchtalter-
native (§ 3 e AsylG) innerhalb der Russischen Föderation of-
fenstehe, weil ein vollständiges Ausweichen vor staatlicher
Kontrolle offensichtlich nicht möglich sei. Ähnlich prekär
sieht die Lage das VG Sigmaringen,153 nach dem eine Flücht-
lingsanerkennung auch dann in Betracht kommt, wenn der
Ausländer vor seiner Ausreise aus dem Herkunftsland keiner
konkreten individuellen Vorverfolgung ausgesetzt war, ein
derartiger Eingriff aber unmittelbar gedroht habe. Die Zeugen
Jehovas seien aufgrund ihres Glaubens zur Zielscheibe der
russischen Behörden geworden, die sich hier vor allem auf das
Extremismusgesetz stützten. Für Kinder von Zeugen Jehovas
sieht das VG Augsburg154 keine Beachtlichkeit einer eigenen
Verfolgung in Form der erzwungenen Trennung von ihren
Eltern oder Elternteilen; es teilt aber die Bewertung anderer
Verwaltungsgerichte,155 dass Zeugen Jehovas in der Russi-
schen Föderation der Verfolgung unterliegen, wenn sie eine
herausgehobene Stellung innerhalb der Gemeinschaft einneh-
men oder wenn sie ihren Glauben öffentlich oder in Gemein-
schaft mit anderen ausüben.

dd) Verfolgungsgrund sexuelle Orientierung (insb. Homo-
sexualität). Die Verfolgung aus Gründen der sexuellen Orien-

143OVG Bautzen v. 29.8.2019 – 3 A 770/17.A, BeckRS 2019, 23497;
OVGMünster v. 28.11.2019 – 4 A 3231/18.A, BeckRS 2019, 31328.

144Dazu Berlit/Dörig/Storey, Glaubhaftigkeitsprüfung bei Asylklagen auf-
grund religiöser Konversion oder Homosexualität: Ein Ansatz von
Praktikern (Teil 1), ZAR 2016, 281.

145OVGMünster v. 19.6.2019 – 6 A 2216/19.A, BeckRS 2019, 12599.
146Das BVerfG hat über eine gegen einen die Zulassung der Revision

gegen diese Auffassung zurückweisenden Beschluss des BVerwG (v.
25.8.2015 – 1 B 40/15, NVwZ 2015, 1678) gerichtete Verfassungs-
beschwerde bislang nicht entschieden.

147Krit. dazu – in Österreich – Resolution der Generalsynode der Evan-
gelischen Kirche A. und H. B. in Österreich v. 7.12.2019; auch die
christlichen Großkirchen in Deutschland sehen hierin einen Eingriff in
ihr kirchliches Selbstverwaltungsrecht.

148VG Gelsenkirchen v. 5.10.2018 – 5 a K 1671/17, BeckRS 2018, 27447.
149OVG Münster v. 23.5.2019 – 6 A 1272/19.A, BeckRS 2019, 9834

(unter Hinweis auf EuGH v. 5.9.2012 – C-71/11 und C-99/11, ECLI:
EU:C:2012:518 = NVwZ 2012, 1612 = NVwZ 2012, 16121; BVerwG
v. 20.2.2013 – 10 C 23/12, BVerwGE 146, 67 = NVwZ 2013, 936;
OVG Münster v. 7.11.2012 – 13 A 1999/07.A, NVwZ-RR 2013, 575
Ls. = BeckRS 2013, 45497; v. 10.2.2017 – 13 A 2648/16.A, BeckRS
2017, 102258); sa OVG Münster v. 21.10.2019 – 6 A 3923/19.A,
BeckRS 2019, 25229.

150VGMagdeburg v. 4.6.2019 – 4 A 591/17, BeckRS 2019, 22681.
151OVGMünster v. 2.7.2019 – 1 A 4920/18.A, BeckRS 2019, 17568.
152VG Trier v. 13.11.2018 – 1 K 318/18 TR.
153VG Sigmaringen v. 17.1.2019 – A 4 K 6178/16, BeckRS 2019, 825.
154VG Augsburg v. 10.5.2019 – Au 2 K 19.30587, BeckRS 2019, 12745.
155VG Dresden v. 26.7.2019 – 1 K 810/19.A.
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tierung ist ein besonderer Unterfall der Verfolgung wegen Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Mit Blick
auf die Rechtsprechung desEuGH156 stellen sich auch hier vor
allem Probleme der Feststellung einer identitätsprägenden se-
xuellen Orientierung (vor allem Homosexualität)157 und den
statthaften Ansätzen, diese im Verfahren aufzuklären.158 Ein
Problem derEuGH-Rechtsprechung ist indes, dass sie deutlich
macht, welche Aufklärungsmöglichkeiten nicht zulässig sind,
aber offen lässt, welche Ermittlungsmethoden überhaupt noch
zulässig sind. Daneben ergibt sich das Problem der Grenzzie-
hung zwischen flüchtlingsrechtlich (noch) nicht relevanter (ge-
sellschaftlicher) Diskriminierung und nach Art, Umfang oder
Kumulation beachtlicher Verfolgung.

Für den Kosovo sieht das OVG Münster159 diese Grenze
nicht als überschritten, weil es keine staatliche Verfolgung
wegen Homosexualität im Kosovo gebe und auch nicht zu
erkennen sei, dass die staatlichen Behörden private Übergrif-
fe auf Homosexuelle förderten oder nur duldeten. Ähnlich
sehen es das VG Dresden für Venezuela,160 wobei es nicht
ausreichen lässt, dass es vereinzelt zu Übergriffen und Miss-
handlungen durch Polizeibeamte und sonstige Sicherheits-
kräfte kommt, das OVG Münster161 für Syrien, das OVG
Bautzen162 für pakistanische Großstädte und das VG
Trier163 für Malaysia.

ee) Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Als
Verfolgungsgrund nimmt die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe (§ 3 b I Nr. 4 AsylG) in der ver-
öffentlichten Rechtsprechung an Bedeutung zu. Dies liegt
nicht zuletzt an der Offenheit des Tatbestandes; nur ein Pro-
blem besteht in der Gruppenabgrenzung/-bildung.

Für die Konstitution einer „sozialen Gruppe“ bekräftigt das
BVerwG,164 das mit Blick auf das selbstständige Erfordernis
der „deutlich abgegrenzten Identität“ eine Auslegung aus-
scheidet, nach der eine „soziale Gruppe“ iSd § 3 b I Nr. 4
AsylG/Art. 10 I Buchst. d RL 2011/95/EU allein dadurch be-
gründet wird, dass eine Mehr- oder Vielzahl von Personen in
vergleichbarer Weise von etwa als Verfolgungshandlung iSd
§ 3 a I oder II AsylG/Art. 9 I oder II RL 2011/95/EU zu qualifi-
zierenden Maßnahmen betroffen wird; nach seinem insoweit
eindeutigen Wortlaut greift auch § 3 b II AsylG/Art. 10 II RL
2011/95/EU erst bei der tatsächlichen oder zugeschriebenen
Zugehörigkeit zu einem der im jeweiligen Absatz 1 genannten
Verfolgungsgründe, nicht für die Konstitution der „sozialen
Gruppe“ selbst. Dem folgt dasOVGLüneburg.165

(1) Insb.: geschlechtsbezogene/-gerichtete Verfolgung. Unter
verschiedenen Aspekten wird die Diskriminierung von Frau-
en166 als Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe diskutiert, die § 3 b I Nr. 4 letzter Halb-
satz AsylG ausdrücklich vorsieht.

Dabei gilt, dass nicht jede Diskriminierung von Frauen bereits
eine Verfolgungshandlung ist, die an die Geschlechtszuge-
hörigkeit anknüpft. Das VG Magdeburg167 geht davon aus,
dass Frauen im Iran noch auf vielfältige Weise diskriminiert
werden, sieht aber unter Berücksichtigung des Maßstabs des
§ 3 a I AsylG durch die diskriminierenden Maßnahmen noch
nicht die Intensität erreicht, die eine flüchtlingsrechtlich rele-
vante Verfolgungshandlung aufzuweisen hat; Diskussions-
bedarf besteht indes in Bezug auf die Begründung, Strafverfol-
gung und Strafmaß würden nach dem Gesetz gleichmäßig für
alle Frauen angewendet, auch knüpfe eine vermeintliche Straf-
verfolgung, etwa wegen Verstoßes gegen Bekleidungsvor-
schriften oder wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs,
nicht an einen asylrelevanten Verfolgungsgrund an.

Für nationaldienstpflichtige Frauen in Eritrea gehen ver-
schiedene Verwaltungsgerichte168 davon aus, dass ihnen in
militärischen Trainingszentren mit beachtlicher Wahrschein-
lichkeit sexuelle Gewalt droht und die geschlechtsspezifische
Verfolgung dabei jedenfalls von einem nichtstaatlichen Ak-
teur (§ 3 c Nr. 3 AsylG) ausgeht und die nach § 3 a III AsylG
erforderliche Verknüpfung zwischen der Verfolgungshand-
lung in Form der sexuellen Gewalt und dem Verfolgungs-
grund der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der Frauen
besteht.169

Für die Stellung von Frauen im Irak geht das VG Wiesba-
den170 davon aus, dass alleinstehende Frauen ohne schutz-
bereite männliche Familienangehörige im Irak eine soziale
Gruppe bilden, der bei Rückkehr mit beachtlicher Wahr-
scheinlichkeit die Gefahr einer geschlechtsspezifischen Ver-
folgung durch nichtstaatliche Akteure droht, ohne dass der
irakische Staat oder andere Organisationen sie schützen
könnten. Die Frauen würden in ihrer körperlichen und
geistigen Integrität verletzt, gegenüber den Männern diskri-
miniert, in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit beschnitten
und ihnen werde es sehr erschwert, alleine zu überleben
und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, am öffentlichen
Gesellschaftsleben teilzunehmen, sich zu bilden und entspre-
chend zu arbeiten, ihnen drohten Ehrenmorde und Zwangs-
verheiratung sowie Misshandlung, wenn sie sich nicht den
strengen Bekleidungs-, Moral- und Verhaltensvorschriften
in der Öffentlichkeit unterordneten. So sieht es im Ansatz
auch – gekoppelt an eine Beurteilung nach der jeweiligen
Lage des Einzelfalls – das VG Hannover,171 das Frauen, die

156Zuletzt EuGH v. 25.1.2018 – C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36 = NVwZ
2018, 643 – F.; sa Urt. v. 2.12.2014 – C-148/13, ECLI:EU:
C:2014:2406 = NVwZ 2015, 132 = ZD 2016, 304 Ls. – A. ua.

157Dies ist nicht auf islamisch geprägte Staaten beschränkt; s. VG Kassel v.
15.8.2018 – 1 K 6747/17. KS.A (weibliche Homosexualität in Jamai-
ka); VG Gießen v. 8.8.2018 – 2 K 6083/17.GI-A (Transgenderperson
in Trinidad und Tobago); VG Berlin v. 21.11.2019 – 38 K 170/19.A
(Homo- und Transsexuelle in Georgien); zum Irak s. VG Hannover v.
18.11.2019 – 6 A 4557/17, BeckRS 2019, 30020; VG Stuttgart v. 10.9.
2019 – A 5 K 644/18, BeckRS 2019, 30158 (Verfolgung ohne interne
Schutzmöglichkeit); zu Afghanistan VG Köln v. 30.4.2019 – 2 K 2814/
17.A, BeckRS 2019, 7932.; zum Iran VG Berlin v. 28.8.2019 – 3 K
529.17 A (Transgenderperson); zu Pakistan VG Hannover v. 14.11.
2018 – 11 A 5244/17.

158Dazu Berlit/Dörig/Storey, Glaubhaftigkeitsprüfung bei Asylklagen auf-
grund religiöser Konversion oder Homosexualität: Ein Ansatz von
Praktikern (Teil 2), ZAR 2016, 281 (332).

159OVGMünster v. 10.1.2019 – 13 A 3123/17.A, BeckRS 2019, 170.
160VG Dresden v. 20.5.2019 – 13 K 4346/17.A, BeckRS 2019, 14334.
161OVGMünster v. 23.5.2019 – 14 A 1720/19.A, BeckRS 2019, 10139.
162OVG Bautzen v. 24.9.2019 – 3 A 937/19.A, BeckRS 2019, 23536.
163VG Trier v. 16.9.2019 – 6 K 6203/18, BeckRS 2019, 34166.
164 BVerwG v. 23.9.2019 – 1 B 54/19, BeckRS 2019, 27286; v. 19.4.2018

– 1 C 29/17, BVerwGE 162, 44 = NVwZ 2018, 1408.
165OVG Lüneburg v. 11.3.2019 – 2 LB 284/19, BeckRS 2019, 3657.
166 S. a. Giesler/Hoffmeister, Anerkennung frauenspezifischer Verfolgung.

Probleme und Hürden bei der Rechtsanwendung, Asylmagazin 2019,
401.

167VGMagdeburg v. 22.1.2019 – 3 A 276/17, BeckRS 2019, 22673.
168VG Hamburg v. 13.2.2019 – 19 A 984/18, BeckRS 2019, 4384; ebenso

VG Schwerin v. 5.4.2019 – 15 A 3569/17, BeckRS 2019, 7086 As SN;
Urt. v. 6.12.2019 – 15 A 205 N; VG Münster v. 23.7.2019 – 11 K
3969/16 A, BeckRS 2019, 21843.

169AA wohl VG Köln v. 12.7.2018 – 8 K 15907/17.A, das dieser Gefahr
durch die Gewährung subsidiären Schutzes Rechnung trägt und für den
Flüchtlingsschutz verlangt, dass die geschlechtsspezifische Verfolgung
von Frauen, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, primär
eine politische Verfolgung sein muss, und dies nur anzunehmen scheint,
wenn der eritreische Staat derlei Verhalten gegenüber Frauen im Na-
tionaldienst gezielt anordnete oder in der Absicht duldete, Maßnahmen
im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen um die Gestaltung und
Eigenart der Ordnung des Zusammenlebens von Menschen und Men-
schengruppen zu treffen.

170VGWiesbaden v. 31.5.2019 – 1 K 152/17.WI.A, BeckRS 2019, 23745.
171VG Hannover v. 7.10.2019 – 6 A 5999/17, BeckRS 2019, 24417; v.

26.10.2019 – 6 A 1342/17, BeckRS 2019, 28295.

16 NVwZ – Extra 8/2020
Aufsatz-Online

Berlit, Rspr. zum Flüchtlingsrecht 2018/19



vergewaltigt oder entführt wurden und deshalb gesellschaft-
licher Ausgrenzung ausgeliefert sind, als soziale Gruppe
sieht.172

Ungeachtet der möglichen systematischen Bedrohungen und
familiären Gewalttaten, vor denen der türkische Staat nur
teilweise Schutz bieten könne, sieht das VG Karlsruhe173

Frauen, welche sich in der Türkei einer von ihrer Familie
arrangierten Zwangsheirat widersetzt und stattdessen einen
Mann ihrer Wahl geheiratet haben, nicht als „bestimmte
soziale Gruppe“ (§ 3 I Nr. 1, § 3 b I Nr. 4 AsylG). Vor-
behaltlich besonderer Umstände des konkreten Einzelfalls
stehe ihnen mithin kein Anspruch auf Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft, evtl. aber ein Anspruch auf subsidiä-
ren Schutz zu. Das VG Gießen174 sieht dies für Frauen aus
Afghanistan, die sich aus einer Zwangsehe gelöst haben,
anders.

In traditionellen, insbesondere streng islamisch, konser-
vativ-patriarchalisch geprägten Gesellschaften haben Frau-
en, welche sich nicht an die für Frauen gesellschaftlich gel-
tenden Regeln halten oder sich sonst (in nicht strafbarer
Weise) abweichend verhalten, insbesondere wenn sie sich
der „westlichen Alltagskultur“ genähert haben, mit Angrif-
fen wegen einer tatsächlichen oder angenommenen, abwei-
chenden Verhaltensweise zu rechnen, ohne dass der Staat
hinreichend Schutz bietet. Für diese unter dem verkürzenden
Schlagwort zusammengefasste Fallgruppe der „verwestlich-
ten Frau“175 wird zunehmend jedenfalls dann Flüchtlings-
schutz gewährt, wenn die Übernahme dem Grundgedanken
der Gleichheit von Mann und Frau entsprechender Verhal-
tensweisen zwischenzeitlich so identitätsprägend geworden
ist, dass für den Fall der Rückkehr ein an die Traditionen
angelehntes Vermeidungsverhalten mit der selbst gewählten
Lebensführung und der eigenen Identität unvereinbar und
nicht abzuverlangen ist.176 Teils wird aber eine einheitliche,
dann auch identifizierbare Gruppe jedenfalls verneint, wenn
der Grad der „Verwestlichung“ eine Wiederanpassung an
die in Afghanistan herrschenden Verhaltensweisen und Tra-
ditionen nicht mehr möglich, sondern lediglich unzumutbar
wäre.177

Frauen aus Nigeria, die Opfer von Menschenhandel in Form
der Zwangsprostitution waren, werden teils als verfolgte
soziale Gruppe gesehen;178 hier stellt sich die Frage nach
einer zumutbaren innerstaatlichen Fluchtalternative.179

(2) Insb.: Wehr-/Nationaldienstentzieher. Das BVerwG180

hat für die (mögliche) Gruppe der den Wehrdienst verwei-
gernden oder dem Wehrdienst entfliehenden Wehrpflichti-
gen aus Syrien daran festgehalten, dass die beiden Voraus-
setzungen des § 3 b I Nr. 4 AsylG (gemeinsames angebore-
nes/unveränderliches oder identitätsprägendes Merkmal;
deutlich abgegrenzte Identität, weil sie von der sie umge-
benden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird) kumula-
tiv erfüllt sein müssen, um eine bestimmte soziale Gruppe zu
konstituieren.

(3) Sonstige „Gruppen“merkmale. Der Gruppe der Rück-
kehrer fehlt eine deutlich abgegrenzte Identität, nach der sie
von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrach-
tet würden; jedenfalls aus Sicht der afghanischen Gesell-
schaft bilden sie keinen eigenen ausgrenzbaren Fremdkör-
per.181

Die Familie als „besondere soziale Gruppe“ (§ 3 b I Nr. 4
AsylG) will das VG Hannover182 auch in einer Konstellation
heranziehen, in der die Täter die Verfolgungsmaßnahme
gegen den Ausländer als Instrument zur Verfolgung politisch

missliebiger Dritter einsetzen, etwa als Druckmittel oder zur
Informationserlangung, dh weil sie den Ausländer der Ge-
genseite oder dem persönlichen Umfeld einer anderen Person
zurechnen, die ihrerseits Objekt politischer Verfolgung ist;
hier liegt indes der Durchgriff auf den Verfolgungsgrund,
der einer Verfolgung dieser „anderen Person“ zugrunde
liegt, näher.183

Mit Blick auf das Erfordernis, dass die gruppenbildenden
gemeinsamen Merkmale auch einen gewissen „Identitäts-
bezug“ aufweisen müssen, zumindest grenzwertig ist die Ein-
ordnung der Alkoholhändler im Irak als „bestimmte soziale
Gruppe“ jedenfalls dann, wenn sie dem Betreffenden als
nachhaltiges Stigma anhaftet, weil er sie nicht nur kurzfris-
tig-gelegentlich ausgeübt hat, sondern als eine auf Dauer
angelegte Tätigkeit zur Schaffung und Erhaltung einer Le-
bensgrundlage.184 Soweit Alkoholhändler im Irak nicht al-
lein deshalb sozial ausgegrenzt werden, weil sie – wie im
Regelfall – Angehörige der christlichen oder yezidischen
Minderheit sind, sondern, weil sie von islamisch-konservati-
ven Glaubensvorstellungen abweichen, wobei zum Teil aus
diesem isolierten Umstand auf eine religiöse Zugehörigkeit
des Betreffenden zum Christen- oder Yezidentum geschlos-
sen wird, wird – bei gegebener Intensität der Verfolgungs-
handlungen – auch eine Verfolgung aus religiösen Gründen
zu prüfen sein. Entsprechend problematisch ist die Zusam-
menfassung (ehemaliger) Mitarbeiter ausländischer Streit-
kräfte oder (Sicherheits-)Unternehmen zu einer bestimmten
sozialen Gruppe, bei der es auch noch aktuell zu einer Ver-
folgung wegen einer (vorangegangenen) Berufstätigkeit kom-
men kann.185

Das OVG Bautzen186 verneint bei den in Lagern lebenden
Biharis die Eigenschaft als „besondere soziale Gruppe“; das
Leben in einem Biharilager sei – auch für Biharis – weder ein
unveränderlicher gemeinsamer Hintergrund noch besonders
bedeutsam für die Identität, zumal in der Vergangenheit von
den ca. 300000 Biharis rund 150000 die Lager verlassen und
sich in die Mehrheitsgesellschaft integriert hätten.187

172VG Hannover v. 23.1.2019 – 6 A 627/17.
173VG Karlsruhe v. 19.7.2019 – A 10 15283/17.
174VG Gießen v. 2.9.2019 – 1 K 7171/17.GI. A.
175Giesler/Hoffmeister (Fn. 166), Asylmagazin 2019, 401 (410 f.).
176VG Karlsruhe v. 26.9.2019 – A 19 K 3124/17, BeckRS 2019, 28178; v.

25.10.2019 – A 2 K 7355/17; VG Osnabrück v. 1.8.2019 – 1 A 143/19
(Afghanistan); VG Stade v. 23.7.2019 – 2 A 19/17(Irak); sa VGHWien
v. 22.2.2018 – Ra 2017/18/0357; OVG Lüneburg v. 21.9.2015 – 9 LB
20/14, BeckRS 2015, 53134; krit. zur Benachteiligung der unterdrück-
ten, aber (noch) nicht „verwestlichten“ Frau Giesler/Hoffmeister, Asyl-
magazin 2019, 401 (410 f.).

177VG Karlsruhe v. 25.10.2018 – A 2 K 7355/17, BeckRS 2018, 41213.
178VG Köln v. 28.5.2019 – 12 K 5595/18.A.
179VG Würzburg v. 21.12.2018 – W 10 K 18.31682, BeckRS 2018,

38258.
180 BVerwG v. 28.3.2019 – 1 B 7/19, BeckRS 2019, 9614; sa Beschl. v.

17.9.2018 – 1 B 45/18, BeckRS 2018, 26721.
181VG Hamburg v. 14.11.2019 – 1 A 2610/17, BeckRS 2019, 34364.
182VG Hannover v. 31.5.2019 – 6 A 7641/16, BeckRS 2019, 14257 (die

zum Beleg herangezogene Rechtsprechung trägt nicht die Aussage,
insoweit handele es sich bei der Familie um eine „besondere soziale
Gruppe“).

183Zur widerleglichen Vermutung bei engen Familienangehörigen, als An-
gehöriger eines politisch Verfolgten in dessen Verfolgung einbezogen zu
werden, als Ursprung der Regelung des (heutigen) § 26 AsylG s.
BVerwG v. 26.4.1988 – 9 C 28/86, BVerwGE 79, 244 = NVwZ 1988,
1023 = NVwZ 1988, 1033.

184 So VG Hannover v. 27.6.2019 – 6 A 4916/17, BeckRS 2019, 16246; v.
11.12.2019 – 6 A 4815/17, BeckRS 2019, 33896.

185VG Hannover v. 7.8.2019 – 6 A 240/17 (unter Hinweis auf v. 21.3.
2018 – 6 A 6714/16, BeckRS 2018, 20836; v. 2.7.2018 – 6 A 7926/16,
BeckRS 2018, 19787; v. 9.7.2018 – 6 A 5325/17, BeckRS 2018,
19181).

186OVG Bautzen v. 23.8.2019 – 3 A 443/19.A, BeckRS 2019, 21262.
187 S. a. VG Saarlouis v. 8.8.2018 – 6 K 965/17, BeckRS 2018, 19398.
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c) Ausschlussgründe. Im Kontext des Syrienkonflikts stellt
das VG München188 klar, dass allein die aktive Teilnahme
eines Kämpfers an einer organisierten bewaffneten Gruppe
(hier: als Kämpfer der Ahrar al-Sham-Miliz) an einem nicht-
internationalen bewaffneten Konflikt nicht schon den Tat-
bestand eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens ge-
gen die Menschlichkeit erfüllt; das Völkerstrafrecht enthalte
hinsichtlich des nichtinternationalen bewaffneten Konflikts
nur modale Regelungen für eine Auseinandersetzung, pöna-
lisiere jedoch nicht die Gewaltanwendung gegen Kämpfer
der gegnerischen Partei als solche. Kampfhandlungen von
Kämpfern in einem nichtinternationalen bewaffneten Kon-
flikt, die nicht von § 3 II 1 Nr. 1 AsylG erfasst seien, erfüll-
ten in der Regel auch nicht den Ausschlussgrund der schwe-
ren nichtpolitischen Straftat.189

Der Ausschluss wegen einer schweren nichtpolitischen Straf-
tat (§ 3 II 1 Nr. 2, § 4 II 1 Nr. 2 AsylG) ist erfüllt, wenn der
Asylantragsteller zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jah-
ren (ua) wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt
ist; insoweit kann § 60 VIII 1 AufenthG bei systematischer
Auslegung im Wege des Erst-Recht-Schlusses herangezogen
werden.190

d) Verfolgungsprognose. Im Flüchtlingsrecht bedarf es einer
Verfolgungsprognose, die oft unter Bedingungen von Unge-
wissheit, unvollständiger oder überbordender Informationen
und jedenfalls nie ohne die Notwendigkeit zu erstellen ist,
das ausgewertete Erkenntnismaterial auch zu bewerten. Das
OVG Greifswald191 war für den Fall unzureichender oder
nicht eindeutiger Faktenlage davon ausgegangen, dass eine
volle richterliche Überzeugung der Prognose beachtlicher
Wahrscheinlichkeit drohender Verfolgung auch dann vorlie-
gen könne, wenn wegen der Schwierigkeiten der Erkenntnis-
gewinnung eine eindeutige Faktenlage nicht ermittelt werden
könne, sondern in der Gesamtsicht der Erkenntnisse ausrei-
chende Anhaltspunkte für eine Prognose sowohl in die eine
wie in die andere Richtung vorlägen, also eine Situation vor-
liege, die einem non liquet vergleichbar sei. Das BVerwG192

ist dem nicht gefolgt und hat daran festgehalten, dass eine
begründete Furcht vor Verfolgung iSd § 3 I Nr. 1 AsylG
einer Gefahrenprognose anhand des Maßstabs der beacht-
lichen Verfolgungswahrscheinlichkeit bedarf, bei der sich die
Tatsachengerichte auch bei unklarer Erkenntnislage die nach
§ 108 I VwGO erforderliche Überzeugungsgewissheit ver-
schaffen müssen. Nach dem „Günstigkeitsprinzip“ trage ein
nicht vorverfolgt ausgereister Schutzsuchender die (materiel-
le) Beweislast für eine ihm bei Rückkehr mit beachtlicher
Wahrscheinlichkeit drohende Verfolgung; das materielle
Recht enthält nur für besondere Situationen – etwa bei Vor-
verfolgten (Art. 4 IV RL 2011/95/EU193 und in Widerrufs-
fällen (Art. 14 II RL 2011/95/EU – hinsichtlich der Rück-
kehrprognose einen vom Günstigkeitsprinzip abweichenden
beweisrechtlichen Ansatz.

Schwierigkeiten bereitet oft die Bewertung einer (mehr oder
minder) grundlegenden Änderung der politischen Verhält-
nisse. Der VGH München194 geht wegen der grundlegenden
Änderung der politischen Verhältnisse in Äthiopien seit
April 2018 davon aus, dass Personen wegen ihrer Mitglied-
schaft in einer in Deutschland exilpolitisch tätigen Organisa-
tion, die einer der in Äthiopien bis Sommer 2018 als Terror-
organisation eingestuften Organisationen der Ginbot7, OLF
oder ONLF nahesteht, oder wegen einer exilpolitischen Tä-
tigkeit für eine solche Organisation bei ihrer Rückkehr nach
Äthiopien grundsätzlich nicht (mehr) mit beachtlicher Wahr-
scheinlichkeit flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungs-
maßnahmen zu befürchten haben. Die (beweisrechtlichen)

Anforderungen an die Feststellung einer grundlegenden Än-
derung sind dabei für den Wegfall der Vermutungsregelung
des Art. 4 IV RL 2011/95/EU durch einen „stichhaltigen
Grund“ für eine Veränderung geringer als bei dem Erlöschen
der Schutzstellung nach Art. 11 I Buchst. e, II RL 2011/95/
EU.195 Neben dem Wortlaut folgt dies aus der unterschiedli-
chen Funktion der beiden Normen: Die stichhaltigen Gründe
iSd Art. 4 IV RL 2011/95/EU dienen der Entkräftung einer
den Antragsteller privilegierenden Beweislastregel, an die
sich – auch bei festgestelltem Wegfall der Privilegierung –
eine umfassende Prüfung der geltend gemachten Schutzgrün-
de anzuschließen hat. Art. 11 II RL 2011/95/EU konkreti-
siert hingegen die erheblichen und nicht nur vorübergehen-
den Umstände als Voraussetzung für ein Erlöschen der be-
reits zuerkannten Flüchtlingseigenschaft.

Die Prognose künftiger Gefährdungen erfordert regelmäßig
eine qualitative Gesamtbetrachtung, die aber nicht ohne
quantitative Elemente etwa zur Gefahrendichte im Verhält-
nis zur Einwohnerzahl auskommt.196 Hier stellen sich kom-
plexe Feststellungs- und Bewertungsprobleme namentlich in
Staaten mit volatiler, grenzwertiger Sicherheitslage (etwa Af-
ghanistan)197 und/oder Staaten mit einem (mehr oder min-
der) flächendeckenden innerstaatlichen bewaffneten Kon-
flikt und einer Mehrzahl von Konfliktparteien (etwa Sy-
rien).198 Dies gilt sowohl für die Frage, wem mit welchen
Risiken welche Gefahren drohen, als auch für die Frage,
aufgrund welcher Handlungsmotive von zu benennenden
Akteuren bestimmte Gefahren ausgehen. Für die Frage der
Zuerkennung des subsidiären Schutzes verlangt nach herr-
schender Auslegung die Gefahr einer unmenschlichen oder
erniedrigenden Behandlung (Art. 15 Buchst. b RL 2011/95/
EU) eines Akteurs (iSv Art. 6 RL 2011/95/EU), der die be-
stehende Lage zielgerichtet handelnd maßgeblich hervorruft
oder erheblich verstärkt; allein eine extrem prekäre Versor-
gungslage rechtfertigt dann die Zuerkennung des subsidiären
Schutzes nicht.199 Nach nationalem Recht kann eine hoch-
gradig prekäre Versorgungslage aber ausnahmsweise auch
dann, wenn sie nicht auf einen aktuell „verfolgungsmächti-
gen Akteur“ zurückzuführen ist, zu einem nationalen Ab-
schiebungsverbot (§ 60 V AufenthG iVm Art. 3 EMRK)
führen, wenn die humanitären Gründe gegen die Auswei-

188VGMünchen v. 7.3.2019 – M 22 K 17.48782, BeckRS 2019, 15014.
189VG München v. 7.3.2019 – M 22 K 17.48782, BeckRS 2019, 15014; s.

bereits BVerwG v. 24.11.2009 – 10 C 24/08, BVerwGE 135, 252 =
NVwZ 2010, 979.

190VG Gelsenkirchen v. 25.1.2019 – 15 a K 2528/18.A, BeckRS 2019,
3071.

191OVG Greifswald v. 21.3.2018 – 2 LB 262/17 (nicht veröffentlicht); v.
21.3.2018 – 2 L 238/13, BeckRS 2018, 35929.

192 BVerwG v. 4.7.2019 – 1 C 37/18, BeckRS 2019, 19682.
193Vgl. EuGH v. 2.3.2010 – C-175/08, ECLI:EU:C:2008:364 = NVwZ

2010, 505; BVerwG v. 19.4.2018 – 1 C 29/17, BVerwGE 162, 44 =
NVwZ 2018, 1408.

194VGH München v. 13.2.2019 – 8 B 17/31645, NVwZ-RR 2019, 535
Ls. = BeckRS 2019, 2276.

195 BVerwG v. 17.9.2019 – 1 B 43/19, BeckRS 2019, 25714.
196 So auch OVG Lüneburg v. 10.1.2019 – 9 LA 168/18, BeckRS 2019,

120; sa VGH Kassel v. 27.9.2019 – 7 A 1923/14.A, BeckRS 2019,
28155; VG Gelsenkirchen v. 1.2.2019 – 15 a K 1074/17.A, BeckRS
2019, 1858.

197Zu den Vorgaben des BVerfG zur „Aktualität“ der Erkenntnismittel s.
Naumann, „Tagesaktuelle“ Erfassung bei volatilen Herkunftsstaaten,
Asylmagazin 2019, 300.

198Zur Verfolgungsprognose in Bezug auf Syrien, für die nunmehr oberge-
richtlich Flüchtlingsschutz weitgehend abgelehnt wird, s. nur OVG
Schleswig v. 10.10.2018 – 2 LB 67/18, BeckRS 2018, 24472; OVG
Lüneburg v. 22.1.2019 – 2 LB 811/18, BeckRS 2019, 554; v. 2.7.2019
– 2 LB 402/19, BeckRS 2019, 13578; OVG Münster v. 28.8.2019 – 9
A 4590/18.A, BeckRS 2019, 24994; OVG Berlin-Brandenburg v. 12.2.
2019 – OVG 3 B 27/17, BeckRS 2019, 2332.

199VGH Kassel v. 27.9.2019 – 7 A 1923/14.A, BeckRS 2019, 28155.
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sung „zwingend“ sind mit Blick auf die allgemeine wirt-
schaftliche Lage und die Versorgungslage betreffend Nah-
rung, Wohnraum und Gesundheitsversorgung.200

e) Gruppenverfolgung/Verfolgungsvermutung. Eine Ände-
rung der Verhältnisse (§ 51 I VwVfG) kann auch dann
vorliegen, wenn der ursprüngliche Asylantrag auf den Ge-
sichtspunkt der Gruppenverfolgung gestützt und deswegen
abgelehnt worden war, weil eine Gruppenverfolgung we-
gen Fehlens der erforderlichen Verfolgungsdichte verneint
worden ist. Ein weiteres Asylverfahren ist aber nur dann
durchzuführen, wenn insoweit zusätzlich zum Vortrag wei-
terer Verfolgungsfälle schlüssig dargelegt wird, dass nun-
mehr die erforderliche Verfolgungsdichte erreicht sein
könnte.201

aa) Insbesondere Syrien. „Gruppenverfolgung“ ist kein ei-
gener Asyltatbestand, sondern eine in der Rechtsprechung
des BVerwG202 entwickelte Beweis- und Prognoseerleichte-
rung,203 welche strukturell an Bedeutung verloren hat und
die nicht mit dem Begriff der „sozialen Gruppe“ zu ver-
wechseln ist.204 Gleichwohl stellt sich immer wieder die
Frage, ob bestimmte Gruppen in bestimmten Bereichen
einer Gruppenverfolgung unterliegen. Dies gilt gerade für
die zeitweilig extrem unübersichtliche Bürgerkriegslage in
Syrien. Auch hier ist aber eine Gruppenverfolgung be-
stimmter Bevölkerungsgruppen weitestgehend abgelehnt
worden, etwa für armenische Christen,205 die wehrdienst-
pflichtigen Männer aus Syrien206 oder ihre Familienmitglie-
der207 bzw. kurdische Volkszugehörige208 (insb. mit Her-
kunft aus Qamishli).209

bb) Yeziden. Die Yeziden waren in dem Einflussbereich des
IS – vor allem im Irak – von massiver Verfolgung betroffen.
Nach der militärischen Niederschlagung des IS spricht aus
Sicht des OVG Münster210 nichts für eine (erneute) Verfol-
gung der yezidischen Bevölkerung durch den IS in der auto-
nomen Region Kurdistan-Irak. Auch das OVG Lüneburg211

hält derzeit eine Gruppenverfolgung von Yeziden in den Dis-
trikten Tilkaif und Sindjar in der irakischen Provinz Ninive
derzeit nicht beachtlich wahrscheinlich, und zwar auch
dann, wenn angenommen wird, dass mit der Übernahme der
territorialen Herrschaft des IS im Sommer 2014 wegen der
damit einhergehenden Übergriffe auf die yezidische Bevölke-
rung vor der Ausreise von einer Gruppenverfolgungssituati-
on auszugehen gewesen sei. Entsprechendes gilt für die auto-
nome Region Kurdistan-Irak.212

f) Interner Schutz. Einem Ausländer wird nicht die Flücht-
lingseigenschaft gem. § 3 e I AsylG zuerkannt, wenn er in
einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht
vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung hat,
sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort auf-
genommen wird und vernünftigerweise erwartet werden
kann, dass er sich dort niederlässt.213 Das VG Gelsenkir-
chen214 verneint dies für in Afghanistan durch die Taliban
vorverfolgte Polizeiangehörige.

Das BVerwG hat bislang die Voraussetzungen, unter denen
„vernünftigerweise erwartet werden kann“, dass ein Auslän-
der sich in dem Teil seines Herkunftslandes niederlässt, in
dem er keine begründete Furcht vor Verfolgung haben muss,
nicht abschließend festgelegt.215 Zu erkennen gegeben hat
das BVerwG, dass zumindest das Existenzminimum ge-
währleistet sein muss216 und dies hinsichtlich der wirtschaft-
lichen und sozialen Standards über das hinausgehen muss,
was – unter Berücksichtigung der allgemeinen Gegebenhei-
ten des Herkunftslandes – die Schwelle des Existenzmini-
mums iSd Art. 3 EMRK/Art. 4 GRCh markiert; denn es

darf „vernünftigerweise“ niemand auf einen Bereich verwie-
sen werden, in den er nach § 60 V AufenthG iVm Art. 3
EMRK nicht abgeschoben werden dürfte. Bei landesweit
schwierigen bis prekären wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnissen sind an die Zumutbarkeit des internen Schutzes
indes auch keine „überspannten“ Anforderungen zu stellen.
Zumindest muss nach Überwindung von Anfangsschwierig-
keiten der Lebensunterhalt auf einfachem Niveau einschließ-
lich Unterkunft und medizinischer Grundversorgung gesi-
chert sein; ein ständiges „Leben am Existenzminimum“ (ein-
schließlich kürzerer Phasen seiner Unterschreitung) genügt
dem nicht. Unzureichend soll auch ein Verweis auf die Mög-
lichkeit einer Inanspruchnahme von Hilfen aus den Rück-
kehrprogrammen REAG/GARP bzw. ERIN sein.217 Diese
im Vergleich zu Nichtverfolgten, die nur von Art. 4 GRCh-
widrigen Verhältnissen geschützt sind, jedenfalls leicht er-
höhten Anforderungen an die wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse am Ort des internen Schutzes rechtfertigen sich
bei international Schutzbedürftigen aus der anderweitig be-
stehenden Verfolgungssituation bzw. bereits erlittenen Ver-
folgung.

2. Insb.: Familienasyl/-schutz

a) identische/mehrfache Staatsangehörigkeit. Völker-, Uni-
ons- und nationales Recht setzt – außer bei Staatenlosen –
für die Anerkennung als Flüchtling eine Verfolgung durch
den jeweiligen Herkunftsstaat voraus. Personen, die durch
einen anderen als ihren Herkunftsstaat verfolgt werden
oder die eine andere als die Staatsangehörigkeit des Ver-
folgerstaates besitzen, sind darauf verwiesen, den Schutz
dieses Herkunftsstaates in Anspruch zu nehmen. In der
instanzgerichtlichen Rechtsprechung umstritten ist, ob dies
bei gemischtnationalen Familien auch für das Familienasyl

200 BVerwG v. 31.1.2013 – 10 C 15/12, BVerwGE 146, 12 = NVwZ
2013, 1167; v. 13.6.2013 – 10 C 13/12, BVerwGE 147, 8 = NVwZ
2013, 1489; v. 4.7.2019 – 1 C 45/18, NVwZ 2020, 158; v. 8.8.2018 –
1 B 25/18, NVwZ 2019, 61; sa EuGH v. 19.3.2019 – C-297/17,
NVwZ 2019, 785 – Ibrahim ua; v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019,
1063 = NVwZ 2019, 712 mit Anm. Hruschka – Jawo.

201VG Augsburg v. 1.2.2019 – Au 3 K 18/31763, BeckRS 2019, 1237
(Ahmadiyya-Gemeinschaft/Pakistan).

202 Statt vieler BVerwG v. 5.11.1991 – 9 C 118/90, BVerwGE 89, 162 =
NVwZ 1992, 582.

203 BVerwG v. 21.4.2009 – 10 C 11.08, NVwZ 2009, 1237; v. 22.5.2019
– 1 C 11/18, NVwZ-RR 2019, 1018.

204 BVerwG v. 22.5.2019 – 1 C 11/18, NVwZ-RR 2019, 1018.
205OVG Bremen v. 29.1.2019 – 2 LB 127/17.
206VGH Mannheim v. 27.3.2019 – A 4 S 335/19, BeckRS 2019, 5265;

OVG Lüneburg v. 3.4.2019 – 2 LB 341/19, BeckRS 2019, 5060.
207VGHMünchen v. 9.9.2019 – 20 B 19/32017, BeckRS 2019, 25271.
208VGHMünchen v. 1.10.2019 – 20 B 19/32618, BeckRS 2019, 25264.
209OVG Hamburg v. 29.5.2019 – 1 Bf 284/17.A, BeckRS 2019, 16202.
210OVG Münster v. 7.1.2019 – 9 A 4825/18.A, BeckRS 2019, 46 (in

Klarstellung zu OVG Münster v. 26.7.2018 – 9 A 2789/17.A, BeckRS
2018, 17110); sa VGH München v. 16.10.2019 – 5 ZB 19.33239,
BeckRS 2019, 27549; eine Widerlegung der Verfolgungsvermutung
durch den IS verneinen etwa VG Düsseldorf v. 23.7.2019 – 16 K 2453/
18.A; v. 26.4.2019 – 13 K 11/18.A, BeckRS 2019, 12647; VG Dresden
v. 13.2.2019 – 13 K 1582/18.A; VG Hannover v. 6.11.2018 – 6 A
5053/17, BeckRS 2018, 33197; VG Freiburg v. 11.7.2019 – A 14 K
503/18, BeckRS 2019, 27648.

211OVG Lüneburg v. 30.7.2019 – 9 LB 133/19; v. 7.8.2019 – 9 LB 154/
19, BeckRS 2019, 23485; v. 24.9.2019 – 9 LB 136/19, BeckRS 2019,
26594.

212OVG Lüneburg v. 13.8.2019 – 9 LB 147/19, BeckRS 2019, 22995; VG
Magdeburg v. 16.10.2019 – 4 A 248/18, BeckRS 2019, 33643.

213VG Göttingen v. 19.2.2019 – 2 A 275/17.
214VG Gelsenkirchen v. 18.11.2019 – 5 a K 3864/17.A, BeckRS 2019,

31224; zum Widerruf von „Altanerkennungen“ von Yeziden aus der
Türkei s. nur VG Hannover v. 11.3.2019 – 13 A 4090/17, BeckRS
2019, 20517.

215 BVerwG v. 14.11.2012 – 10 B 22/12, NVwZ 2013, 282.
216 BVerwG v. 29.5.2008 – 10 C 11/07, BVerwGE 131, 186 = NVwZ

2008, 1246.
217VG Gelsenkirchen v. 8.11.2019 – 5 a K 4007/17.A.
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gilt. Ua das VG Cottbus218 geht davon aus, es widerspre-
che vorrangigem europäischen Recht, internationalen
Schutz auf Personen zu erstrecken, die bereits aufgrund
ihres Personalstatus als Angehörige eines schutzfähigen an-
deren Staates keines Schutzes bedürfen. Demgegenüber hält
es (ua) das VG Hamburg219 nicht für erforderlich, dass
über den Wortlaut des § 26 V iVm Abs. 1 AsylG hinaus
der Ehegatte die Staatsangehörigkeit des Verfolgerstaats
bzw. die gleiche Staatsangehörigkeit wie der stammberech-
tigte Ehegatte besitzt, und lehnt eine telelogische Redukti-
on des § 26 AsylG ab. Das BVerwG hat dem EuGH mit
Entscheidung vom 18.12.2019 Fragen zum Familienflücht-
lingsschutz bei unterschiedlicher Staatsangehörigkeit in der
Familie vorgelegt.220

b) Verhältnis § 26 AsylG/§ 29 AsylG. Höchstrichterlich
noch221 nicht geklärt ist das Verhältnis der Unzulässigkeits-
gründe (§ 29 AsylG) zu den Regelungen des Familienasyls
(§ 26 AsylG). Jedenfalls durch die anderweitige Schutzaner-
kennung durch einen Mitgliedstaat der EU (§ 29 I Nr. 2
AsylG) geht das VG Magdeburg222 im Anschluss an sein
Obergericht223 davon aus, dass bei gegebenem Anspruch
nach § 26 AsylG eine anderweitige Schutzanerkennung in
einem anderen EU-Staat nicht nach § 29 I Nr. 2 AsylG un-
zulässig macht. So sieht es inzwischen auch das OVG Müns-
ter.224 Als Grund hierfür wird im Kern darauf abgestellt,
dass § 26 AsylG auch der Wahrung der Familieneinheit (im
Bundesgebiet) dient und die Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland aus Art. 23 II RL 2011/95/EU um-
setzt.

c) „unverzügliche Antragstellung“ (§ 26 Abs. 1 S. 1 Nr. 3
AsylG). Bei einem Antrag auf Familienasyl durch den Ehe-
gatten muss der Asylantrag unverzüglich nach der Einreise
gestellt sein, wenn die Eheleute nicht gemeinsam eingereist
sind (§ 26 I 1 Nr. 3 AsylG). Bei der Prüfung des Unverzüg-
lichkeitskriteriums (Antragstellung ohne schuldhaftes Zö-
gern [§ 121 BGB])225 ist § 193 BGB entsprechend anwend-
bar.226 Ist der Asylantrag nicht unverzüglich gestellt worden,
sperrt dies indes nicht die Prüfung eines Asylanspruchs aus
eigenem Recht unter Anwendung des Rechtsinstituts der all-
gemeinen Reflexverfolgung.227

Für diesen Antrag ausreichend ist ein Asylantrag iSd § 13
AsylG, bei dem der Antragsteller unverzüglich zum Aus-
druck gebracht hat, dass er im Bundesgebiet um Asyl
nachsucht, und zwar auch dann, wenn die Voraussetzun-
gen der formalen Antragstellung nach § 14 AsylG noch
nicht vorliegen.228 Das Asylgesuch muss auch nicht bei
dem Bundesamt angebracht sein; es reicht jedenfalls die
Vorsprache bei einer Landesaufnahmebehörde aus, bei der
ein Asylgesuch geltend gemacht wird.229 Das VG Magde-
burg lässt für einen „unverzüglichen Asylantrag“ ausrei-
chen, dass der Asylbewerber bei der Ausländerbehörde
den gleichen Aufenthaltstitel wie der anerkannte Ehegatte
begehrt.230 Das OVG Lüneburg sieht dies anders: Mit
„Antrag“ iSv § 26 III 1 AsylG sei nicht der bei der Aus-
länderbehörde gestellte Antrag auf Erteilung einer auslän-
derrechtlichen Aufenthaltserlaubnis aus familiären Grün-
den gemeint.231 Für den Antrag ist dem Familienangehöri-
gen eine angemessene Überlegungsfrist zuzubilligen, ande-
rerseits aber auch das öffentliche Interesse, möglichst rasch
Rechtsklarheit zu schaffen, zu berücksichtigen und regel-
mäßig eine Frist von zwei Wochen angemessen und aus-
reichend.232 Eine Verlängerung kommt bei besonderen
Umständen in Betracht, zB dann, wenn die Einreise der
Familienangehörigen des Stammberechtigten mit einem Vi-
sum zur Familienzusammenführung erfolgt und das Visum

im Zeitpunkt der Asylantragstellung noch wirksam
war.233

d) Eltern eines minderjährigen Stammberechtigten (§ 26
Abs. 3 AsylG). Familienasyl kann auch den Eltern eines min-
derjährigen ledigen Asylberechtigten gewährt werden (§ 26
III AsylG).

Das BVerwG234 hat dem EuGH ua die Frage zur unions-
gerichtlichen Klärung vorgelegt, ob für die Minderjährig-
keit des Schutzberechtigten abzustellen ist auf den Zeit-
punkt der Entscheidung über den Asylantrag des Asyl-
antragstellers oder aber auf einen früheren Zeitpunkt, etwa
den Zeitpunkt, in dem dem Schutzberechtigten der sub-
sidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, der Asylantrag-
steller seinen Asylantrag gestellt hat, der Asylantragsteller
in den Aufnahmemitgliedstaat eingereist ist oder der
Schutzberechtigte seinen Asylantrag gestellt hat. Der Fall
hat weiterhin Anlass zur Frage gegeben, ob das Familien-
leben zwischen dem Schutzberechtigten und dem Asyl-
antragsteller iSd Art. 7 GRCh im Aufnahmemitgliedstaat
wieder aufgenommen worden sein muss oder – ähnlich wie
bei Ehegatten – die zeitgleiche Anwesenheit im Bundes-
gebiet ausreicht. Kern der Vorlage ist das Problem, ob die
„Zeitpunktfixierung“, die der EuGH für den Familien-
nachzug zu (vormals minderjährigen) Flüchtlingen vor-
genommen hat, generalisiert werden kann oder gar muss
oder inwieweit in anderen Konstellationen berücksichtigt
werden kann, ob weiterhin eine Konstellation vorliegt, in
der (vormals) minderjährige Schutzsuchende tatsächlich des
Schutzes noch bedürfen.

In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung ist umstritten, ob
für die Tatbestandsmerkmale „minderjährig“, „ledig“ und
„Personensorge innehaben“ abzustellen ist auf den Zeit-
punkt der Entscheidung des Gerichts (§ 77 AsylG)235 oder
einen anderen Zeitpunkt,236 zB den der Antragstellung der
Eltern.237

218VG Cottbus v. 17.1.2019 – 5 K 511/18 A (Ausgangsverfahren 1 C 2/
19); sa VG Kassel v. 7.6.2018 – 2 K 1834/17. KS.A, BeckRS 2018,
15002; VG Trier v. 13.2.2019 – 1 K 6155/17, BeckRS 2019, 3949; VG
Augsburg v. 8.5.2019 – Au 6 K 18.31794, BeckRS 2019, 11430.

219VG Hamburg v. 13.2.2019 – 10 AE 6172/18, BeckRS 2019, 2894; VG
Münster v. 23.7.2019 – 11 K 5754/16 A, BeckRS 2019, 30727; VG
Lüneburg v. 23.9.2019 – 2 A 44/17, BeckRS 2019, 23594; VG Hanno-
ver v. 18.11.2019 – 3 B 5314/19, BeckRS 2019, 29846.

220 BVerwG v. 18.12.2019 – 1 C 2/19, BeckRS 2019, 37866.
221Revisionsverfahren 1 C 33/19 (noch nicht terminiert).
222VGMagdeburg v. 30.8.2019 – 8 A 239/18, BeckRS 2019, 25910.
223OVGMagdeburg v. 19.2.2019 – 4 L 201/17, BeckRS 2019, 5041.
224OVGMünster v. 9.10.2019 – 11 A 2229/19.A, BeckRS 2019, 25477.
225 BVerwG v. 13.5.1997 – 9 C 35/96, BVerwGE 104, 362 = NVwZ

1997, 1137 = NJW 1998, 2069 Ls.
226VG Hannover v. 27.5.2019 – 3 A 1313/19, BeckRS 2019, 11706.
227VG Trier v. 5.11.2018 – 1 K 2920/18 TR, BeckRS 2018, 28723.
228VG Schwerin v. 14.1.2019 – 3 A 2151/18 SN, BeckRS 2019, 7085; so

auch VG Köln v. 11.2.2019 – 21 K 10043/16.A, BeckRS 2019, 13111.
229VG Hannover v. 27.5.2019 – 3 A 1313/19, BeckRS 2019, 11706.
230VGMagdeburg v. 18.6.2019 – 4 A 339/18, BeckRS 2019, 22678.
231OVG Lüneburg v. 1.7.2019 – 9 LA 87/19, BeckRS 2019, 13375.
232VG Göttingen v. 8.10.2019 – 2 A 463/18, BeckRS 2019, 24010.
233VG Göttingen v. 8.10.2019 – 2 A 463/18, BeckRS 2019, 24010.
234 BVerwG v. 15.8.2019 – 1 C 32/18, BeckRS 2019, 24858.
235VG Köln v. 15.1.2019 – 14 K 9313/16.A, BeckRS 2019, 2782.
236 So etwa VG Stuttgart v. 23.5.2018 – A 1 K 17/17, BeckRS 2018,

13324; VG Karlsruhe v. 8.2.2018 – A 2 K 7425/16, BeckRS 2018,
3431; VG Hamburg v. 5.2.2014 – 8 A 1236/12, BeckRS 2014, 48003;
VG Augsburg v. 20.9.2018 – Au 5 K 18.31209, BeckRS 2018, 24575.

237VG Gelsenkirchen v. 22.1.2019 – 15 a K 5551/18 A, BeckRS 2019,
943 (unter Berufung auf VG Gelsenkirchen v. 20.4.2018 – 15 a K
1453/18.A, 8.5.2018 – 15 a K 1317/18.A – und 8.6.2018 – 15 a K 509/
18.A; VG Karlsruhe v. 9.2.2018 – A 2 K 7425/16; VG Oldenburg v.
21.9.2018 – 15 A8994/17, BeckRS 2018, 22876); sa VG Hamburg v.
14.2.2019 – 8 A 1814/18, BeckRS 2019, 4337; VG Hannover v. 12.3.
2019 – 3 A 420/19, BeckRS 2019, 4917.
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e) Stammberechtigte/„Ableitungsketten“. Das Familienasyl
unterscheidet sich von der Asylanerkennung aus eigenem
Recht in den Rechtsfolgen dadurch, dass es nicht für Kinder
eines Ausländers gilt, der selbst („nur“) als Familienasylbe-
rechtigter anerkannt worden ist (§ 26 IV 2 AsylG); damit
nicht vorgeprägt, in der Regel aber auch so nicht entschei-
dungserheblich ist, ob damit auch die nach Art. 23 II RL
2011/95/EU den Familienangehörigen von Flüchtlingen zu
gewährenden Rechte (ganz oder teilweise) ausgeschlossen
sind.

Die obergerichtliche Rechtsprechung238 legt diese Aus-
schlussregelung weit aus und schließt die Gewährung von
abgeleitetem Schutz nach § 26 AsylG von einem Familien-
angehörigen, der diesen Schutzstatus selbst nur über § 26
AsylG erhalten hat, über den ausdrücklich geregelten Fall
der Ableitung des Schutzes zugunsten eines Kindes hinaus
auch für andere Familienangehörige aus (keine Bildung von
so genannten „Ableitungsketten“).239

Asylbewerber, die erst nach ihrer Ausreise aus dem Ver-
folgerstaat oder gar nicht geheiratet und erst nach ihrer
Ausreise erstmalig ein Kind bekommen haben, sollen,
wenn dem erstgeborenen oder einem später geborenen
Kind die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird, grundsätz-
lich keinen von dem anerkannten Kind abgeleiteten An-
spruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gem.
§ 26 III 1, V 1 u. 2 AsylG besitzen.240 (Ua) das VG Stutt-
gart241 fordert demgegenüber nicht, dass die elterliche Le-
bensgemeinschaft mit dem stammberechtigten minderjäh-
rigen ledigen Kind bereits im Verfolgerstaat bestanden ha-
ben muss, und lässt es insoweit auch ausreichen, dass die
Mutter einzeln als Familienangehörige Familienasyl nach
dem Minderjährigen begehrt, ohne dass es insoweit auf
eine bereits im Verfolgerstaat bestehende Ehe der Mutter
des Stammberechtigten ankommt. Auch nach dem VG
Dresden242 kann ein in Deutschland geborenes Kind dem
Vater über das Familienasyl Flüchtlingsschutz vermitteln,
und zwar selbst dann, wenn das Kind den Schutzstatus
selbst über das Familienasyl von der Mutter als Stamm-
berechtigte erhalten hat.243

Das VG Magdeburg244 geht von einer widerleglichen Ver-
mutung aus, dass dem Angehörigen iSd § 26 AsylG nach
dem Tod des Asylberechtigten Flüchtlingsschutz zuzuerken-
nen ist, wenn eine asylrelevante Vorverfolgung wegen der
Asylgründe des Verstorbenen stattgefunden hat; einen sol-
chen Flüchtlingsschutz könne auch der zum Zeitpunkt der
gerichtlichen Entscheidung volljährige Schutzsuchende er-
langen.

f) „offensichtlich unbegründet“. Das BVerfG245 hat seine
gefestigte Rechtsprechung bekräftigt, dass die Abweisung
einer Asylklage als offensichtlich unbegründet (§ 78 I AsylG)
mit Blick auf die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes
(Art. 19 IV 1 GG) voraussetzt, dass an der Richtigkeit der
tatsächlichen Feststellungen des Gerichts vernünftigerweise
keine Zweifel bestehen können und sich bei einem solchen
Sachverhalt die Abweisung der Klage dem VG geradezu
aufdrängt. Die gesonderte Begründung zur Klagabweisung
als gerade offensichtlich unbegründet246 erfordert besondere
Sorgfalt, wenn das Bundesamt den Asylantrag zwar als of-
fensichtlich unbegründet abgelehnt hat, die dafür gegebene
Begründung aber ihrerseits nicht den verfassungsrechtlichen
Anforderungen genügt, sondern sich im Wesentlichen in der
Wiederholung des Gesetzeswortlauts beschränkt.247 Das Of-
fensichtlichkeitsurteil muss aber den gesamten Asylantrag
einschließlich eines von einem anderen Familienmitglied

möglicherweise abzuleitenden Anspruchs nach § 26 AsylG
erfassen.248

Ist das Offensichtlichkeitsurteil allein auf § 30 I AsylG und
nicht (auch) auf § 30 III Nrn. 1–6 AsylG gestützt, sieht das
OVG Magdeburg249 für eine isolierte Aufhebung des Offen-
sichtlichkeitsurteils im Hauptsacheverfahren kein Rechts-
schutzbedürfnis, soweit das VG im Verfahren des vor-
läufigen Rechtsschutzes der Beurteilung des Asylantrags als
offensichtlich unbegründet nicht gefolgt ist und es die auf-
schiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungs-
androhung angeordnet hat.

Die Ablehnung nach § 30 III Nr. 4 AsylG setzt voraus, dass
dem Ausländer objektiv eine Aufenthaltsbeendigung droht,
er subjektiv hiervon Kenntnis hat und den Asylantrag zum
Zeitpunkt der Antragstellung zu dem Zweck einsetzt, die
drohende Aufenthaltsbeendigung abzuwenden; hierzu hat
das Bundesamt verlässliche tatsächliche Feststellungen zu
treffen und darzulegen.250 Das VG Dresden251 sieht eine
gröbliche Verletzung einer Mitwirkungspflicht eines Asylbe-
werbers dann, wenn dieser keine sachlichen Gründe vor-
bringt, weshalb er seinen Asylantrag nicht unverzüglich nach
seiner ihm bewussten illegalen Einreise gestellt, sondern da-
mit zugewartet hat, bis er – zufällig – in Kontakt zu deut-
schen Behörden treten musste.

Bei der an gravierende Obliegenheitsverletzungen anknüp-
fenden Offensichtlichkeitsablehnung (§ 30 III Nr. 5 AsylG)
lässt es das VG Leipzig252 nicht ausreichen, dass ein Aus-
länder bei der Asylantragstellung keinen Pass vorlegen kann,
weil er diesen zuvor weggeworfen hat; § 15 II Nr. 4 AsylG
beziehe sich nur auf einen Pass oder Passersatz, der im Besitz
des Ausländers sei. Das VG Stuttgart253 hat Zweifel, ob
diese Regelung mit Art. 31 VIII RL 2013/32/EU vereinbar
ist, und schließt eine gröbliche Verletzung der Mitwirkungs-
pflicht jedenfalls dann aus, wenn der Dolmetscher die zu
übersetzende Sprache nur unzureichend beherrscht.

3. Subsidiärer Schutz

Probleme rund um den subsidiären Schutz knüpfen weit-
gehend an Tatsachenfragen an, etwa daran, ob ein inner-
staatlicher bewaffneter Konflikt iSd § 4 I 2 Nr. 3 AsylG vor-
liegt254 oder wirksamer staatlicher Schutz vor mit beacht-
licher Wahrscheinlichkeit drohenden Gefährdungen durch

238OVG Lüneburg v. 29.10.2019 – 4 LA 217/19, BeckRS 2019, 26423; sa
VGH München v. 26.4.2018 – 20 B 18/30332, BeckRS 2018, 11849;
v. 5.9.2019 – 21 B 16/31043; OVG Saarlouis v. 21.3.2019 – 2 A 7/18,
BeckRS 2019, 4271.

239Dazu bereits BVerwG v. 16.8.1993 – 9 C 7/93, NVwZ 1994, 504.
240VG Karlsruhe v. 19.6.2019 – A 10 K 9441/17, BeckRS 2019, 13122

(unter Berufung auf VGH München v. 2.4.2019 – 23 ZB 17.31944,
BeckRS 2019, 7190; v. 26.4.2018 – 20 B 18/30332, BeckRS 2018,
11849; VG Wiesbaden v. 29.9.2018 – 7 K 3271/17. WI.A); dazu auch
Broscheit, Die Ableitung des Familienasyls nach § 26 III AsylG von erst
nach der Ausreise geborenen stammberechtigten Minderjährigen, ZAR
2019, 174.

241VG Stuttgart v. 20.12.2018 – A 4 K 3930/17.
242VG Dresden v. 26.7.2019 – 11 K 3416/17.A.
243 Insoweit entgegen VGH München v. 26.4.2018 – 20 B 18/30332,

BeckRS 2018, 11849.
244VGMagdeburg v. 18.7.2019 – 11 A 40/17, BeckRS 2019, 22671.
245 BVerfG (Kammer) v. 25.2.2019 – 2 BvR 1193/18, BeckRS 2019, 2694.
246Vgl. BVerfG v. 16.11.2000 – 2 BvR 1684/98, BeckRS 2000, 23308.
247 BVerfG v. 22.10.2008 – 2 BvR 1819/07, BeckRS 2008, 40880.
248VGWürzburg v. 21.8.2019 – W 6 S 19.31426, BeckRS 2019, 20323.
249OVGMagdeburg v. 25.7.2019 – 2 L 57/18, BeckRS 2019, 17866.
250VG Freiburg v. 6.2.2019 – A 14 K 221/19, BeckRS 2019, 1415.
251VG Dresden v. 17.9.2019 – 13 L 618/19 A, BeckRS 2019, 21474

(Einlieferung in ein Krankenhaus).
252VG Leipzig v. 27.5.2019 – 4 L 492/19.A, BeckRS 2019, 18100.
253VG Stuttgart v. 4.9.2019 – A 4 K 3156/19, InfAuslR 2020, 44.
254 S. zB OVG Bautzen v. 25.10.2018 – 5 A 51/17.A.
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Elemente der organisierten Kriminalität erlangt werden
kann.255 Zur Maßstabsbildung hat der VGH Mannheim256

dem EuGH die Frage vorgelegt, ob Art. 15 Buchst. c und
Art. 2 Buchst. f RL 2011/95/EU einer Auslegung des natio-
nalen Rechts entgegenstehen, nach der eine ernsthafte indivi-
duelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer
Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines
bewaffneten Konflikts in denjenigen Fällen, in denen diese
Person nicht aufgrund von ihrer persönlichen Situation inne-
wohnenden Umständen spezifisch betroffen ist, nur an-
genommen werden kann, wenn eine Mindestzahl an bereits
zu beklagenden zivilen Opfern (Tote und Verletzte) fest-
gestellt worden ist und – sollte dies der Fall sein – welche
sonstigen Umstände in die einzelfallbezogene Beurteilung der
Gefahrensituation einzubeziehen sind.

Im Rahmen eines Sprungrevisionsverfahrens wird das
BVerwG257 2020 Gelegenheit haben, die Abgrenzung des
subsidiären Schutzstatus (§ 4 I 2 Nr. 2 AsylG) von dem
Abschiebungsverbot nach § 60 V AufenthG iVm Art. 3
EMRK näher auszuloten, wenn es (auch) um Gefährdungen
aufgrund schlechter humanitärer Verhältnisse geht. Ua geht
es um die Frage, ob die Abgrenzung danach erfolgen muss,
ob die schlechte humanitäre Lage von einem Akteur iSd § 3 c
AsylG zielgerichtet hervorgerufen wird und welche Anforde-
rungen an die Zielgerichtetheit eines Handelns bzw. Unter-
lassens zu stellen sind.

4. Widerruf/Rücknahme

Nach § 73 I AsylG kann die Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen
für die ursprüngliche Zuerkennung nachträglich und dauer-
haft entfallen sind;258 die Ursache kann in der Person des
Ausländers oder in den Verhältnissen im (ehemaligen) Ver-
folgerstaat begründet sein, aber auch in deren Zusammen-
spiel (zB verbesserte Sicherheitslage und zwischenzeitliche
Volljährigkeit, welche die eigenständige Existenzsicherung
ermöglicht).259 Bei der Prüfung, ob die Zuerkennungs-
voraussetzungen nicht mehr vorliegen, sind dieselben Grund-
sätze über die Verfolgungswahrscheinlichkeit anzuwenden
wie bei der Erstentscheidung.260 Die bloße Änderung der
Erkenntnislage oder deren abweichende Würdigung reicht
nicht.261

Der Ausländer hat auf Aufforderung durch das Bundesamt
seinen Pass oder Passersatz im Original vorzulegen, aus-
zuhändigen und auch zu überlassen, wenn es für die Prüfung
des Vorliegens der Voraussetzungen im Rahmens des Wider-
rufs der Flüchtlingseigenschaft erforderlich und es darüber
hinaus für den Betroffenen auch zumutbar ist (zB zur Fest-
stellung bisher nicht bekannter Reiseaktivitäten).262 Im Wi-
derrufsverfahren ermöglicht auch § 73 III a AsylG263 keine
Anlass- und grundlose erkennungsdienstliche Behandlung;
die Mitwirkung muss für die Prüfung erforderlich und dem
Ausländer zumutbar sein, was in Bezug auf die Sicherung
der Identität nur zulässig ist, soweit diese nicht bereits gesi-
chert worden ist. Das VG Wiesbaden264 sieht eine nachträg-
liche Anordnung erkennungsdienstlicher Maßnahmen nur
als zulässig, wenn bereits ein Rücknahme- oder Widerrufs-
verfahren eingeleitet wurde oder wenn tatsächliche Anhalts-
punkte für eine Identitätstäuschung vorliegen. Das VG
Darmstadt265 will § 75 I 1 AsylG, nach dem die aufschieben-
de Wirkung der Klage gegen Entscheidungen nach dem
AsylG nur in den ausdrücklich angeführten Fällen (ua § 73
AsylG) entfällt, dahingehend teleologisch reduzieren, dass
der Verweis auf § 73 AsylG nicht die Mitwirkungspflichten
nach § 73 III a AsylG umfasst. Nach § 75 I 2 AsylG seien

diese Mitwirkungspflichten in Bezug auf die Maßnahmen
des Verwaltungszwanges (§ 73 III a 3 AsylG) ausdrücklich
von der aufschiebenden Wirkung ausgenommen; der vom
Gesetzgeber gewollte Beschleunigungs- und Effizienzeffekt
im Widerrufsverfahren werde aber verfehlt, wenn die auf-
schiebende Wirkung nur bei Maßnahmen des Verwaltungs-
zwanges, nicht hingegen bei der zugrunde liegenden Konkre-
tisierung der Mitwirkungspflicht selbst entfalle. Das Bundes-
amt hat im Widerrufs-/Rücknahmeverfahren eine Ermes-
sensentscheidung darüber zu treffen, ob der Ausländer zur
mündlichen oder schriftlichen Mitwirkung aufgefordert
wird; der Vorrang der mündlichen Anhörung des nur ent-
sprechend geltenden § 15 II Nr. 1 AsylG greift nicht.266

Nach bestandskräftigem Abschluss des Asylverfahrens durch
Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus und vor Einlei-
tung eines Rücknahme- und Widerrufsverfahrens durch das
Bundesamt kann die Anordnung der Durchführung einer
erkennungsdienstlichen Behandlung indes nicht auf § 15 II
Nr. 7, § 16 I 1 AsylG gestützt werden.267

III. Verfahren

1. Behördliches Asylverfahren/Entscheidung

a) Asylantrag(stellung); Rücknahme. Lässt ein Ausländer
gegenüber einer Behörde seinen Willen erkennen, dass er im
Bundesgebiet Schutz vor politischer Verfolgung oder vor
Abschiebung oder sonstiger Rückführung in einen Staat be-
gehrt, in dem ihm Verfolgung (§ 3 AsylG) oder ein ernst-
hafter Schaden (§ 4 AsylG) droht, liegt (jedenfalls) ein Asyl-
antrag iSd § 13 AsylG vor; der förmliche Asylantrag (§ 14
AsylG) ist dann bei einer Außenstelle des Bundesamtes/dem
Bundesamt selbst zu stellen. Für einen Asylantrag iSd § 13
AsylG reicht ein Antrag auf Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis aus familiären Gründen zur Familienzusammen-
führung mit einem anerkannten Flüchtling nach vorherr-
schender Auffassung nicht aus,268 ebenso wenig ein Visums-
antrag zum Zwecke der Familienzusammenführung.269 Ein
Asylgesuch kann auch darin liegen, dass ein Ausländer im
gerichtlichen Rechtsschutzverfahren gegen seine Ausweisung
geltend macht, ihm drohe im Heimatland politische Verfol-
gung; dann können zielstaatsbezogene Abschiebungshinder-

255VG Trier v. 27.3.2019 – 1 K 9203/17 TR, BeckRS 2019, 25617 (ver-
neint für den Schutz durch die russischen Sicherheitsorgane, da es
beachtlich wahrscheinlich ist, dass die mafiösen Strukturen über die
erforderlichen [finanziellen] Mittel verfügen, um den staatlichen Schutz
va mittels Korruption de facto auszuschalten); zur so genannten Blutra-
che in Albanien VG Cottbus v. 8.11.2019 – 3 K 533/19.A (subsidiärer
Schutz verneint) (unter Bezugnahme auf OVG Münster v. 25.4.2017 –
11 A 88/17.A, BeckRS 2017, 108256).

256VGHMannheim v. 29.11.2019 – A 11 2374/19.
257 1 C 11/19 (Vorinstanz: VG Wiesbaden v. 14.3.2019 – 7 K 1139/

17.WI.A, BeckRS 2019, 5448).
258 BVerwG v. 24.2.2011 – 10 C 3/10, BVerwGE 139, 109 = NVwZ

2011, 944.
259VG Trier v. 19.9.2019 – 10 K 1397/18 TR, BeckRS 2019, 28405

(Afghanistan).
260 BVerwG v. 1.6.2011 – 10 C 10/10, BeckRS 2011, 52570.
261VGMagdeburg v. 25.11.2019 – 8 A 76/19, BeckRS 2019, 35855.
262VG Hamburg v. 11.11.2019 – 10 AE 2406/19.
263 Eingefügt durch G. v. 4.12.2018, BGBl. I 2018, 2250; das VG Darm-

stadt sieht diese Mitwirkungspflichten als mit Art. 13, 14 RL 2011/95/
EU konform, Beschl. v. 23.8.2019 – 4 L 1466/19 DA.A, BeckRS 2019,
23023.

264VG Wiesbaden v. 26.8.2019 – 7 K 2373/18 WI.A, BeckRS 2019,
22398; VG Gießen, 8 K 5676/18 GI.A.

265VG Darmstadt v. 23.8.2019 – 4 L 1466/19 DA.A, BeckRS 2019,
23023.

266VG Berlin v. 20.11.2019 – 33 L 467.19 A.
267VG Gießen, 8 K 5676/18 GI.A; aA VG Chemnitz v. 21.2.2018 – 21.2.

2018 – 6 L 77/18.A.
268OVG Lüneburg v. 1.7.2019 – 9 LA 87/19, BeckRS 2019, 13375.
269OVGMünster v. 31.7.2019 – 14 A 3749/18.A, BeckRS 2019, 23689.
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nisse nur noch (durch das Bundesamt) im Rahmen des Asyl-
verfahrens geprüft werden.270

Ein einmal gestellter Asylantrag kann auch zurückgenom-
men werden. Nimmt ein Asylbewerber seinen Antrag auf
internationalen Schutz unter Aufrechterhaltung eines An-
trags auf Feststellung nationaler Abschiebungsverbote nach
§ 60 V und VII S. 1 AufenthG zurück, setzt die Wirksamkeit
der Rücknahme die Darlegung voraus, dass das aufrecht-
erhaltene Abschiebungsschutzbegehren nicht auf Gründe ge-
stützt wird, die dem internationalen Schutz (Flüchtlings-
schutz und subsidiärer Schutz) unterfallen;271 ein Antragstel-
ler hat kein Wahlrecht zwischen einer Prüfung durch die
Ausländerbehörde und einer Prüfung durch das Bundes-
amt.272 Über die Frage, ob hiernach die Rücknahme eines
Asylantrags wirksam ist, befindet für die Zwecke des Dub-
lin-Verfahrens der Mitgliedstaat, der dieses Verfahren durch-
führt, nach seinem nationalen Recht.273

Der Asylantrag kann aber grundsätzlich auch nach Erlass
des (ablehnenden) Bescheides, aber vor Klageerhebung zu-
rückgenommen werden.274 Bei Rücknahme ist das Asylver-
fahren vom Bundesamt einzustellen (§ 32 S. 1 AsylG), auch
wenn der Einstellungsentscheidung lediglich deklaratorische
Wirkung zukommt; die Aufhebung des ablehnenden Beschei-
des und die Feststellung der Einstellung des Verfahrens dient
indes der Rechtssicherheit und -klarheit.275

b) Zustellungsfiktion (§ 10 Abs. 2 AsylG)/Fristlauf. § 10
AsylG enthält besondere Zustellungsvorschriften, welche die
Erreichbarkeit des Ausländers während des Verfahrens für
Nachrichten oder Bescheide des Bundesamtes sicherstellen
sollen. Hier können sich immer wieder Detailfragen ergeben.
So soll allein der Umstand, dass der Ausländer unter der
vom Bundesamt verwendeten Zustellanschrift gewohnt hat,
nicht die Annahme begründen, dass ein Kläger für den Post-
bediensteten auch unter dieser Anschrift erreichbar gewesen
sein musste (etwa wenn/weil ein Briefkasten nicht beschriftet
war).276 Die Anforderungen an den Beweis der Unrichtigkeit
der in einer Postzustellungsurkunde beurkundeten Tatsachen
sind hoch; über das bloße Bestreiten hinaus müssen Umstän-
de dargelegt werden, die ein Fehlverhalten des Postzustellers
bei der Zustellung und damit eine Falschbeurkundung in der
Postzustellungsurkunde zu belegen geeignet sind.277 Nach
§ 10 II AsylG muss ein Ausländer Zustellungen und formlo-
se Mitteilungen unter der zuletzt genannten Anschrift grund-
sätzlich gegen sich gelten lassen; dies gilt im Rahmen eines
Wiedereinsetzungsantrags auch dann, wenn die Ausländer-
behörde ihrerseits es unterlassen hat, ihren Pflichten aus § 54
AsylG gegenüber dem Bundesamt nachzukommen;278 es ist
allein Pflicht des Asylbewerbers und nicht diejenige der Aus-
länderbehörde oder des Bundesamts, jede Änderung der An-
schrift mitzuteilen.279 Hat – wie nach § 10 AsylG – der
Ausländer kraft Gesetzes eine Pflicht, Vorsorge für eine Zu-
stellung zu treffen,280 kann er sich nach dem Grundsatz von
Treu und Glauben jedenfalls dann auf eine mangelhafte oder
unwirksame Zustellung nicht berufen, wenn er diese zielge-
richtet vereitelt hat.281 Nach Eintritt der Zustellungsfiktion
setzt eine Aushändigung nach dem dritten Tag die Frist nicht
erneut in Gang.282

Für die Frage, ob der Ausländer an der durch eine öffentliche
Stelle mitgeteilten Anschrift „wohnt oder zu wohnen ver-
pflichtet ist“, ist auf den Zeitpunkt der Mitteilung der An-
schrift abzustellen; ob der Ausländer noch zum Zeitpunkt
des Zustellversuchs oder der gerichtlichen Entscheidung dort
wohnt oder zu wohnen verpflichtet ist, ist unbeachtlich. Für
die Frage, welche Anschrift die „letzte bekannte Anschrift“

(§ 10 II 1und 2 AsylG) ist, ist hingegen auf den Zeitpunkt
der Aufgabe der Sendung zur Post abzustellen;283 dass die
mitgeteilte Anschrift auch zum Zeitpunkt des Zustellver-
suchs noch zutreffend ist, ist nicht erforderlich.284 Das VG
Düsseldorf285 sieht wegen der Organisation und der Abläufe
beim Ausländerzentralregister dessen Abfrage nicht als
„Mitteilung einer öffentlichen Stelle“ iSd § 10 II 2 AsylG, an
welche die Zustellungsfiktion (§ 10 II 4 AsylG) anknüpfen
kann.

Fristen beginnen grundsätzlich mit der (auch fiktiven) Zu-
stellung zu laufen. Nach § 8 VwZG kann eine fehlerhafte
Zustellung indes auch durch die tatsächliche Kenntnisnahme
des Bevollmächtigten von einem Bescheid (hier: Ablehnung
eines Schutzgesuches als unzulässiger Zweitantrag [§ 29 I
Nr. 5 iVm § 71 a AsylG]) geheilt werden, für die es keines
aktualisierten Bekanntgabewillens bedarf;286 sie kann daher
auch dadurch erfolgen, dass der Bescheid als Bestandteil des
Verwaltungsvorgangs im Wege der Akteneinsicht zur Ver-
fügung gestellt wird.287

c) Rechtsbehelfsbelehrung. Das BVerwG288 hat seine Recht-
sprechung289 gegen Kritik aus dem Schrifttum290 bekräftigt,
dass der Hinweis in der Rechtsbehelfsbelehrung, dass die
Klage „in deutscher Sprache abgefasst“ sein muss, diese
nicht iSd § 58 VwGO „unrichtig“ macht, dies auch für die
Beifügung einer unrichtigen oder ungenauen Übersetzung
der Rechtsbehelfsbelehrung gilt und etwaige Erschwernisse
im Rahmen des Wiedereinsetzungsrechts zu bewältigen
sind.291 Im Rahmen einer Auslagenerstattungsentscheidung
nach Erledigung des Verfassungsbeschwerdeverfahrens hat
das BVerfG292 allerdings deutlich gemacht, dass auch
Rechtsfragen, die – wie die Wirkungen einer Rechtsbehelfs-
belehrung mit dem Zusatz, wonach eine Klage „in deutscher

270OVG Bremen v. 5.7.2019 – 2 B 98/18, NVwZ-RR 2020, 180.
271 BVerwG v. 26.2.2019 – 1 C 30/17, BeckRS 2019, 4489.
272 BVerwG v. 9.6.2009 – 1 C 11/08, BVerwGE 134, 124 = NVwZ 2009,

1432.
273 BVerwG v. 26.2.2019 – 1 C 30/17, BeckRS 2019, 4489.
274VG Dresden v. 15.2.2019 – 13 K 13 K 782/18.A.
275VG Dresden v. 15.2.2019 – 13 K 13 K 782/18.A.
276VG Münster v. 2.10.2019 – 8 K 4454/17 A, BeckRS 2019, 25738 (dort

auch zur Unzulässigkeit der Weiterleitung an Dritte für einfache Post
im förmlichen Zustellungsverfahren); aA VG Münster v. 22.6.2018 – 7
K 5191/16.A, BeckRS 2018, 15612; VGH München v. 3.12.2015 –
13 a B 15.50173, BeckRS 2016, 44338.

277VG Münster v. 2.10.2019 – 8 K 4454/17 A, BeckRS 2019, 25738; s.
bereits BVerwG v. 16.5.1986 – 4 CB 8/86, NJW 1986, 2127 = NVwZ
1986, 739 Ls.

278OVGWeimar v. 2.7.2019 – 3 ZKO 329/19, BeckRS 2019, 20718.
279VGHMünchen v. 11.1.2019 – 13 a ZB 18.32929, BeckRS 2019, 1007.
280OVG Münster v. 9.12.2019 – 19 A 3700/18.A, BeckRS 2019, 32460;

OVG Bautzen v. 17.10.2018 – 5 A 69/18.A, BeckRS 2018, 41021.
281VGHMünchen v. 11.1.2019 – 13 a ZB 18.32929, BeckRS 2019, 1007.
282VGH München v. 25.9.2019 – 9 ZB 19.33265, BeckRS 2019, 27565;

OVG Hamburg v. 28.6.2018 – 1 Bf. 32/17.A, BeckRS 2018, 15445.
283VG Trier v. 19.3.2019 – 6 K 10671/17, BeckRS 2019, 8589; OVG

Münster v. 12.12.2018 – 11 A 1017/16.A, NVwZ-RR 2019, 752 Ls. =
BeckRS 2018, 38658.

284OVG Münster v. 12.12.2018 – 11 A 1017/16.A, NVwZ-RR 2019, 752
Ls. = BeckRS 2018, 38658.

285VG Düsseldorf v. 5.11.2019 – 10 K 4824/18.A, BeckRS 2019, 32185;
sa VG Berlin v. 9.2.2018 – 34 K 1401/17.A; aA VG Leipzig v. 18.12.
2017 – 6 L 1003/16.A, BeckRS 2017, 140025.

286OVG Magdeburg v. 19.6.2018 – 3 M 227/18, NVwZ-RR 2018, 714;
OVG Bremen v. 23.4.2018 – 1 PA 89/17, BeckRS 2018, 7682.

287VG Hannover v. 19.2.2019 – 10 B 673/19, BeckRS 2019, 17331.
288 BVerwG v. 26.2.2019 – 1 C 39/18, BeckRS 2019, 4554.
289 BVerwG v. 29.8.2018 – 1 C 6/18, BVerwGE 163, 26 = NJW 2019,

247 = NVwZ 2019, 167.
290Kluth, ZAR 2019, 161 (163).
291Der VGH Mannheim (Urt. v. 30.8.2019 – A 12 S 852/18, BeckRS

2019, 21641) hat seine frühere, entgegenstehende Rechtsprechung
(VGH Mannheim v. 18.4.2017 – A 9 S 333/17, NVwZ 2017, 1477)
aufgegeben.

292 BVerfG (Kammer) v. 1.8.2019 – 2 BvR 1556/17, BeckRS 2019, 20703.
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Sprache abgefasst“ sein müsse – schwierige und ungeklärte/
strittige Rechtsfragen aufwerfen oder die im entscheidungs-
erheblichen Zeitpunkt als hoch streitig eingestuft werden
müssen, ein Gericht für sich genommen nicht daran hindern,
eine abschließende Prüfung in einem Eilverfahren vorzuneh-
men; es bedarf dann jedenfalls einer knappen eigenen Aus-
einandersetzung des erkennenden Gerichts mit dem Mei-
nungsstand.

d) Einreiseverbot (Dauer). Nach § 11 VII AufenthG kann
das Bundesamt in bestimmten Fallkonstellationen auch ein
(befristetes) Einreise- und Aufenthaltsverbot anordnen, wo-
bei bei der ersten Anordnung die Frist ein Jahr und im
Übrigen die Frist drei Jahre nicht überschreiten soll. Nach
wohl vorherrschender Auffassung ist es nicht zu beanstan-
den, wenn sich das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge in Fällen, in denen es über die Befristung des gesetzli-
chen Einreise- und Aufenthaltsverbotes nach § 11 I Auf-
enthG befindet und keine individuellen Gründe vorgetragen
werden oder ersichtlich sind, generell aus Gründen der
Gleichbehandlung für eine Frist von 30 Monaten entscheidet
und damit das in § 11 III 2 AufenthG festgelegte Höchstmaß
zur Hälfte ausschöpft.293

Auch aus Art. 11 I 1 Buchst. b RL 2008/115/EG folgt nicht,
dass die Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
erst ergehen kann, wenn feststeht, dass der Rückkehrver-
pflichtung nicht nachgekommen „wurde“.294

e) „Gnandi“ und Folgen. Das „Gnandi-Urteil“ des EuGH295

hat grundsätzlich bestätigt, dass eine Rückkehrentscheidung
(hier: Abschiebungsandrohung)296 auch schon vor Bestands-
und Rechtskraft der ablehnenden Asylentscheidung ergehen,
also mit ihr verbunden werden kann, wenn und soweit da-
durch der Rechtsschutz des Schutzsuchenden nicht beein-
trächtigt wird; hierfür hat der EuGH aus der Rückführungs-
richtlinie (RL 2008/115/EG) ua bestimmte Informations-
pflichten abgeleitet.

Dies hat zu Zweifeln geführt, ob ein Rechtmäßigkeitszusam-
menhang zwischen der Erfüllung dieser (abgeleiteten) Infor-
mationspflichten und der Abschiebungsandrohung als Rück-
kehrentscheidung besteht, diese mithin bei Verletzung der
Informationspflichten aufzuheben ist. Dies wird in der
Rechtsprechung weitgehend verneint und nur für den Fall
angenommen, dass die tatsächliche Möglichkeit besteht, dass
durch das Unterlassen einer Information oder durch eine
inhaltlich fehlerhafte Information eine Gefährdung der ver-
fahrensrechtlichen Ausprägung des Grundsatzes der Nicht-
zurückweisung aufgetreten ist oder auftreten wird,297 im
Übrigen aber eine Verletzung der Informationspflichten kei-
ne ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abschie-
bungsandrohung auslöst.298 Teils wird dies strenger gese-
hen,299 und zwar auch in Fällen, in denen ein Rechtsschutz-
gesuch nicht gestellt worden ist;300 die Frage, ob eine tat-
sächliche Möglichkeit bestehe, dass eine Gefährdung der
verfahrensrechtlichen Ausprägung des Grundsatzes der
Nichtzurückweisung auftreten wird, sei aus der Sicht ex-ante
im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung bei einer abstrakten
Betrachtung zu beantworten.301

Ein weiteres Folgeproblem sind die knappen Fristen im
deutschen Rechtsmittelsystem, insbesondere die Wochen-
frist in den Fällen, in denen neben dem Antrag auf vor-
läufigen Rechtsschutz auch die Klage zu erheben ist (§ 74
I 2 AsylG), also insbesondere in „ou“-Fällen. Denn bei
Koppelung der Rückkehrentscheidung mit der ablehnenden
Entscheidung über den Asylantrag haben die Mitgliedstaa-
ten zu gewährleisten, dass alle Rechtswirkungen der Rück-

kehrentscheidung sowohl während der Frist für die Ein-
legung eines Rechtsbehelfes als auch für die Dauer des
Rechtsbehelfsverfahren ausgesetzt werden.302 Die Verwal-
tungsgerichte haben hier teils die aufschiebende Wirkung
der Klage gegen die Abschiebungsandrohung angeordnet,
wenn im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Eilent-
scheidung aufgrund der Formulierung der Abschiebungs-
androhung unklar war, ob dem Antragsteller nach negati-
vem Abschluss des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens
noch eine Frist zur freiwilligen Ausreise gewährt wird.303

Andere Verwaltungsgerichte sehen dagegen die derzeit in
der Bundesrepublik Deutschland eröffneten Rechtsschutz-
möglichkeiten des vorläufigen Rechtsschutzes gem. § 80 V
VwGO gegenüber einer Abschiebungsandrohung in einem
Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
bei Ablehnung eines Schutzgesuches im Falle eines un-
zulässigen Zweitantrags als mit den Rechtsschutzanforde-
rungen der RL 2013/32/EU vereinbar,304 teils auf der
Grundlage einer unionsrechtskonformen Auslegung des
§ 36 III 8 AsylG.305 Das VG Magdeburg306 nimmt jeden-
falls für das Hauptsacheverfahren dann keine Verletzung
subjektiver Rechte des Asylantragstellers an, wenn im We-
ge des § 38 I 2 AsylG die Frist zwischen sieben und 30
Tagen (Art. 7 I UAbs. 1 S. 1 RL 2008/115/EG) unter
Beachtung des unionsrechtlich gebotenen Fristbeginns ge-
wahrt ist und hierüber in dem Entscheidungstenor zutref-
fend informiert wurde. Auch für das [erfolglose] Folge-
antragsverfahren sieht das VG Minden307 die Ausgestal-

293OVG Koblenz v. 30.9.2019 – 6 A 10789/19 (nachfolgend BVerwG v.
19.12.2019 – 1 B 83/19, BeckRS 2019, 37094); v. 10.1.2019 – 6 A
10042/18, BeckRS 2019, 112; VG Gelsenkirchen v. 8.2.2019 – 9 a L
165/19, BeckRS 2019, 16026; OVG Greifswald v. 9.5.2017 – 1 LZ
254/17, BeckRS 2017, 122401; VGH München v. 28.11.2016 – 11 ZB
16.30463, BeckRS 2016, 110059.

294VG Münster v. 16.5.2019 – 8 K 499/19.A, BeckRS 2019, 13931; aA
VG Münster v. 14.5.2019 – 11 K 3231/16.A, BeckRS 2019, 17700
(auch keine Umdeutung der Befristung in konstitutive Anordnung).

295 EuGH v. 19.8.2018 – C-181/16 – Gnandi; dazu Wittkopp, Abschie-
bung abgelehnter Asylbewerber im Einklang mit Unionsrecht – Das
Urteil „Gnandi“ des EuGH, ZAR 2018, 325; Wittmann, Die Ableh-
nung des Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ nach EuGH C-
181/16 („Gnandi“) und C-269/18 PPU („C, J und S“), ZAR 2019, 45;
Hruschka, Rechtsschutz nach Gnandi, ANA-ZAR 2019, 15; ders.,
Umfassender Rechtsschutz im Asylverfahren, Asylmagazin 2018, 290:
sa Hupke, Entscheidungen infolge des EuGH-Urteils „Gnandi“ zu
Rechtsbehelfen gegen Rückkehrentscheidungen, Asylmagazin 2019,
322.

296VG Aachen v. 15.1.2019 – 3 L 1715/18 A, BeckRS 2019, 337 (Ab-
schiebungsandrohung nach §§ 34, 36 AsylG ist eine Rückkehrentschei-
dung iSd Art. 3 Nr. 4 RL 2007/115/EG.

297VGH Mannheim v. 12.12.2018 – A 11 S 1923/17, BeckRS 2018,
35951; OVG Münster v. 13.5.2019 – 11 A 610/19.A, BeckRS 2019,
8955.

298VG Leipzig v. 28.3.2019 – 3 L 152/19.A, BeckRS 2019, 6761.
299VG Karlsruhe v. 27.3.2019 – A 5 K 7928/18, BeckRS 2019, 9729; aA

VG Karlsruhe v. 13.6.2019 – A 7 K 2457/19, BeckRS 2019, 19619.
300VG Karlsruhe v. 20.8.2019 – A 19 K 5742/17.
301VG Karlsruhe v. 20.8.2019 – A 19 K 5742/17 (gegen OVG Münster v.

13.5.2019 – 11 A 610/19.A, BeckRS 2019, 8955).
302 EuGH v. 19.8.2018 – C-181/16 – Gnandi. Die zeitweilig vertretene

Ansicht (VG Stade v. 30.7.2018 – 2 B 1616/18; VG Münster v. 8.10.
2018 – 9 L 976/18, BeckRS 2018, 24163; VG Frankfurt v. 26.11.2018
– 5 L 4508/18.F.A, BeckRS 2018, 33068; VG Düsseldorf v. 14.12.2018
– 11 L 3248/18.A, BeckRS 2018, 33401), auf ou-Fälle sei das Urteil
nicht anzuwenden, hatte sich mit dem EuGH-Beschluss vom 5.7.2018
– C-269/18 (C, J und S) erledigt (sa OVG Münster v. 13.5.2019 – 11 A
610/19.A, BeckRS 2019, 8955; VG Arnsberg v. 17.12.2018 – 3 L
1935/18.A, BeckRS 2018, 32632).

303VG Aachen v. 15.1.2019 – 3 L 1715/18 A, BeckRS 2019, 337; VG
Karlsruhe v. 27.3.2019 – A 5 K 7928/18, BeckRS 2019, 9729.

304VGMeiningen v. 18.1.2019 – 5 E 1536/18Me; VGMagdeburg v. 20.5.
2019 – 11 B 14/19, BeckRS 2019, 10595.

305VG Minden v. 26.3.2019 – 10 L 1297/18.A, BeckRS 2019, 4886; VG
Minden v. 16.4.2019 – 10 K 2632/17.A, BeckRS 2019, 8398.

306VGMagdeburg v. 3.6.2019 – 8 A 107/18, BeckRS 2019, 22677.
307VGMinden v. 10.12.2019 – 10 L 336/19.A, BeckRS 2019, 31326.
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tung des Rechtsschutzes [Verfahren nach § 123 VwGO;
Verzicht auf neuerliche Abschiebungsandrohung und Frist-
setzung] als mit Unionsrecht in Einklang, indem es § 71
IV, § 36 III 8 AsylG erweiternd auslegt und analog auf
Anträge nach § 123 VwGO anwendet.

Das BVerwG wird im Jahre 2020 im Rahmen einiger Revisi-
onsverfahren308 Gelegenheit haben, über die hiermit verbun-
denen Fragen zu entscheiden.

f) Rücknahmefiktion (§ 33 AsylG). Das Bundesamt hat kein
Wahlrecht zwischen der Einstellung des Verfahrens nach
§ 32 AsylG wegen Eintritts der gesetzlichen Rücknahmefik-
tion nach § 33 II Nr. 1 AsylG und der Entscheidung nach
Aktenlage gem. § 25 IV 5 und V 3 AsylG; die zwingende
Folge der fingierten Antragsrücknahme bei Nichtbetreiben
des Verfahrens begründet vielmehr bei Vorliegen der Vo-
raussetzungen eine Pflicht zur Einstellung des Verfahrens.309

§ 33 AsylG knüpft die Antragsrücknahmefiktion an eine
qualifizierte Mitwirkungsverletzung. Sie muss aber tatsäch-
lich vorliegen. Ein Asylantrag eines in Deutschland gebore-
nen Kindes unter 6 Jahren kann nicht auf der Grundlage von
§ 33 I, II Nr. 1, V AsylG wegen Nichterscheinens des gesetz-
lichen Vertreters zur Anhörung eingestellt werden, weil von
einer Anhörung in diesem Fall gem. § 24 I 6 AsylG abzuse-
hen ist, die Nichtteilnahme an der Anhörung mithin keine
Mitwirkungspflicht verletzt.310 Die Antragsrücknahme bei
Nichtbetreiben nach § 33 AsylG wird nur fingiert, wenn auf
die Rechtsfolgen schriftlich und gegen Empfangsbekenntnis
hingewiesen worden ist. Jedenfalls bei nicht anwaltlich ver-
tretenem Schutzsuchenden soll eine Rechtsfolgenbelehrung
allein in deutscher Sprache nicht ausreichen.311 Die Ersatz-
zustellung durch Einlegen in den Briefkasten der Kanzlei des
von dem Ausländer bevollmächtigten Rechtsanwalts nach
§ 3 II 1 VwZG iVm § 180 ZPO genügt den Anforderungen
an eine Empfangsbestätigung iSd § 33 IV AsylG.312

g) Folge-/Zweitantragsverfahren. Bei einem Folgeantrag
(§ 71 AsylG) ist es grundsätzlich unerheblich, aus welchen
Gründen der Erstantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist;
selbst die Unanfechtbarkeit nach fingierter Klagerücknahme
(§ 81 AsylG) reicht aus. Im Schrifttum wird aber vertreten,
dass in eine Sachprüfung einzutreten sei, wenn der frühere
Asylantrag gem. § 29 I Nr. 1 AsylG (oder seiner Vorgänger-
vorschrift) unzulässig war, weil hiernach ein anderer Mit-
glied- oder Vertragsstaat für die Durchführung des Asylver-
fahrens zuständig war, aber aus unterschiedlichen Gründen
eine Überstellung in diesen Staat nicht erfolgt ist.313 Das
OVG Bautzen314 teilt dies jedenfalls dann nicht, wenn es der
Betroffene durch eigenes Verhalten erreicht hat, dass eine
Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat nicht mehr
möglich ist. Ein Asylfolgeantrag liegt selbst dann vor, wenn
die Rücknahme des Erstantrags vor Anhörung des Auslän-
ders erfolgte.315

Ein Zweitantragsverfahren (§ 71 a AsylG) setzt voraus, dass
das Erstverfahren in einem erfassten Staat erfolglos abge-
schlossen ist;316 bloße Mutmaßungen reichen hierfür
nicht.317 Das Bundesamt hat dies verlässlich zu klären; eine
fehlende Aufklärung soll zu seinen Lasten gehen.318 Maß-
geblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob ein in
einem anderen Mitgliedstaat durchgeführtes Asylverfahren
iSv § 71 a I AsylG erfolglos abgeschlossen ist, ist der Zeit-
punkt des Zuständigkeitsübergangs auf die Bundesrepublik
Deutschland.319 Entscheidend ist, dass ein erfolglos abge-
schlossenes Erstverfahren vorliegt; es ist grundsätzlich nicht
die Aufgabe des Bundesamts nachzuprüfen, ob das Asylver-
fahren in dem sicheren Drittstaat ordnungsgemäß durch-

geführt und rechtlich zutreffend beschieden worden ist, zu-
mal der Schutzsuchende etwaige Verstöße in dem Rechts-
schutzsystem des betreffenden Staats hätte geltend machen
können und müssen.320

Für die Feststellung, ob ein Erstverfahren erfolglos abge-
schlossen ist, sieht das VG Hamburg321 die Einholung eines
so genannten „info-request“ nach Art. 34 Dublin III-VO als
grundsätzlich geeignet und hinreichend. Aus der Rechtspre-
chung des BVerwG322 ergibt sich für den Regelfall Gegen-
teiliges nicht; weiterer Nachforschungen bedarf es erst dann,
wenn die Aussagekraft der Antwort auf den „info-request“
substanziiert erschüttert ist. Angaben des Ausländers selbst
zum Verlauf des in einem anderen Mitgliedstaat durch-
geführten Asylverfahrens bilden in aller Regel keine hinrei-
chend verlässliche Tatsachenbasis für eine Zulässigkeitsent-
scheidung nach § 71 a AsylG.323 Die teils fehlende oder un-
zureichende Kooperationsbereitschaft sowohl der Schutz-
suchenden als auch der erstentscheidenden Staaten,
Auskunft zu den Einzelheiten des Asylverfahrens zu offen-
baren, erschwert dem Bundesamt ebenso wie den Gerichten,
die Voraussetzungen des § 71 a AsylG zuverlässig festzustel-
len. Bei den notwendigen Aufklärungsmaßnahmen sind vor-
nehmlich die Verfahrensbeteiligten und die ihnen offenste-
henden Möglichkeiten in den Blick zu nehmen; ihnen ist
abzuverlangen und zuzumuten, diese auch auszuschöpfen. In
dem Urteil vom 21.11.2017 ist zudem klargestellt, dass ein
bloßes, unsubstanziiertes Bestreiten substanzieller Anhalts-
punkte für die erfolglose Durchführung eines Asylverfahrens
nicht ausreicht, um die gesteigerten Aufklärungspflichten
auszulösen.

Umstritten ist, ob die Erstreckung des Zweitantragsverfah-
rens auf Staaten, die – wie etwa die Schweiz – nicht der
Europäischen Union angehören, mit Unionsrecht in Einklang
steht; jedenfalls Art. 33 II Buchst. d RL 2013/32/EU setze
voraus, dass sowohl der „frühere“ als auch der „weitere“
Antrag auf internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat
gestellt wurden.324 Aus Sicht des VG Karlsruhe325 hingegen
sind auch erfolglose Asylanträge in der Schweiz erfasst, und
zwar unabhängig davon, ob das schweizerische Asylverfah-
ren die Prüfung subsidiären Schutzes vorsieht, zumal die
Einbindung der Schweiz in das Dublin III-System klarstellt,
dass die Europäische Union schweizerische Asylverfahren
für gleichwertig halte.

308 BVerwG v. 20.2.2020 – 1 C 1/19 ua.
309 BVerwG v. 15.4.2019 – 1 C 46/18, NVwZ 2019, 1532 Ls. = BeckRS

2019, 11017.
310VG Regensburg v. 16.5.2019 – RN 14 S 19.31006, BeckRS 2019,

9528.
311VG Berlin, 17.12.2019 – 19 L 595/19 A.
312VG Hannover v. 17.9.2019 – 7 A 3887/17, BeckRS 2019, 23434.
313 Funke-Kaiser in GK AsylG, § 71 Rn. 57.
314OVG Bautzen v. 29.8.2019 – 3 A 770/17.A, BeckRS 2019, 23497.
315VG Göttingen v. 17.9.2019 – 2 A 557/17, BeckRS 2019, 21771.
316 BVerwG v. 14.12.2016 – 1 C 4/16, BVerwGE 157, 18 = BeckRS 2016,

111567; VG Hamburg v. 20.7.2018 – 8 AE 3383/18, BeckRS 2018,
36597.

317VGMeiningen v. 18.1.2019 – 5 E 1536/18Me.
318VGMünster v. 29.5.2019 – 6 a 3083/18 A.
319VG Hannover v. 7.2.2019 – 3 B 217/19, BeckRS 2019, 2114 (in

BVerwG v. 14.12.2016 – 1 C 4/16, BVerwGE 157, 18 = BeckRS 2016,
111567 offengelassen); VG Magdeburg v. 24.7.2019 – 2 B 219/19,
BeckRS 2019, 25882.

320VGMünster v. 10.4.2019 – 11 L 294/19.A, BeckRS 2019, 6817.
321VG Hamburg v. 15.1.2019 – 1 A 7299/16, BeckRS 2019, 9354.
322 BVerwG v. 21.11.2017 – 1 C 39/16, BVerwGE 161, 1 = BeckRS 2017,

139297.
323VG Meiningen v. 18.1.2019 – 5 E 1536/18 Me; VG München v. 23.8.

2017 – M 21 S 17.43254, BeckRS 2017, 122809.
324VGMinden v. 13.9.2019 – 10 L 1000/19 A, BeckRS 2019, 21029.
325VG Karlsruhe v. 13.3.2019 – A 1 K 3235/16, BeckRS 2019, 11594.
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Sachliche Voraussetzung für ein Zweitverfahren ist neben
der Zuständigkeit der Bundesrepublik Deutschland, dass
sich die der Entscheidung der ausländischen Behörden/Ge-
richte zugrunde liegende Sach- und Rechtslage zugunsten des
betroffenen Asylbewerbers geändert hat (§ 51 I VwVfG); die
Behörde hat kein Wahlrecht, ob sie den Asylantrag zur Sache
abschlägig bescheidet oder als unzulässig zurückweist.326

Nach erfolglosem Folge-/Zweitantrag, der nach § 29 I Nr. 5
AsylG als unzulässig abgewiesen worden ist, ergeht regel-
mäßig keine neuerliche Abschiebungsandrohung und kann
die Abschiebung aufgrund der im Asylerstverfahren ergange-
nen vollziehbaren Abschiebungsandrohung erfolgen. In die-
sen Fällen richtet sich der Eilrechtsschutz nach § 123
VwGO, der grundsätzlich gegen das Bundesamt zu richten
ist; Eilrechtsschutz gegen die die Vollstreckung durchführen-
de Ausländerbehörde ist nur in Ausnahmefällen wegen be-
sonderer Dringlichkeit zur Wahrung effektiven Rechtsschut-
zes zu gewähren.327 Ein solcher Ausnahmefall kann etwa
dann angenommen werden, wenn gegenüber dem Ausländer
eine konkrete Abschiebungsmaßnahme begonnen worden ist
und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet werden
kann, dass beim Bundesamt ein insoweit zuständiger und im
Außenverhältnis handlungsbefugter Bediensteter anwesend
sein wird, der eine entsprechende gerichtliche Entscheidung
umsetzen kann.328 In Betracht kommt ein solcher Ausnah-
mefall auch dann, wenn die Ausländerbehörde die Abschie-
bung so organisiert hat, dass effektiver Rechtsschutz durch
einen Eilantrag gegen das Bundesamt nicht zu erlangen ist,
etwa weil eine Mitteilung des Bundesamtes, dass vorerst
nicht abgeschoben werden darf, zu spät käme.329

Bei der Unzulässigkeitsentscheidung ist nach § 31 III 1
AsylG festzustellen, ob ein Abschiebungsverbot nach § 60 V
oder 7 S. 1 AufenthG besteht; dieser Anspruch ist im Wege
der Verpflichtungsklage geltend zu machen.330

Wurde im Rahmen eines abschlägig beschiedenen Asylerst-
verfahrens festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60
V und VII S. 1 AufenthG nicht vorliegen, sieht das VG
Mainz331 für den Antrag des Ausländers, das Verfahren
hinsichtlich der Abschiebungsverbote wieder aufzunehmen
(Folgeschutzgesuch), allein das Bundesamt für zuständig.

h) Einzelfragen/-probleme. Durch die bundesgesetzliche Be-
tretensbefugnis einer Wohnung ohne richterlichen Beschluss
zur Durchführung einer Abschiebung (§ 58 V AufenthG)
sowie die bundesgesetzlichen Durchsuchungsbefugnisse
(§ 58 VI AufenthG)332 in der Sache überholt ist die Recht-
sprechung, dass bereits das Betreten einer Unterkunft als
Durchsuchung im Sinne des Landesvollstreckungsrechts zu
werten ist, die einer Wohnung (Art. 13 GG) gilt, und daher
eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses bedarf.333

Im Rahmen eines Nichtzulassungsbeschlusses gibt das OVG
Bautzen334 zu erkennen, dass die physische Anwesenheit
eines Dolmetschers bei einer Anhörung nicht (zwingend)
erforderlich ist und der Dolmetscher auch im Wege der
Videokonferenztechnik dolmetschen kann. Die rechts- und
qualitätspolitisch umstrittene Frage der Personenverschie-
denheit von Anhörer und Entscheider beantwortet das OVG
Bautzen auch für den Fall, dass es auf die fehlende Glaub-
würdigkeit des Antragstellers ankommt, dahin, dass die
Durchführung der Anhörung beim Bundesamt nicht zwin-
gend zu den Aufgaben des Entscheiders gehört.335

Das nach Art. 18 II Buchst. c RL 2013/33/EU einzuräumen-
de Recht, dass Familienangehörige, Rechtsbeistand oder Be-
rater, Personen, die den UNHCR vertreten, und einschlägig

tätige von dem betreffenden Mitgliedstaat anerkannte Nicht-
regierungsorganisationen Zugang erhalten, um den Antrag-
stellern zu helfen, soll nicht hinreichend spezifisch sein, um
einen unionsrechtlichen, von nationaler Umsetzung un-
abhängigen Anspruch auf anlassunabhängigen Zugang zu
den Aufnahmeeinrichtungen mit einem Infobus zur Asylver-
fahrensberatung zu vermitteln.336

2. Gerichtliches Asylverfahren (Asylprozess)

a) Anfechtungs-/Verpflichtungsklage. Für die Klageart kann
es jedenfalls bei rechtsfehlerhaft unterbliebener persönlicher
Anhörung entscheidend sein, ob dies notwendig zur Auf-
hebung der (ablehnenden) Asylentscheidung führt oder ein
solcher Fehler in Anwendung des § 46 VwVfG letztlich „un-
schädlich“ ist, wenn der Schutzsuchende im Rechtsbehelfs-
verfahren Gelegenheit hatte, alle gegen eine Unzulässigkeits-
entscheidung sprechenden Umstände vorzubringen und auch
unter Berücksichtigung dieses Vorbringens in der Sache kei-
ne andere Entscheidung ergehen kann. Der EuGH hat bis-
lang die hierauf bezogene Vorlage des BVerwG337 noch
nicht beschieden. Auf Anfrage des EuGH hat das BVerwG
an dieser Vorlagefrage festgehalten und insbesondere auf die
Notwendigkeit der Klärung der Frage hingewiesen, ob in
Fällen einer unterlassenen Anhörung des Betroffenen zu den
Unzulässigkeitsgründen durch die Asylbehörde auch die Ge-
legenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme im gericht-
lichen Verfahren zur Heilung des Anhörungsmangels aus-
reicht;338 dabei hat es zu erkennen gegeben, dass bei ansons-
ten unionsrechtlich gebotener Nichtanwendung von § 46
VwVfG die Möglichkeit einer persönlichen Anhörung jeden-
falls in einem gerichtlichen Verfahren zwingend ist; dies
kommt auch im Eilverfahren nach § 36 III AsylG jedenfalls
dann in Betracht, wenn sich ein Antragsteller auf den Ver-
fahrensfehler einer unzureichenden Gelegenheit zur Anhö-
rung im behördlichen Verfahren beruft oder dieser sich klar
aus den Akten ergibt und das Gericht den Antrag ablehnen
will.

Hat das Bundesamt eine Sachentscheidung getroffen, ob-
wohl es das Asylverfahren nach § 33 AsylG hätte einstellen
müssen, besteht ein Rechtsschutzbedürfnis für eine isolierte
Anfechtung der Sachentscheidung.339

326VG Schwerin v. 22.3.2019 – 15 A 4409/17 As SN, BeckRS 2019, 5873.
327VGH Kassel v. 13.9.2018 – 3 B 1712/18.A, NVwZ-RR 2019, 342;

VGH Mannheim v. 29.11.2018 – 12 S 2504/18, BeckRS 2018, 32545;
OVG Koblenz v. 14.1.2019 – 7 B 11544/18, NVwZ-RR 2019, 790 Ls.
= BeckRS 2019, 371.

328VGHMannheim v. 29.11.2018 – 12 S 2504/18, BeckRS 2018, 32545.
329OVG Koblenz v. 14.1.2019 – 7 B 11544/18, NVwZ-RR 2019, 790 Ls.

= BeckRS 2019, 371.
330OVG Bautzen v. 25.10.2018 – 5 A 806/17.A, BeckRS 2018, 35108.
331VG Mainz v. 25.3.2019 – 4 L 99/19. MZ, BeckRS 2019, 8330; sa

VGH Kassel v. 14.12.2006 – 8 Q 2642/06.A, BeckRS 2006, 136658;
OVG Lüneburg v. 1.11.2004 – 8 ME 254/04, BeckRS 2004, 25406;
OVG Bautzen v. 19.6.2001 – 3 BS 336/00, NVwZ-Beil. I 2002, 93.

332 Eingefügt zum 21.8.2019 durch Gesetz v. 15.8.2019, BGBl. I 2019,
1294.

333VG Hamburg v. 15.2.2019 – 9 K 1669/18, BeckRS 2019, 4385; gegen
eine Durchsuchungserlaubnis zur Nachtzeit zum Zwecke der Abschie-
bung s. VG Koblenz v. 29.8.2019 – 3 N 930/19.

334OVG Bautzen v. 5.8.2019 – 6 A 93/18.A, BeckRS 2019, 18391).
335OVG Bautzen v. 5.8.2019 – 6 A 93/18.A, BeckRS 2019, 18391 (im

Anschluss an BVerwG v. 13.5.1996 – 9 B 174/96; VGH München v.
23.7.1997 – 24 B 96/32748, BeckRS 1997, 25163; v. 5.2.2018 – 11 ZB
17.31802, BeckRS 2018, 1338; sa VGH Mannheim v. 31.1.2017 – A
91047/16).

336VGHMünchen v. 6.6.2019 – M 30 K 18.876.
337 BVerwG v. 27.6.2017 – 1 C 26/16, NVwZ 2017, 1545 Ls. = BeckRS
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b) Richterliche Überzeugungsbildung/Sachverhaltsaufklä-
rung. Zu den Kernaufgaben richterlicher Tätigkeit gehört
die Feststellung und Würdigung des Sachverhaltes im Rah-
men der richterlichen Überzeugungsbildung (§ 108 VwGO).
In einem Verfahren, in dem das VG in der Frage, ob bei
Wehrdienstentziehung in Syrien eine drohende Verfolgung
an einen Verfolgungsgrund anknüpft, auf die (seinerzeitige)
Rechtsprechung des übergeordneten Obergerichts verweist,
dann im Einzelnen ausführt, dass und aus welchen Gründen
diese Bewertung gewichtigen Bedenken begegne und wenig
Überzeugungskraft habe, es sich schließlich dieser aber un-
ter Zurückstellung dieser Bedenken „aus Gründen der Ein-
heit der Rechtsordnung“ anschließt, hat das BVerwG keine
dem § 108 I VwGO genügende richterliche Überzeugungs-
bildung mehr gesehen. Hieran fehle es, wenn aufgrund
widersprüchlicher tatsächlicher Feststellungen des Tatsa-
chengerichts offenbleibe, von welchem Sachverhalt das Ge-
richt im Rahmen seiner Sachverhalts- und Beweiswürdigung
ausgehe.340

Die Pflicht eigenständiger richterlicher Überzeugungsbil-
dung stehe einer Übernahme der Feststellungen und Be-
wertungen eines anderen, gar des im Instanzenzug überge-
ordneten Obergerichts kraft eigenen Ratschlusses auch
dann nicht entgegen, wenn dafür Bedenken und Gegen-
argumente zu überwinden seien; die ständige (Selbst-)Über-
prüfung der eigenen Bewertung in Auseinandersetzung mit
entgegenstehenden Ansichten und Bewertungen sei auch
Teil qualitätvoller richterlicher Überzeugungsbildung. Der
Wertungsrahmen, den die tatrichterliche Überzeugungsbil-
dung eröffne, lasse Raum auch für die Überwindung mög-
licher Zweifel zugunsten anderweitiger, rational ebenfalls
nachvollziehbarer Feststellungen und Wertungen und ge-
biete dabei die argumentative Auseinandersetzung auch
mit diesen; in dem so gezogenen Wertungsrahmen komme
dem Aspekt der Rechtssicherheit und Rechtseinheit argu-
mentativ durchaus erhebliches Gewicht zu. Die „Einheit
der Rechtsordnung“ erlaube aber nicht, sich vordergründig
einer höchst- oder obergerichtlichen Rechtsprechung und
deren zugrunde liegenden Bewertungen anzuschließen, oh-
ne eine entgegenstehende eigene Überzeugung aufzugeben
– und so neuerlichen Anlass zu einer Überprüfung der
höchst- oder obergerichtlichen Rechtsprechung zu ge-
ben.341

Das BVerfG342 bekräftigt seine Rechtsprechung,343 nach der
der verfahrensrechtlichen Sachaufklärungspflicht (§ 86 I
VwGO) verfassungsrechtliches Gewicht zukommt, wenn es
um die Beurteilung der Aufnahmebedingungen in einem
Drittstaat als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
iSd Art. 2 II 1 GG/Art. 4 GRCh/Art. 3 EMRK geht; hier-
nach kann es sowohl verfassungsrechtlich als auch europa-
344 und konventionsrechtlich geboten sein, dass sich die zu-
ständigen Behörden und Gerichte vor der Rückführung eines
Asylsuchenden in einen anderen Staat über die dortigen Ver-
hältnisse informieren und gegebenenfalls Zusicherungen der
zuständigen Behörden einholen.

Für das Beweismaß in Bezug auf die Veränderungen tatsäch-
licher Verhältnisse im Herkunftsstaat sieht es das
BVerwG345 als acte clair, dass die Feststellung einer all-
gemeinen Änderung der innenpolitischen Verhältnisse im
Heimatland nicht erst dann als „stichhaltiger Grund“ iSd
Art. 4 IV RL 2011/95/EU für die Widerlegung der Verfol-
gungsvermutung herangezogen werden kann, wenn auch die
Dauerhaftigkeit dieser Änderung im Sinne des dazu bei der
Bestimmung des Wegfalls der Umstände im Rahmen des

Art. 11 II RL 2011/95/EU entwickelten Grundsätze fest-
gestellt wird.

Im Asylverfahren werden vielfach Äußerungen von Sachver-
ständigen/sachkundigen Stellen im Rahmen der umfassenden
Auswertung der Erkenntnismittel in das Verfahren einge-
führt und auch teils selbst in dem jeweiligen Verfahren einge-
holt. Das BVerwG klärt in einem Nichtzulassungs-
beschluss,346 unter welchen Voraussetzungen das Erscheinen
eines gerichtlich bestellten Sachverständigen zur Erläuterung
seines Gutachtens anzuordnen ist (§ 98 VwGO iVm
§§ 397 ff. ZPO). Dies setzt voraus, dass ein Beteiligter dies
hinreichend substanziiert beantragt, wobei sich im gericht-
lichen Asylverfahren für diesen Antrag an die Vielzahl aus-
zuwertender Erkenntnismittel angepasste, besondere Anfor-
derungen ergeben. Der mögliche Erkenntnisgewinn, der
durch die Erläuterung in der mündlichen Verhandlung er-
strebt wird, ist in hinreichender Auseinandersetzung mit den
weiteren in das Verfahren eingeführten Erkenntnismitteln zu
umreißen; auch muss der Antrag eine klare Beurteilung zu-
lassen, ob die Erläuterung eines bereits schriftlich abgegebe-
nen Gutachtens erstrebt wird oder dessen Fortschreibung,
Ergänzung oder Aktualisierung. Soweit das Gericht einen
Beweisantrag auf Einholung weiterer Auskünfte unter Beru-
fung auf eigene Sachkunde ablehnen will, muss es seine
eigene Sachkunde nachweisen, wobei der Nachweis jeden-
falls plausibel und nachvollziehbar sein muss.347 Inwieweit
im Übrigen sich die Sachkunde aus dem Gesamtinhalt der
Entscheidungsgründe und der verarbeiteten Erkenntnisquel-
len ableiten lassen muss, hängt von den Umständen des
Einzelfalls ab.

c) Klagerücknahmefiktion. Betreibt ein Kläger seine Klage
trotz Aufforderung des Gerichts länger als einen Monat
nicht, gilt diese als zurückgenommen; regelmäßig ergeht
dann ein (deklaratorischer) Einstellungsbeschluss. Der VGH
München348 zweifelt, ob eine Anhörungsrüge gegen eine
deklaratorische Verfahrenseinstellung nach § 81 S. 1 AsylG
(iVm § 92 III VwGO) statthaft ist, weil der Schutzsuchende
die Möglichkeit hat, die Fortsetzung des Verfahrens zu be-
antragen.

Besteht für eine Betreibensaufforderung nach § 81 AsylG
schon kein hinreichender Anlass, weil ein Fortbestand des
klägerischen Rechtsschutzinteresses nach den Umständen
des Falls nicht ernsthaft bezweifelt werden konnte, verletzt
die gleichwohl erfolgende Einstellung des Klageverfahrens
wegen fiktiver Klagrücknahme den grundrechtlichen An-
spruch auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 IV GG) und
zugleich das rechtliche Gehör (Art. 103 I GG);349 dies gilt
auch dann, wenn der Rechtsuchende hinreichend deutlich
sein Interesse an der Fortführung des Verfahrens zum Aus-
druck gebracht hat (hier: durch Einreichung von Unterlagen
zur Klagebegründung sowie durch Bestellung eines Rechts-
anwalts und Beantragung von Akteneinsicht innerhalb der

340 BVerwG v. 22.5.2019 – 1 C 11/18, NVwZ-RR 2019, 1018.
341 Berlit, jurisPR-BVerwG 22/2019 Anm. 5.
342 BVerfG (Kammer) v. 10.10.2019 – 2 BvR 1380/19, BeckRS 2019,

25217 (Italien/Wirkungen des „Salvini-Dekrets“).
343 BVerfG (Kammer) v. 31.7.2018 – 2 BvR 714/18, NVwZ-RR 2019,

209.
344Unter Hinweis auf EuGH v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019, 1063

Rn. 90 = NVwZ 2019, 712 mit Anm.Hruschka – Jawo.
345 BVerwG v. 17.9.2019 – 1 B 43/19, BeckRS 2019, 25714.
346 BVerwG v. 17.9.2019 – 1 B 43/19, BeckRS 2019, 25714.
347 BVerwG v. 17.9.2019 – 1 B 43/19, BeckRS 2019, 25714 (unter Hin-

weis auf BVerwG v. 19.9.2001 – 1 B 158/01, BeckRS 2001,
31351340).

348VGHMünchen v. 18.9.2018 – 20 B 18/31445, BeckRS 2018, 23725.
349 BVerfG (Kammer) v. 18.3.2019 – 2 BvR 367/19, BeckRS 2019, 5284.
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Betreibensfrist).350 § 81 AsylG ist kein Hilfsmittel zur Erle-
digung lästiger Verfahren.351

Auch dann, wenn ein Verfahrensbeteiligter pflichtwidrig un-
terlassen hat, den Wechsel seiner Anschrift unverzüglich mit-
zuteilen und er insoweit nicht erreichbar ist, soll dies ledig-
lich ein gewichtiges Indiz für den Wegfall des Rechtsschutz-
interesses darstellen und eine Gesamtschau angezeigt sein,
ob von einem Fortbestand des Rechtsschutzinteresses aus-
zugehen ist.352 Die obergerichtliche Rechtsprechung geht
indes weiter davon aus, dass der um Rechtsschutz nach-
suchende Ausländer im Asylverfahren regelmäßig durch die
nicht nur vorübergehende Aufgabe der Unterkunft ohne
Mitteilung seines aktuellen Aufenthalts an die Beklagte und
das Gericht (§ 10 I AsylG) oder zumindest an seinen Prozess-
bevollmächtigten zu erkennen gibt, dass er sich einem regu-
lären gerichtlichen Verfahren nicht mehr stellen will.353 Das
Unterlassen einer durch einen anwaltlich vertretenen Kläger
angekündigten Klagebegründung über einen längeren Zeit-
raum soll nach dem VG Kassel354 einen für eine Betreibens-
aufforderung hinreichenden Hinweis darauf darstellen, dass
der Kläger zwischenzeitlich an der Durchführung seines
Asylverfahrens kein ernsthaftes Interesse mehr hat.

Gegen den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses spricht
jedenfalls nicht, dass der Kläger seine Klage nach Verweige-
rung von Prozesskostenhilfe nicht zurücknimmt und auch
nicht auf die Anfrage antwortet, ob das Einverständnis zu
einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung erteilt
wird.355 Auch eine objektiv anlasslose, fehlerhafte Melde-
registeranfrage ist kein hinreichender Anlass für eine Betrei-
bensaufforderung.356

d) Rechtsmittel(zulassung). aa) Berufung(szulassung). Nach
§ 78 V AsylG entscheidet das OVG über einen Berufungs-
zulassungsantrag durch Beschluss, der keiner Begründung
bedarf. Eine fachgerichtliche Entscheidung über die Nicht-
zulassung der Berufung verlangt ausnahmsweise eine Be-
gründung, wenn die Zulassung des Rechtsmittels naheliegt,
weil vieles dafür spricht, dass die Voraussetzungen der Beru-
fungszulassung vorliegen, denn nur mittels einer Begründung
seien die Beteiligten und insbesondere das BVerfG in der
Lage zu überprüfen, ob das Gericht das von der Rechtsord-
nung nicht nur grundsätzlich eröffnete, sondern im konkre-
ten Fall auch naheliegende Rechtsmittel ineffektiv ge-
macht357 (und damit dem Rechtsuchenden den gesetzlichen
Richter entzogen [Art. 101 I 2 GG]) habe.358

Steht eine unionsrechtliche Zweifelsfrage im Raum, die für
das letztinstanzliche Gericht eine Vorlagepflicht nach
Art. 267 AEUV auszulösen geeignet ist, ist regelmäßig die
Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen, weil
nur so die Beachtung der Vorlagepflicht zu gewährleisten ist;
der pauschale Hinweis auf die Vorlage einer der aufgeworfe-
nen Rechtsfrage entsprechenden Frage an den EuGH durch
ein anderes Gericht genügt für sich regelmäßig nicht den an
die Darlegung des Zulassungsgrundes der grundsätzlichen
Bedeutung der Rechtssache zu stellenden Anforderungen.359

Die bloße Aneinanderreihung von Textbausteinen, die für
den Fall zumindest zu einem erheblichen Teil nicht relevant
sind, genügt dem Darlegungserfordernis einer substanziier-
ten Auseinandersetzung mit der Entscheidung des VG
nicht.360

Allzumal wegen der in § 78 III Nr. 3 VwGO auf die „abso-
luten Revisionsgründe“ beschränkten Verfahrensrüge führen
Verstöße gegen § 86 II oder 3 VwGO für sich genommen
nicht zur Zulassung der Berufung. Berufungszulassungs-
rechtlich sind sie allerdings beachtlich, wenn sie auf eine

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör weisen;
hierfür muss zur Vermeidung eines Rügeverlustes indes ein
in der mündlichen Verhandlung anwaltlich vertretener Klä-
ger vor förmlicher Schließung der mündlichen Verhandlung
auf die Bescheidung eines gestellten (unbedingten) Beweis-
antrags durch einen begründeten Beschluss dringen.361

Für den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung
einer Tatsachenfrage stellt das OVG Münster362 klar, dass
den Darlegungsanforderungen (§ 78 IV 4 AsylG) allein
durch die Behauptung nicht entsprochen wird, die für die
Beurteilung maßgeblichen Verhältnisse stellten sich anders
dar als vom VG angenommen; auch der im Flüchtlingsrecht
allgemein geltende Grundsatz der „shared duty of fact-fin-
ding“ enthebt den Asylbewerber nicht seiner Darlegungs-
obliegenheit im Zulassungsverfahren, die von ihm zumindest
verlangt, mithilfe geeigneter Erkenntnismittel eine gewisse
Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit seiner von den Fest-
stellungen des VG abweichenden Einschätzung aufzuzeigen.

Eine vom Bundesamt über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (beBPo) dem Gericht übermittelte Rechts-
mittel(begründungs)schrift ist zwar ein bestimmender
Schriftsatz, der aber wegen des besonderen Übermittlungs-
weges nicht selbst einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur bedarf; ausreichend ist, wenn das Dokument den Na-
men des Urhebers oder dessen eingescannte Unterschrift am
Textende wiedergibt.363 Die durch einen ablehnenden Be-
schluss eintretende Rechtskraft und Unanfechtbarkeit wird
bei Stattgabe auf nachträglichen Wiedereinsetzungsantrag
rückwirkend beseitigt, weil dies den vorangehenden Be-
schluss gegenstandslos werden lässt.364

bb) Beschwerdeausschluss (§ 80 AsylG). Weiterhin gespal-
ten ist die obergerichtliche Spruchpraxis zur Frage, ob der
Beschwerdeausschluss in Asylverfahren nach § 80 AsylG
auch dann greift, wenn der auf Asylrecht beruhenden Ab-
schiebungsandrohung mit Gründen entgegengetreten wird,
die ihre Grundlage im Ausländerrecht haben. Der VGH
Kassel hält an seiner Rechtsprechung365 fest, die auch in
diesen Fällen eine Streitigkeit iSd § 80 AsylG annimmt, da

350 BVerfG (Kammer) v. 5.3.2019 – 2 BvR 12/19, BeckRS 2019, 3528.
351OVG Bautzen v. 15.2.2019 – 4 A 1013/18.A, BeckRS 2019, 26059

(das indes auch bei fehlerhafter Anwendung keine Möglichkeit der
Berufungszulassung sieht).

352 BVerfG (Kammer) v. 18.3.2019 – 2 BvR 367/19, BeckRS 2019, 5284
(unter Hinweis auf BVerwG v. 12.4.2001 – 8 B 2/01, NVwZ 2001,
918).

353OVG Weimar v. 6.6.2019 – 3 ZKO 412/18, NVwZ-RR 2019, 1071
Ls. = BeckRS 2019, 20708.

354VG Kassel v. 14.2.2019 – 3 K 6342/17. KS.A, BeckRS 2019, 2888
(unter Hinweis auf VGH Kassel v. 3.7.1996 – 13 ZU 2749/95; VG
Kassel v. 21.11.2016 – 3 K 1285/16. KS.A, BeckRS 2016, 115964).

355OVGMünster v. 31.10.2019 – 9 A 2047/18.A, BeckRS 2019, 26865.
356OVG Münster v. 8.8.2019 – 4 A 3086/19.A, BeckRS 2019, 17963

(fehlerhafte Schreibweise des Vornamens bei Abfrage).
357 BVerfG v. 21.3.2012 – 1 BvR 2365/11, BVerfGK 19, 364 = GRUR

2012, 601 = GRUR-Prax 2012, 220 = NJW 2012, 1715.
358 BVerfG (Kammer) v. 10.7.2019 – 2 BvR 1545/14, BeckRS 2019,

18031 (im maßgeblichen Zeitpunkt – Juni 2014 – habe eine Berufungs-
zulassung wegen grundsätzlicher Bedeutung der Tatsachenfrage nahe-
gelegen, ob Wehrdienstentzieher in Syrien aus flüchtlingsrechtlich rele-
vanten Gründen verfolgt seien).

359OVG Lüneburg v. 13.9.2018 – 10 LA 349/18, BeckRS 2018, 22611;
zu den Darlegungsanforderungen sa OVG Bremen v. 7.10.2019 – 1 LA
213/19, BeckRS 2019, 25678.

360OVG Bremen v. 8.10.2019 – 1 LA 194/19, BeckRS 2019, 25670.
361OVGMünster v. 20.12.2018 – 9 A 3148/17.A, BeckRS 2018, 34628.
362OVGMünster v. 8.2.2019 – 13 A 1776/18.A, BeckRS 2019, 1364.
363VGHMannheim v. 4.3.2019 – A 3 S 2890/18, NJW 2019, 1543.
364OVGWeimar v. 13.8.2019 – 3 ZKO 578/19, BeckRS 2019, 25834.
365 Seit VGH Kassel, Beschl. v. 20.1.1998 – 13 Rn. 3765/97; sa Beschl. v.

23.8.2018 – 7 D 1498/18.A, BeckRS 2018, 21916; v. 18.6.2019 – 9 B
1165/19, BeckRS 2019, 15215.
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die Aussetzung der Abschiebung begehrt wird, die der
Durchsetzung der asylrechtlich begründeten Ausreisepflicht
dient.366 Dies sieht die wohl überwiegende Ansicht der
Obergerichte367 anders, die darauf abstellt, ob die begehrte
oder angefochtene Maßnahme ihre rechtliche Grundlage im
Asylgesetz hat und nicht (vorrangig) darauf, welche Behörde
die Maßnahme erlassen oder deren Erlass abgelehnt hat.

In Randbereichen immer wieder strittig bleibt, welche Ent-
scheidungen als Rechtsstreitigkeiten nach dem AsylG den
Beschwerdeausschluss dem § 80 AsylG unterliegen. Er er-
fasst nicht nur das Hauptsacheverfahren, sondern auch alle
gerichtlichen Entscheidungen in selbstständigen und un-
selbstständigen Nebenverfahren im Zusammenhang mit dem
gerichtlichen Asylverfahren.368 Hierfür maßgeblich ist der
geltend gemachte Anspruch im jeweiligen Verfahren als Teil
des verwaltungsprozessualen Streitgegenstands; es geht da-
rum, ob die begehrte Maßnahme oder Entscheidung ihre
rechtliche Grundlage im Asylgesetz findet.369

Hiernach keine Streitigkeit nach dem Asylgesetz soll in Fäl-
len vorliegen, in denen der Antragsteller die Aussetzung der
Abschiebung durch die Ausländerbehörde begehrt, die ihre
rechtliche Grundlage in § 60 a II AufenthG findet, und zwar
ungeachtet dessen, dass der Ausländerbehörde und auch
dem VG im Verfahren nach § 123 VwGO auf Aussetzung
der Abschiebung eine Prüfung der Rechtmäßigkeit einer
vom Bundesamt erlassenen Abschiebungsandrohung ein-
schließlich der Ausreisefristsetzung und mit ihr einhergehen-
der Informationspflichten entzogen ist. Der 9. Senat des
VGH Kassel370 hält demgegenüber an seiner ständigen
Rechtsprechung fest, wonach die Beschwerde gegen eine
Entscheidung über die Untersagung einer Abschiebemaß-
nahme, die auf der Grundlage der Abschiebungsandrohung
in einem ablehnenden Bescheid des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge durchgeführt wird, wegen § 80 AsylG
unzulässig ist.

Weil sich deren Beantwortung nach § 63 I und IV AsylG
richtet, handelt es sich bei der Frage, ob eine Bescheinigung
über die Aufenthaltsgestattung auszustellen oder einzuziehen
ist, um eine asylrechtliche Streitigkeit.371

Weiterhin umstritten ist, ob § 80 AsylG nach der „lex poste-
rior“-Regel durch die zum 1.8.2013 in Kraft getretene Neu-
fassung des § 1 III RVG verdrängt wurde oder – was die
wohl überwiegende Rechtsprechung372 annimmt – als spe-
ziellere Vorschrift vorgeht.

e) (ausgewählte) Einzelfragen/-Probleme. Die deutsche
Rechtsordnung misst der Wahrung des gesetzlichen Richters
hohe Bedeutung bei. Die Übertragung auf den Einzelrichter
ist nicht an die Person des bei der Beschlussfassung ge-
schäftsplanmäßig zuständigen Kammermitglieds gebunden,
so dass bei dessen Ausscheiden das nach dem Geschäftsver-
teilungsplan der Kammer nunmehr zuständige Mitglied an
seine Stelle tritt;373 dabei ist die Verwendung der weiblichen
Form in einem Einzelrichterübertragungsbeschluss ein un-
schädlicher nachrichtlicher Hinweis auf die bei seinem Erlass
bestehende Zuständigkeit einer Berichterstatterin.

Ein Anspruch auf Verkündung des Urteils soll im Asylver-
fahren nicht aus Art. 6 I EMRK folgen,374 dessen Anwend-
barkeit im Asylverfahren überwiegend verneint wird.375

Auch die Art. 6 EMRK nachgebildete, aber nicht auf Strei-
tigkeiten in Bezug auf zivilrechtliche Ansprüche und Ver-
pflichtungen sowie strafrechtliche Anklagen beschränkte Re-
gelung des Art. 47 GRCh soll kein Recht auf eine öffentliche
Verkündung des Urteils verleihen, weil danach jede Person

lediglich ein Recht darauf hat, dass ihre Sache öffentlich
verhandelt wird.376

Zur mündlichen Verhandlung ist regelmäßig ein Sprachmitt-
ler zu laden. Einen Ausnahmefall sieht das VG Kassel,377

wenn im Termin zur mündlichen Verhandlung nur Rechts-
fragen zu klären sind, nach einem ablehnenden Eilbeschluss
kein entgegenstehender Vortrag mehr erfolgt ist oder nicht
zu erwarten ist, dass Verständigungsschwierigkeiten auftre-
ten; weist das Gericht mit der Ladung darauf hin, dass es
keinen Dolmetscher zum Termin lädt, muss der Kläger of-
fenlegen, wenn er auch ohne die Anordnung persönlichen
Erscheinens an der mündlichen Verhandlung teilnehmen will
und einen Dolmetscher benötigt. Bei ordnungsgemäßer La-
dung über den Prozessbevollmächtigten ist es dessen Sache,
geltend zu machen, dass eine persönliche Anhörung des Klä-
gers erforderlich ist.378

Eine bloße Bezugnahme iSv § 77 II AsylG genügt dem Be-
gründungserfordernis nicht, wenn die Begründung des ange-
fochtenen Bescheids sich nicht zu allen Teilen des im gericht-
lichen Verfahren verfolgten Klagebegehrens verhält oder
wenn das Vorbringen des Klägers im gerichtlichen Verfah-
ren, sei es durch schriftliche Klagebegründung, sei es im
Rahmen der mündlichen Verhandlung in wesentlicher Hin-
sicht ergänzt worden ist; geht das Gericht auf diesen wei-
teren Vortrag nicht gesondert ein, kann dies auf einen nach
§ 78 III Nr. 3 AsylG rügefähigen Verfahrensfehler in Form
eines Gehörsverstoßes (§ 138 Nr. 3 VwGO) oder Begrün-
dungsmangels (§ 138 Nr. 6 VwGO) schließen lassen.379

Die Regelung, dass nach Ablauf der Frist zur freiwilligen
Ausreise dem Ausländer der Termin der Abschiebung nicht
angekündigt werden darf (§ 59 I 8 AufenthG), sieht der
VGH München380 als mit Art. 19 IV GG vereinbar, weil sie
in aller Regel der Einholung einstweiligen Rechtsschutzes
nicht entgegenstehe.

366VGH Kassel v. 17.10.2019 – 4 B 1953/19, BeckRS 2019, 32546; v.
7.10.2019 – 6 B 2277/19.A, BeckRS 2019, 28153.

367 S. etwa OVG Lüneburg v. 13.9.2016 – 13 PA 151/16, NVwZ 2016,
1742; v. 27.2.2018 – 13 OA 40/18, BeckRS 2018, 2556;OVGMünster
v. 8.6.2017 – 4 E 379/17.A, BeckRS 2017, 115913; VGH München v.
4.1.2016 – 10 C 15.2105, BeckRS 2016, 40755; Beschl. v. 9.12.2015 –
21 CS 30249; VGH Kassel v. 23.7.2019 – 3 B 1160/19, BeckRS 2019,
18996; VGH Mannheim v. 18.12.2018 – 11 S 2125/18, NVwZ-RR
2019, 752 Ls. = BeckRS 2018, 34101; OVG Berlin-Brandenburg v.
1.6.2017 – OVG 3 S 37.17, BeckRS 2017, 112900.

368OVG Weimar v. 24.1.2019 – 3 VO 783/18, BeckRS 2019, 3175
(Gegenstandswertfestsetzung).

369VGH Mannheim v. 18.12.2018 – 11 S 2125/18, NVwZ-RR 2019, 752
Ls. = BeckRS 2018, 34101; sa OVG Lüneburg v. 13.9.2016 – 13 PA
151/16, NVwZ 2016, 1742; VGH München v. 4.1.2016 – 10 C
15.2105, BeckRS 2016, 40755.

370VGH Kassel v. 18.6.2019 – 9 B 1165/19, BeckRS 2019, 15215; s.
bereits Beschl. v. 27.11.2018 – 9 B 2180/18; v. 27.7.1995 – 12 TG
2342/95, NVwZ-Beil. 1995, 67; sa VGH Kassel v. 23.7.2019 – 3 B
1160/19, BeckRS 2019, 18996 (Eine Streitigkeit nach dem Asylgesetz
liegt nicht vor, wenn der auf asylrechtlicher Grundlage angedrohten
Abschiebung mit Duldungsgründen nach § 60 a II AufenthG entgegen-
getreten wird).

371OVG Berlin-Brandenburg v. 23.1.2019 – OVG 3 M 41.18, BeckRS
2019, 450; v. 1.6.2017 – OVG 3 S 37.17, BeckRS 2017, 112900; OVG
Lüneburg v. 27.2.2018 – 13 OA40/18, BeckRS 2018, 2556.

372OVG Münster v. 27.2.2019 – 13 E 939/18.A, BeckRS 2019,
2954mwN.

373OVGMünster v. 16.5.2019 – 6 A 1534/19.A, BeckRS 2019, 9534.
374OVG Lüneburg v. 10.7.2019 – 10 LA 35/19, BeckRS 2019, 13968.
375 BVerwG v. 21.3.2000 – 9 C 39/99, BVerwGE 111, 69 = NVwZ 2000,

1040 mwN. = NJW 2000, 3368 Ls.
376OVG Lüneburg v. 10.7.2019 – 10 LA 35/19, BeckRS 2019, 13968.
377VG Kassel v. 14.8.2019 – 1 K 868/19. KS.A, BeckRS 2019, 23312.
378OVGMünster v. 13.11.2019 – 4 A 3580/19.A, BeckRS 2019, 31340.
379OVGMünster v. 8.5.2019 – 9 A 1619/19.A, BeckRS 2019, 8967.
380VGH München v. 19.6.2019 – 19 CE 19.329, BeckRS 2019, 15372; sa

VGHMünchen v. 17.7.2018 – 19 CE 18.1210, BeckRS 2018, 26784.
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Im Änderungsverfahren nach § 80 VII VwGO ist Prüfungs-
maßstab allein, ob nach der Sach- und Rechtslage im Ent-
scheidungszeitpunkt – abweichend von der im Ursprungsver-
fahren erfolgten Bewertung – nunmehr die Anordnung bzw.
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Haupt-
sacherechtsbehelfs geboten ist; dabei geht es nicht um die
ursprüngliche Richtigkeit der im vorangegangenen Verfah-
ren getroffenen Entscheidung, sondern um den Fortbestand
der im Aussetzungsverfahren getroffenen Entscheidung.381

Das BVerwG382 stellt klar, dass sich die Gerichtskostenfrei-
heit von Streitigkeiten nach dem Asylgesetz (§ 83 b AsylG)
auf sämtliche gerichtlichen Verfahren in allen Instanzen er-
streckt und auch dann greift, wenn das konkret eingelegte
Rechtsmittel nicht statthaft ist.

IV. Nationaler Abschiebungsschutz (§ 60 Abs. 5 und
7 S. 1 AufenthG)

Für den nationalen Abschiebungsschutz wegen einer prekär-
grenzwertigen humanitären Lage im Herkunftsstaat kommt
es maßgeblich auf die sorgfältige, zutreffende und hinrei-
chend differenzierte Erfassung und Bewertung der Verhält-
nisse im Herkunftsstaat an. Hierzu ergehen die meisten Ent-
scheidungen zum nationalen Abschiebungsschutz. Hier gibt
es in der Darstellung von Entscheidungen „Unschärfen“ im
Rahmen der Abgrenzung zwischen dem subsidiären Schutz,
der Anerkennung nationalen Abschiebungsschutzes nach
§ 60 V AufenthG iVm Art. 3 EMRK wegen prekärer huma-
nitärer Lage und der Anerkennung eines Abschiebungsver-
botes wegen „Extremgefahr“, welche die Sperrwirkung des
§ 60 VII 6, § 60 a I AufenthG aus verfassungsrechtlichen
Gründen383 überwindet.384 Sie werden durch gewisse Un-
schärfen in der Rechtsprechung des EGMR zu den Voraus-
setzungen, unter denen eine prekäre humanitäre Lage Art. 3
EMRK-widrig wird, und eine mitunter tendenziell „dyna-
mische“ Auslegung des Art. 3 EGMR/Art. 4 GRCh in der
Asylrechtsprechung anderer Mitgliedstaaten verstärkt; die
neuere EuGH-Rechtsprechung385 setzt hier ungeachtet des-
sen, dass Art. 4 GRCh im Einklang mit Art. 3 EGMR aus-
zulegen ist (Art. 52 III GRCh), einen gewissen Gegenakzent.
Eine revisionsgerichtliche Bewältigung dieses Problems
scheitert jedenfalls an der fehlenden Tatsachenkompetenz
des BVerwG, mit deren rechtspolitisch geforderter386 Ein-
führung bis auf Weiteres nicht zu rechnen ist.

Für die Aufbereitung des Erkenntnismaterials kann es ent-
scheidungserheblich darauf ankommen, in welcher Situation
die Rückkehr erfolgt. Das BVerwG387 hat für die oberge-
richtlich umstrittene388 Frage, ob bei der Rückkehrprognose
durch das Bundesamt auch zu berücksichtigen ist, dass im
Kleinfamilienverband im Bundesgebiet lebende Ausländer
gleichzeitig um Schutz nachsuchen, seine frühere Rechtspre-
chung teilweise aufgegeben. Für die Rückkehrprognose ist
insoweit weiterhin im Ansatz davon auszugehen, dass nur
dem jeweils Einzelnen drohende Gefahren erheblich sind,
nicht solche, die Dritten drohen;389 es gibt keinen dem Fami-
lienasyl (§ 26 AsylG) entsprechenden „Familienabschie-
bungsschutz“.

Für die Prognose, welche Gefahren einem Ausländer bei
Rückkehr in den Herkunftsstaat drohen, ist indes eine zwar
notwendig hypothetische, aber doch realitätsnahe Rückkehr-
situation zugrunde zu legen und im Regelfall von einer ge-
meinsamen Rückkehr im Familienverband auszugehen.390

Hieran hält das BVerwG fest. Aufgegeben wird indes die
Rückausnahme in Fällen, in denen einzelnen Familienmit-
gliedern bestandskräftig Abschiebungsschutz oder sonst ein
gesichertes Bleiberecht zuerkannt worden ist,391 weil nicht

davon auszugehen ist, dass im Interesse einer gemeinsamen
Rückkehr ein gesichertes Bleiberecht aufgegeben werde.392

Denn es ist – so das BVerwG393 – davon auszugehen, dass
eine schutzwürdige, auch tatsächlich „gelebte“ Kernfamilie
entweder nicht oder nur im Familienverband zurückkehren
werde; ob Art. 6 GG/Art. 8 EMRK/Art. 7 GRCh einer Tren-
nung der in familiärer Gemeinschaft lebenden Kernfamilie
entgegenstehen, hat das Bundesamt im Rahmen einer Inzi-
dentprüfung zu beachten.

Für die individuelle Gefahrenprognose sind dabei auch Ge-
fährdungssteigerungen aus den „Versorgungslasten“ für na-
he Familienangehörige beachtlich. Steht ein Familienmitglied
vor der Alternative, entweder unter Verletzung seiner Fami-
lienobliegenheiten zunächst vollständig seine eigene Existenz
(hinreichend) zu sichern und dafür auch die tatsächliche
Existenzgefährdung oder eine konventionswidrige Situation
der von ihm abhängigen Angehörigen in Kauf zu nehmen
oder unter dem Eindruck der in ihrer Existenz gefährdeten
Familienmitglieder auf die hinreichende Sicherung der eige-
nen Existenz durch „Teilen“ mit Familienangehörigen auch
dann zu verzichten, wenn dies zu einer konkret drohenden
Verletzung von Leib, Leben oder der Freiheit der eigenen
Person führt, handelt es sich daher nicht um eine „freiwillige
Selbstgefährdung“, die eine „außergewöhnliche Notlage“
iSd Art. 3 EMRK ausschließt. Art. 6 I GG schützt die Fami-
lie (auch) als Solidar-, Betreuungs- und Unterstützungsver-
band; bei einer familiären Lebensgemeinschaft als Verant-
wortungs- und Einstehensgemeinschaft kann ein gegenseiti-
ges Einstehen in den Not- und Wechselfällen des Lebens
erwartet werden.

Diese Rechtsprechung ist ergangen zu und relevant vor allem
für Abschiebungen in den Herkunftsstaat. Die Berücksichti-
gung des bestehenden Familienverbandes kommt aus meiner,
durch BVerwG-Rechtsprechung nicht gedeckten Sicht aber
auch bei Unzulässigkeitsentscheidungen in Betracht, bei de-
nen wegen prekärer Aufnahmebedingungen eine Art. 4
GRCh-widrige Behandlung ernsthaft zu besorgen ist. Für die
Abschiebungsanordnung nach § 34 a AsylG folgt diese Be-
rücksichtigung bereits daraus, dass diese Anordnung nur
ergehen soll, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden
kann; dies gebietet dem Bundesamt unabhängig von dem
Rechtsprechungswandel die Berücksichtigung des Familien-

381OVG Berlin-Brandenburg v. 15.11.2018 – OVG 3 S 87/18, BeckRS
2018, 29021 (Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse in Bulga-
rien).

382 BVerwG v. 12.2.2019 – 1 KSt 1/19, NVwZ 2019, 895.
383 S. nur BVerwG v. 29.6.2010 – 10 C 9/09, BeckRS 2010, 53632.
384Zum Abgrenzungsbedarf sa BVerfG (Kammer) v. 25.4.2018 – 2 BvR

2435/17, NVwZ 2018, 1563.
385 Insb. EuGH v. 19.3.2019 – C-163/17, NJOZ 2019, 1063 = NVwZ

2019, 712 mit Anm.Hruschka – Jawo.
386 Berlit/Dörig, Asylverfahren verbessern durch eine Tatsachenbewer-

tungskompetenz des BVerwG im Rahmen länderbezogener Leitent-
scheidungen, NVwZ 2017, 1481; sa Deutscher Bundestag – Innenaus-
schuss –, Sachverständigenanhörung vom 6.5.2019 (Protokoll Nr. 19/
51).

387 BVerwG v. 4.7.2019 – 1 C 45/18, NVwZ 2020, 158.
388 S. OVG Bautzen v. 3.7.2018 – 1 A 215/18.A, BeckRS 2018, 25981;

VGH München v. 8.11.2018 – 13 a B 17.31960, BeckRS 2018, 37516;
Broscheit, Rückkehrprognose und Abschiebungsverbot nach § 60 V
AufenthG bei Familien, ZAR 2019, 179.

389 BVerwG v. 16.6.2004 – 1 C 27/03, NVwZ 2004, 1371; VGH Mün-
chen v. 21.11.2018 – 13 a B 18.30632, BeckRS 2018, 37518.

390 BVerwG v. 8.9.1992 – 9 C 8/91, BVerwGE 90, 364 = NVwZ 1993,
190; BVerwG v. 16.8.1993 – 9 C 7/93, NVwZ 1994, 504.

391 BVerwG v. 21.9.1999 – 9 C 12/99, BVerwGE 109, 305 = NVwZ-Beil.
I 2000, 26.

392 BVerwG v. 23.5.2000 – 9 C 2/00; v. 27.7.2000 – 9 C 9/00, NVwZ-
Beil. I 2000, 146.

393 BVerwG v. 4.7.2019 – 1 C 45/18, NVwZ 2020, 158; ihm folgend ua
VG Hannover v. 25.9.2019 – 6 A 6386/16, BeckRS 2019, 22753.
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verbandes.394 In beiden Fällen ist Voraussetzung eine (fort)
bestehende schutzwürdige (Kern)Familie, in Bezug auf die
bei einer Inzidentprüfung der Art. 6 GG/Art. 8 EMRK/
Art. 7 GRCh eine abschiebungsbedingte Trennung der in
familiärer Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen aus-
scheidet. Abstrakt lassen sich dabei die Ausnahmen von der
Regel nur schwer bestimmen; sie kommen insbesondere bei
Anhaltspunkten für eine flüchtlingsrechtliche Zweckehe
oder dann in Betracht, wenn aus Gründen, die in der Person
eines Familienmitgliedes liegen, eine Familientrennung
(grund- und konventionsrechtlich) möglich ist.

V. Verantwortungsübergang nach dem
Europäischen Übereinkommen über den Übergang
der Verantwortung für Flüchtlinge vom 16. Oktober
1980

An der Schnittstelle zwischen Flüchtlings- und Aufenthalts-
recht liegt das Europäische Übereinkommen über den Über-
gang der Verantwortung für Flüchtlinge (FlüVÜbK),395 an
welche die Regelung des § 73 a AsylG anknüpft, ohne selbst
einen Übergang zu regeln.

Das OVG Koblenz hat dahin erkannt, dass dieses Abkom-
men keine von den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen in
§§ 6, 11 des Anhangs zum Abkommen vom 28.7.1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge (GFK) abweichende Rege-
lung zu treffen in der Lage ist, so dass es für die Verlänge-
rung des Flüchtlingsausweises bis zu einem Zuständigkeits-
übergang nach Art. 2 ff. FlüVÜbK bei den dortigen Zustän-
digkeitsregelungen verbleibt.

Für den Übergang der Verantwortung für einen anerkannten
Flüchtling (Art. 2 ff. FlüVÜbK) bedarf es eines zweijährigen
tatsächlichen und dauerhaften Aufenthalts im Zweitstaat,
für den es des eines vom Zweitstaat positiv genehmigten und
in diesem Sinne gewollten (rechtmäßigen) Aufenthalts be-
darf.396 Hierfür reichen die asylverfahrensabhängige Aufent-
haltsgestattung oder eine Duldung jedenfalls dann nicht aus,
wenn die zuständigen Behörden den Flüchtling zu keinem
Zeitpunkt darüber im Unklaren gelassen haben, diesen nach
dem für ihn negativen Abschluss des Asylverfahrens in der
Bundesrepublik Deutschland in den Erststaat rückführen zu
wollen.397 Es bedarf grundsätzlich eines rechtmäßigen Auf-
enthalts iSd Art. 28 I 1 GFK, für die ein befristeter Aufent-
haltstitel jedenfalls dann ausreicht, wenn deren Erteilung auf
die Erwägung gestützt wurde, dass der Aufenthalt des Aus-
länders im Bundesgebiet auf Dauer hingenommen werden
müsse.398

Das OVG Lüneburg399 überträgt die zur Dublin III-VO
ergangene EuGH-Rechtsprechung, nach der sich der Schutz-
suchende auf einen Zuständigkeitsübergang durch Fristab-
lauf auch berufen kann,400 mit beachtlichen, aus meiner
Sicht zustimmungswürdigen Erwägungen nicht auf einen
„verspäteten“ Wiederaufnahmeantrag an den Erststaat,
wenn dieser der Wiederaufnahme zugestimmt hat; allein die
materielle Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nach Zuständig-
keitsübergang401 bewirkt nicht den Besitz eines Aufenthalts-

titels. Für die Rücküberstellung in den Erststaat ergibt sich
auf dieser Grundlage kein Hindernis für eine Abschiebungs-
androhung nach § 34 I AsylG, auch nicht aus dem Besitz
eines durch den Erststaat ausgestellten Reiseausweises für
Flüchtlinge. Gründet der Aufenthalt aber auf einem fort-
bestehenden Aufenthaltstitel nach nationalem Recht, kommt
eine Abschiebungsandrohung nach § 34 I Nr. 4 AsylG nicht
in Betracht.

VI. Schlussbemerkung/Ausblick

Für das Jahr 2020 strebt das BVerwG die Entscheidungen
einiger asylrechtlicher Revisionen an. So wird der 1. Revisi-
onssenat nach der Klärung nun auch der Rechtsfolgen (mög-
licher) Art. 4 GRCh-widriger Verhältnisse in einem Mit-
gliedstaat für das Asylverfahren durch den EuGH eine Reihe
von Revisionsverfahren zu Folgefragen der Sekundärmigrati-
on zu entscheiden haben.

Eine Sprungrevision402 gibt Gelegenheit, die Abgrenzung des
subsidiären Schutzstatus (§ 4 I 2 Nr. 2 AsylG) von dem
Abschiebungsverbot nach § 60 V AufenthG iVm Art. 3
EMRK näher auszuloten. Für verschiedene Konstellationen
von Bundesamtsentscheidungen stellen sich Rechtsfragen zu
den Konsequenzen des „Gnandi“-Urteils des EuGH sowie
Fragen, ob/welche Rechtsfolgen sich bei einer Verletzung der
Rechtspflichten ergeben.403 Eine Revision404 thematisiert
Fragen rund um die Zustellungsfiktion des § 10 AsylG. Zu
entscheiden ist auch über das Verhältnis des Unzulässigkeits-
grundes des § 29 I Nr. 2 AsylG zum Familienasylanspruch
(§ 26 AsylG).405 Bezug zum Flüchtlingsrecht weisen auch
eine Reihe von Revisionen auf, die unterschiedliche Dimen-
sionen des Familiennachzugs zu anerkannten Flüchtlingen
betreffen.406 &

394 S.o. I. 2.a) aa).
395Übereinkommen v. 16.10.1980 (Gesetz v. 30.9.1994, BGBl. II 1994,

2645).
396 Im Ansatz weiter noch OVG Bautzen v. 12.4.2016 – 3 B 7/16, NVwZ

2017, 244 (mit krit. Anm. Huber, NVwZ 2017, 246) (ausreichend,
aber auch erforderlich, dass der Zweitstaat durch sein Verhalten in
nach außen objektivierbarer Weise zu erkennen gibt, dass er den tat-
sächlichen und dauernden Aufenthalt des Flüchtlings billigt).

397OVG Koblenz v. 25.9.2018 – 7 B 11097/18, BeckRS 2018, 23710.
398 BVerwG v. 4.6.1991 – 1 C 42/88, BVerwGE 88, 254 = NVwZ 1992,

180; sa Urt. v. 17.3.2004 – 1 C 1/03, BVerwGE 120, 206 = NVwZ
2004, 1250 = NJW 2004, 3505 Ls. (nach § 70 I AsylVfG [aF] zu
erteilende Aufenthaltsbefugnis).

399OVG Lüneburg v. 2.8.2018 – 8 ME 42/18, NVwZ-RR 2019, 387/
Rumänien).

400 EuGH v. 7.6.2016 – C-63/15, ECLI:EU:C:2016:409 = NVwZ 2016,
1157 – Ghezelbash.

401VGHMünchen v. 27.10.2004 – 10 CS 04.2158, BeckRS 2004, 29549.
402 1 C 11/19 (Vorinstanz: VG Wiesbaden v. 14.3.2019 – 7 K 1139/

17.WI.A, BeckRS 2019, 5448).
403 BVerwG v. 20.2.2020 – 1 C 1/19.
404Verfahren 1 C 28/19.
405Verfahren 1 C 33/19.
406Zur Umsetzung der Regelungen zum Familiennachzug zu subsidiär

Schutzberechtigten s. Kessler, Asylmagazin 2019, 295; zum Elternnach-
zug zu volljährig gewordenen Kindern sa Krause, Der Streit um den
Familiennachzug geht weiter. Uneinheitliche Umsetzung des EuGH-
Urteils zum Nachzug zu volljährig Gewordenen, Asylmagazin 2019,
222.
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